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I.  Einleitung  
 

 
Der Heimvertrag ist die Grundlage für den Aufenthalt in einem 
Heim. Er ist mit einem Mietvertrag für eine Mietwohnung ve r-

gleichbar, enthält jedoch neben Regelungen über das Wohnen 
noch weitere Bestandteile. Dazu gehören beispielsweise Rege-
lungen über die Pflege und Betreuung, die eine Bewohnerin 

oder ein Bewohner erhält und auch Regelungen über die Ver-
pflegung im Heim.  
 

Das Heimgesetz des Bundes und ï soweit von einigen Ländern 
unzwischen verabschiedet ï die entsprechewnden Landesrege-
lungen legen die Voraussetzungen dafür fest, was ein Heim im 

rechtlichen Sinne ist. Von einem Heim kann nur dann gespro-
chen werden, wenn es sich um eine Einrichtung handelt, die 

ältere oder pflegebedürftige Menschen oder auch volljährige 
Behinderte gegen Entgelt aufnimmt, um diesen Wohnraum zu 
überlassen und Betreuung und Verpflegung zukommen zu las-

sen. Diese Definition ist wichtig, um ein Heim abzugrenzen von 
anderen Wohnformen wie dem Betreuten Wohnen oder Wohn-
gemeinschaften. 

 
Für Heime, die unter das Heimgesetz fallen, schreibt das Heim-
gesetz bestimmte Mindestvoraussetzungen für den  Heimver-

trag zwingend vor. Von diesen Mindestinhalten darf zu Lasten 
der Bewohnerinnen und Bewohner zu deren Schutz nicht abge-
wichen werden. Das Gesetz schützt sie also, indem es zur Form 

und zum Inhalt des Vertrages bestimmte Vorgaben macht, die 
die Heimbetreiber einhalten müssen. 
 

In der Praxis sind Heimverträge vorformulierte Vertragsmuster, 
die nur noch um die wesentlichen persönlichen Angaben und 
besondere Vereinbarungen ergänzt werden, so dass neben dem 

Heimgesetz auch die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches über die sogenannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Anwendung finden (§§ 305 ff. BGB) und vom Heimbetreiber zu 
beachten sind. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Abgrenzung Heim -
Betreutes Wohnen, 

Wohngemeinschaften 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Heimvertrag als  

Allgemeine  

Geschäfts- 
bedingungen (AGB) 
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Heimverträge sind üblicherweise wie folgt aufgebaut: 

 

Im Vorspann: Angaben zu den Vertragspartnern 

 

I. Einleitung 

II. Allgemeine Ausstattung des Heimes 

III. Individuelle vertragliche Reg elungen 

§ 1 Unterkunft  

§ 2 Wäscheversorgung 

§ 3 Verpflegung 

§ 4 Leistungen der Verwaltung 

§ 5 Leistungen der Pflege 

§ 6 Leistungen der medizinischen Behandlungspflege 

§ 7 Leistungen der sozialen Betreuung 

§ 8 Zusatzleistungen 

§ 9 Abschluss und Änderung von Vergütungsvereinbarungen 

     (ehemals Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen) 

§ 10 Anregungen und Beschwerden 

§ 11 Entgelte für die einzelnen Leistungen 

§ 12 Gesamtentgelt 

§ 13 Darlehen 

§ 14 Leistungs- und Entgeltänderungen 

§ 15 Kündigung durch den Bewohner, Tod des Bewohners 

§ 16 Kündigung durch das Heim 

§ 17 Vertragsende 

§ 18 Haftung 

§ 19 Datenschutz / Schweigepflicht 

§ 20 Heimordnung 

§ 21 Schlussbestimmungen 

 

Dieser Aufbau ist nicht zwingend, er gibt aber einen Überblick, 
wie Heimverträge gestaltet sein können. Gleichzeitig bildet er 
eine Art "Checkliste" für die wesentlichen Punkte eines Heim-

vertrages. 
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Dieser Leitfaden dient dazu, Ihnen alles Wissenswerte zum 

Heimvertrag zu vermitteln und Ihnen die Problemstellen aus 
Verbrauchersicht aufzuzeigen, die bei einem Umzug ins Heim 
immer wieder auftreten und die der Klärung bedü rfen. 

 
Im Folgenden werden die wichtigsten Fragen zum Vertragsin-

halt aufgelistet und die Antworten jeweils anhand eines Formu-
lierungsbeispiels erläutert. Hierzu finden Sie eine Auflistung von 
Pflichtangaben sowie außerdem Regelungen, die aus Verbrau-

chersicht empfehlenswert sind. 
 
Pflichtangaben müssen sich zwingend im Vertragstext wieder-

finden. Bei den Empfehlungen handelt es sich um Angaben, die 
im Sinne von Transparenz und Klarheit in einem Heimvertrag 
enthalten sein sollten. Auf diese Weise können spätere Mei-

nungsverschiedenheiten unter Umständen vermieden werden. 
 
In der Praxis gibt es beinahe so viele Musterheimverträge wie 

es Heimträger gibt. Jeder Träger hat seine eigenen Vertrags-
muster. Im Großen und Ganzen orientieren sie sich aber an der 
oben genannten Struktur. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Pflichtangaben 

Empfehlungen 
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Informationen zum 
Heimvertrag 

 

 
 
 

 
 
 
Allgemeine  
Leistungs- 
beschreibung, 

Ausstattung 

 
Leistungs- und  

Entgelt- 
veränderungen 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

II.  Fragen zum Heimvertrag   
 
1. Was muss ich vor Abschluss des Heimvertrages 

beachten?  
 
Nach dem Heimgesetz hat der Heimbetreiber die Person, die 

sich für einen Heimplatz interessiert, rechzeitig und schriftlich 
über den Inhalt des Heimvertrages zu informieren 1. Er muss 
also vor der Unterzeichnung den Vertragstext zur Verfügung 

stellen, um der Interessentin oder dem Interessenten die Mö g-
lichkeit zu geben, sich ausgiebig damit zu befassen. Dazu ge-
hört vor allem, dass man in Ruhe nachlesen kann,  

 
 welche Leistungen in den Bereichen Unterkunft, Verpflegung 

und Betreuung 
 zu welchem Preis  

 
in dem Heim zu bekommen sind. 
 

Ferner muss eine allgemeine Leistungsbeschreibung zeitgleich 
mit dem Vertrag oder vorab ausgehändigt werden, um einen 
Überblick über die Ausstattung des Heimes zu erhalten. 

 
Ebenfalls zwingend muss das Heim über die Möglichkeit späte-
rer Leistungs- und Entgeltveränderungen informieren. 

 
Da der Träger schriftlich über den Vertragsinhalt zu informieren 

hat, ist es üblich, Bewerberinnen und Bewerbern einen Muster-
vertrag auszuhändigen. Ein Mustervertrag ist jedoch - wie der 
Name schon sagt - nur ein Muster, das heißt, er kann und sollte 

den persönlichen Wünschen und Umständen angepasst, er-
gänzt oder geändert werden, auch wenn mancher Heimbetrei-
ber dies kritisch sehen mag. Auch bei Heimverträgen kann der 

Inhalt zwischen den Vertragspartnern ausgehandelt werden. 
Hiervon wird von Verbraucherseite bisher aber kaum Gebrauch 
gemacht. Daher entsteht landläufig der Eindruck, dass die Ver-

tragsbedingungen von Trägerseite "diktiert" werden und 
unumstößlich sind. Der Heimvertrag ist aber - wie andere Ver-
tragsarten auch - im Rahmen der gesetzlichen Mindestvorgaben 

verhandelbar.

                                       
1 § 5 Abs. 2 HeimG 
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Heimverträge können grundsätzlich auch mündlich geschlossen 

werden. Auch ein mündlicher Vertrag ist in vollem Umfang 
wirksam. Zum Schutze der Bewohnerin oder des Bewohners 
und um Unklarheiten und Streitigkeiten zu vermeiden, hat die 

(zukünftige) Bewohnerin und der (zukünftige) B ewohner auch 
in solchen Fällen ein Recht auf Aushändigung einer schriftlichen 

Fassung des Vertrages2. 
 
 

2. Die einleitenden Regelungen des Heimve rtrages  
 
Am Anfang jedes Vertrages werden in der Regel die Vertrags-

parteien aufgeführt. Der Heimträger und die zukünftige Bewo h-
nerin oder der zukünftige Bewohner müssen als Vertragspartner 
eindeutig, das heißt unverwechselbar bezeichnet werden. 

 
Beispiel: 
 

 
Zwischen  

der Muster-Stiftung, Stiftung sstrasse 1, 12345 Stiftungsstadt   (1.) , 
Betreiberin der Senioren-Wohnungen und Pflegeheim, Muster-Strasse 
1 

12345 Musterstadt   (2.)  
Tel:...  
Fax.: ...  

E-Mail: ...   (3.)  
(im Folgenden kurz "Heimträger" genannt), 
 
vertreten durch den Heimleiter Peter Mustermann   (4.)  

 
und Herrn / Frau .............   (5.)  
(im Folgenden kurz "Bewohner" genannt) 

bisher wohnhaft in.......  
(...)  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                       
2 § 5 Abs. 1 HeimG 

 
Schriftform 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Vertragspartner 
Vertragsparteien 
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Vertretung,  

Vollmacht, 
Vorsorgevollmacht, 
gesetzliche  

Betreuung 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Personensorge,  

Aufenthalts-
bestimmungsrecht 

 

 
 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

(1.)  Nenn ung des Hei m-

trägers  
mit Rechtsform und der vol l-

ständigen Adresse 
 
(2.) Nennung des Heims  

Name und vollständige Ad-
resse 
 

(4.) Nennung der/des 
Zeic hnungsberechtigten 
des Tr ägers  

wie zum Beispiel die Heimlei-
tung 
 

(5.) Name und bisherige 
Anschrift der Bewohne rin 
oder des Bewohners  

 

(3.) Telefon -Nummer, 

Fax-  Nummer, E -Mail -
Adresse  

 

 

 
3.  Wie  ist  vorzugehen , wenn die zukünftige Bewo h-

nerin oder der zukünftige Bewohner den Vertrag 

nicht mehr selber abschli eßen kann?  
 
In vielen Fällen sind Bewerberinnen und Bewerber aus gesund-

heitlichen Gründen nicht mehr in der Lage, den Inhalt des 
Heimvertrages selbstständig zu erfassen und zu unterschreiben. 
Für solche Fälle sollte rechtzeitig vorgesorgt und einer Person 

des Vertrauens eine Vorsorgevollmacht ausgestellt werden. 
Möglicherweise ist aber auch bereits eine gesetzliche Betreuung 

durch das Vormundschaftsgericht eingerichtet worden. Dies ist 
vor Vertragsabschluss zu klären, wobei das Heim auf die jewei-
ligen Zuständigkeitsbereiche/Wirkungskreise der Vertrete-

rin/Betreuerin oder des Vertreters/Betreuers achten muss. Nicht 
jede/jeder Vorsorgebevollmächtigte oder jede gesetzliche Be-
treuerin/jeder g esetzliche Betreuer ist für alle Geschäfte und 

Handlungen bevollmächtigt. 
 
Bevollmächtigte und gesetzliche Betreuer können nur wirksam 

für eine andere Person den Heimvertrag unterzeichnen, wenn 
ihnen die Personensorge bzw. das Aufenthaltsbestimmungs-
recht als Teil der Personensorge übertragen worden ist. 
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Beispiel:  
 

 

Zwischen  
der Muster-Stiftung, (...)  
 

und  
 
Herrn / Frau .......... ...  

(im Folgenden kurz "Bewohner" genannt) 
bisher wohnhaft in.......  
(...)  

 
vertreten durch den gesetzlichen Betreuer, Herrn (...),  
wohnhaft in (...),   (1., 2.)  

 
wird hiermit der nachstehende Heimvertrag geschlossen. 
 

 
 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

(1 .) Angabe des Namens 

und der Adresse der Ve r-
treterin oder des Vertr e-

ters/der B etreuerin oder 
des Betreuers  
 

(2.) Art der Vertretung  

Bevollmächtigter oder gesetz-
licher Betreuer mit den jewe i-

ligen Aufgabenbereichen 
 

 
 
4. Allgemeine Grundlagen für den Heimve rtrag  

 
Oft finden sich am Anfang des Vertrages Angaben zu den rech-
tlichen Grundlagen wie Heimgesetz, Pflegeversicherungsgesetz 

(SGB XI), Landesrahmenverträge usw. und dem Pflegeleitbild 
der Einrichtung, die Auswirkungen auf die Vertragsgestaltung 

und die Leistungen haben. 
 
Einleitungen sind manchmal kurz abgefasst wie im nachstehen-

den Beispiel. Andere beschreiben sehr ausführlich die gesetzli-
chen Vorgaben und das Pflegeleitbild des Heims. 
 

Die Träger nutzen diesen Teil des Vertrages, um ihre Haltung 
zu den ihnen anvertrauten Menschen und ihr Verständnis von 
Pflege deutlich zu machen. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

rechtliche Grundlagen 
 

Pflegeleitbild 

 
 
 

Einleitungen 
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Selbstverständnis 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Auch können allgemeine Leitlinien aufgeführt werden wie be i-

spielsweise "Im Mittelpunkt steht das selbstständige Leben im 
Alter." oder "Jeder Bewohner hat das gleiche Recht auf qualifi-
zierte und aktivierende Pflege und Betreuung, unabhängig von 

Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, sozialer Stel-
lung sowie religiöser und politischer Überzeugung."  

 
Daraus ergeben sich zwar noch keine unmittelbaren Pflichten 
des Heimträgers, aber im Zusammenhang mit anderen Rege-

lungen des Vertrages können sie bei der Auslegung dieser 
Pflichten helfen. 
 

Beispiel:  
 

 

I. Einleitung  
 

Die Musterstiftung ist ein gemeinnütziger Rechtsträger mit dem Sitz 
in Stiftungsstadt. Ihre Rechtsform ist eine Stiftung des privaten 
Rechts. 

Sie betreibt mehrere Einrichtungen, so auch das Pflegeheim in Mus-
terstadt.  
 

Die Einrichtung bemüht sich, der Lebensbiografie der Bewohnerinnen 
und Bewohner und ihrer religiösen Bindungen gerecht zu werden.   
(1.)  
 

Der Heimträger wird nach Maßgabe des Heimgesetzes und seiner 
Rechtsverordnungen sowie der gesetzlichen Pflegeversicherung die 
Bewohnerinnen und Bewohner in ihren persönlichen und sozialen 

Angelegenheiten beraten und betreuen und sie unter Wahrung ihrer 
Selbstständigkeit und Achtung ihrer Persönlichkeit versorgen und 
pflegen. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden die Bemühungen 

des Heimträgers soweit wie möglich unterstützen. 
 
Die jeweils geltenden Regelungen des Landesrahmenvertrages gem. 

§ 75 Abs. 1 SGB XI sind Gegenstand dieses Vertrages. Sie können im 
Heim eingesehen oder auf Wunsch in Kopie ausgehändigt werden. 
 

Grundlage des Zusammenlebens ist die Achtung der Würde der Be-
wohnerinnen und Bewohner und der Mitarbeiterinnen und Mitarbe i-
ter. Wie sich dies im Detail gestaltet, kann dem folgenden Heimver-

trag entnommen werden.  
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Pflichtangaben  
 

Empfehl enswert  

 (1.) Nennung des Selbs t-

verständnisses oder des 
Pfleg eleitbildes des Heims  

 

 
Erläuterung zum Beispielsmuster: Eine Bewohnerin/ein Bewoh-

ner muslimischen Glaubens wünscht eine Verpflegung, die ih-
re/seine religiösen Überzeugungen berücksichtigt. Der Abschnitt 
im Heimvertrag über die Versorgung mit Nahrungsmitteln sagt 

dazu nichts aus. In Verbindung mit der Einleitung könnte sie/er 
eine entsprechende Verpflegung verlangen. 
 

 
5. Vertragsbeginn und Au fnahme in das Heim  

 
Es ist üblich, gleich am Anfang des Vertrages deutlich zu ma-
chen, ab wann das Vertragsverhältnis beginnt. Dieses Datum 

muss nicht identisch sein mit dem Tag des Einzugs.  
 
In der Regel wird der Heimvertrag auf unbestimmte Dauer g e-

schlossen. Das Heimgesetz sieht ebenso die Möglichkeit einer 
Befristung des Heimaufenthaltes vor, wenn der Aufenthalt nur 
für einen bestimmten Zeitraum vorgesehen ist 3. 

 
Ein befristeter Vertrag unter drei Monaten gilt als "vorüberg e-
hende Betreuung". Man nennt dies Kurzzeitpflege. Für diese 

kurzzeitige Pflege stehen in der Regel besondere Vertragsmus-
ter zur Verfügung. 
 

In manchen Heimen ist ein Probewohnen möglich, damit sich 
die Bewerberin oder der Bewerber davon überzeugen kann, ob 

das Heim ansprechend ist und den eigenen Vorstellungen und 
Bedürfnissen entspricht. Auch hierfür werden in der Regel be-
fristete Vereinbarungen getroffen.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                       
3 § 1 Abs. 3, § 5 Abs. 4, § 8 Abs. 1 HeimG 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Beginn des Vertrages 
Einzug 

 

 
 
 

 
 

 
Befristung 

Kurzzeitpflege 

 

 
 

Probewohnen 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
.
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allgemeine Leis-

tungsbeschreibung 
 
Ausstattungs-

merkmale, 
Vergleich mit  
anderen  

Einrichtungen 

 
Gemeinschaftsräume, 

Hilfsmittel 

 
Ausstattung 

 
 

 

 
 

Beispiel:  
 

 

Zwischen  
 
(...)  

 
wird hiermit der nachstehende Heimvertrag geschlossen. 
 

Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.   (1.)    
Tag des Einzuges ist.......   (2.)  
 

 

Pflichtangaben  

 

Empfehlenswert  

 (1.) Nennung der Au f-

enthaltsdauer  
 
(2.) Angabe des Tages des 

vorgesehenen Einzuges  
Dieser Tag muss nicht iden-
tisch sein mit dem Tag der 

Wirksamkeit des Vertrages. 
Man sollte jedoch darauf 

achten, dass Heimkosten erst 
ab Einzug anfallen. 
 

 
 
6. Wie ist das Heim ausgesta t tet?  

 
Das Heimgesetz verlangt zwingend eine allgemeine Leistungs-
beschreibung des Heims, insbesondere Angaben zur Ausstat-

tung4. Mit "Ausstattung" sind die räuml ichen und sächlichen 
Leistungen gemeint, die das Heim anbietet. Hierbei müssen die 

wichtigsten Ausstattungsmerkmale, die einen Vergleich mit an-
deren Einrichtungen ermöglichen, genannt werden. 
 

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Beschreibung 
der Gemeinschaftsräume und ihrer Nutzungsmöglichkeiten so-
wie um die Auflistung der vom Heim vorgehalt enen Hilfsmittel5. 

 
Die Ausstattung des einzelnen Zimmers muss im Rahmen der 
Leistungsbeschreibung "Zimmer" Erwähnung finden.  

 

                                       
4 § 5 Abs. 3 HeimG 
5 Siehe die BIVA-Brosch¿re ĂHilfsmittel im Heimñ. Bestellmºglichkeiten und Preise   
  siehe Anhang. 
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Beispiel 
 

 

II. Allgemeine Ausstattung des H eimes  
 
Der Heimträger stellt dem Bewohner im Rahmen der Vereinbarungen 

dieses Vertrages zur Verfügung:   (1.)  
- Unterkunft (§ 1 dieses Vertrages), 
- Wäscheversorgung (§ 2),  

- Verpflegung (§ 3),  
- Leistungen der Verwaltung (§ 4),  
- Leistungen der Pflege (§ 5), 

- Leistungen der medizinischen Behandlungspflege (§ 6),  
- Leistungen der sozialen Betreuung (§ 7), 
- Zusatzleistungen (§ 8). 

 
Einzelheiten über den jeweiligen Leistungsumfang ergeben sich aus 
den nachfolgenden Regelungen, der anliegenden Heimordnung sowie 

den weiteren Anlagen, die Bestandteil dieses Vertrages sind. 
 
Das Heim ist wie folgt ausgestattet:     (2.)  

- acht Wohnbereiche, verteilt auf zwei Etagen (Erdgeschoss und 
1. Etage) für je 20 Bewohner mit modernen, hellen Einzel- 
und Zweibettzimmern und Kleinapartments, 

- Pflegebad, 

- Küche und Sitzgruppen in jedem Wohnbereich, 
- Bewohneraufzüge zu den Wohnbereichen, 
- Veranstaltungsraum, 

- Speisesaal, 
- Bibliothek, 
- Cafeteria, 

- Gästeappartement, 
- Gruppen-/Therapie-/Gymnastikraum, 
- Waschmaschine/Wäschetrockner, 

- Schwimmbad/Sauna. 
 
Die im Heim vorhandenen Hilfsmittel können der Anlage... entnom-

men werden.   (3.)  
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Zimmer, 
Wohnplatz, 

Apartment, 
Mehrbettzimmer 
 

 

 
 

 
 
eigene Sachen 

(Möbel, sonstige  
Gegenstände,  
Wertsachen) 

 
 
Schlüssel 

 
 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

(1.) Allgemeine Leistung s-

beschreibung  
 
(2.) Beschreibung der Au s-

sta t tung des Heims  
Hier folgt eine kurze Darstel-

lung der Einrichtung, die so-
wohl bauliche Gegebenheiten 
(zum Beispiel Art und Zahl der 

Zimmer, Gemeinschaftseinrich-
tungen) als auch die pflegeri-
sche Ausrichtung der Einrich-

tung wiedergibt. Man muss 
erkennen können, ob diese 
Einrichtung für die Grundbe-

dürfnisse oder spätere Ent-
wicklungen des Gesundheits-
zustandes der Bewerberin/des 

Bewerbers geeignet ist. Die 
Darstellung kann auch in einer 
Anlage erfolgen, wenn im Ver-

trag darauf Bezug genommen  
wird.  
 

(3.) Hilfsmittel  

Hilfreich ist auch die Nennung 
aller im Heim verfügbaren 
Hilfsmittel (Rollstühle, Deku-

bitus-Matratzen und derglei-
chen), die unter einem en t-

sprechenden Extrapunkt Er-
wähnung finden sollten. 
 

 
 

7. Wo und wie werde ich wohnen?  
 

Der Vertrag bezieht sich auf die Überlassung eines bestimmten 

Zimmers, Wohnplatzes in einem Mehrbettzimmer oder Apart-
ments. Der Wohnraum muss einschließlich seiner Ausstattung 
so genau wie möglich beschrieben werden, damit man erken-

nen kann, was an Einrichtungsgegenständen zur Nutzung zur 
Verfügung steht und welche Gegenstände man gegebenenfalls 
aus seinem bisherigen Haushalt mitbringen kann. Dies gilt auch 

für Mehrbettzimmer. 
 

Die Möglichkeit, eigene Sachen ins Heim mitzubringen, ist be-

sonders wichtig, um sich im Heim zuhause zu fühlen. Leider 
besteht keine gesetzliche Pflicht für den Heimträger, dies zuzu-
lassen. Für gut geführte Häuser ist es aber eine Selbstverständ-

lichkeit. 
 
Jeder Bewohner und jede Bewohnerin muss über die Möglich-

keit verfügen, sein bzw. ihr Zimmer abzuschließen. Technisch 
gibt es heute Möglichkeiten, das Zimmer im Fall von Gefahren 

von außen zu öffnen. 
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Nicht selten händigen die Heime den Bewohnerinnen und Be-

wohnern keine Schlüssel aus oder versuchen, das Risiko für den 
Verlust der Schlüssel in vollem Umfang auf die Bewohnerin oder 
den Bewohner abzuwälzen. Die Bewohnerin und der Bewohner 

sollten versuchen, die Haftung für den Verlust des Schlüssels 
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu begrenzen.6  

 
Beispiel:  
 

 
III. Allgemeine vertragliche Regelu ngen  
 

§ 1 Unterkunft  
 
(1) Das Heim überlässt dem Bewohner das Zimmer Nr. .......   (1.)   

im Wohnbereich ..................... als Einzelzi mmer/Zweibettzimmer. 
(2.) . 
 

Das Zimmer befindet sich in der ...... Etage .   (3.) . 
 
(2) Das Zimmer ist möbliert mit:   (4.)  

Pflegebett, Kleiderschrank, Stuhl, Sessel, Tisch, Nachttisch, 
sowie ausgestattet mit:   (5.)  
Haus-Notrufanlage, behindertengerechter Nasszelle mit Dusche, WC 

und Handwaschbecken. 
 
(3) Der Bewohner kann seinen Wohnraum auch mit eigenen Gegens-

tänden ausstatten.   (6.,7.)  
Die Gegenstände müssen in hygienisch einwandfreiem Zustand sein. 
Bei Zweibettzimmern sind auch die Wünsche des Mitbewohners zu 

beachten. In Zweifelsfällen entscheidet die Heimleitung nach pflicht-
gemäßer Prüfung der berechtigten Interessen der Bewohner. 
 

(4) Gegenstände, die im Zimmer des Bewohners nicht untergebracht 
werden können, können im Heim nicht eingelagert werden.  
alternativ:  

(4) Für Gegenstände, die im Zimmer des Bewohners nicht untergeb-
racht werden können, steht ein Abstellraum zur Verfügung. (8.)  
 

(5) Dem Bewohner werden ...... Zimmerschlüssel, ..... Haustürschlüs-
sel, ......... Safeschlüssel gegen Quittung übergeben.   (9.)  
Ein Verlust ist unverzüglich der Heimleitung zu melden.   (10.)  
Bei grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Verlust der/des Schlüssel/s 

hat der Bewohner die daraus entstehenden Kosten - z.B. für den Aus-
tausch der Schlösser - zu tragen. Aus Sicherheitsgründen dürfen kei-
ne eigenen Schlösser angebracht werden. In Notfällen darf das Per-

sonal die Zimmer öffnen und betreten.   (11.)  
 

 
 

                                       
6 Siehe dazu auch unten Ziffer 29: ĂWer haftet bei Unfªllen oder Schªden?ñ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
20  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

(1.) Zimmernummer  

Mit der Angabe der Zimmer-
nummer wird deutlich, dass 

ein bestimmtes Zimmer zur 
Verfügung gestellt wird. An-
dernfalls ist eine andere Be-

schreibung zur Lage des Zim-
mers erforderlich, die es ge-
nau bestimmbar macht. Bei 

Zweibettzimmern muss der 
Bereich des vermieteten Teils 
des Zimmers im Vertrag genau 

genannt sein (zum Beispiel 
Bett am Fenster). 
 

(2.) Art des Zimmers  
Wichtig ist die Angabe, ob es 
sich um ein Einzel- oder Zwei-

bettzimmer oder um ein 
Apartment handelt. 
 
 

(3.) Lage des Zimmers  

Es sollte zum Beispiel die 
Etage, der Gebäudeteil oder 

der Wohn- oder Gemein-
schaftsbereich angegeben 
werden. 

 
(4.) Möblierung durch den 
Heimträger  

Es sollte deutlich werden, ob 
es sich um ein leeres, teil-
möbliertes oder vollständig 

möbliertes Zimmer handelt. 
 
(5.) Ausstattung  

Die vorhandene Ausstattung, 
Kochmöglichkeiten (z.B. 
Kochzeile), individueller Sani-

tärbereich, Telefon- und/oder 
TV-Anschluss usw. kann hier 
Erwähnung finden. 

 
(6.) Eigenmöblierung  

Ein Hinweis auf Möglichkeiten 
der Eigenmöblierung des 
Zimmers dient der Klarheit. 

 
(7.) Erstellen und Führen 
einer Eigentumsliste  

Meist ist es ratsam, zumin-
dest die eigenen Möbel und 
andere Wertsachen in einer 

Liste festzuhalten und diese 
z.B. als Anlage zum Heimver-
trag zu nehmen.  Im Laufe 

der Zeit sollte sie aktualisiert 
werden. 
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Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 
 

(8.) Aufbewahrungs -

möglic hkeiten  
Ein Hinweis darauf, ob und 

welche Möglichkeiten beste-
hen, Gegenstände der Be-
wohnerin/des Bewohners au-

ßerhalb des Zimmers im Heim 
unterzubringen, vermeidet 
Missverständnisse. Darüber 

hinaus sollte geklärt werden, 
ob und wo Wertsachen (z.B. 
Schmuck) aufbewahrt werden 

können. 
 
(9.) Schlüssel  

Auflistung der Schlüssel, die 
der Bewohnerin/dem Bewoh-
ner bei Vertragsabschluss 

ausgehändigt werden. 
 
(10.) Schlüsselverlust  

Für den Verlust des Schlüs-
sels ist eine Mitteilungspflicht 

üblich. 
 
(11.) Haftungsregelung 

bei Schlüsselverlust  
Die Bewohnerin/der Bewoh-
ner sollte nur bei schuldhaf-

tem Handeln, das mehr als 
nur leicht fahrlässig ist, haf-
ten. 

Möglich ist auch die Untersa-
gung der Anbringung eigener 
Schlösser aus Sicherheits-

gründen und der Hinweis auf 
Öffnungsmöglichkeiten in 
Notfällen. 

 

 

 
8. Exkurs: Was sind meine Rechte, wenn ich das 

Zimmer wechseln möc hte oder soll?  

 
Grundsätzlich mietet die Heimbewohnerin oder der Heimbe-
wohner ein ganz bestimmtes Zimmer. Sogar in Mehrbettzim 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
bestimmtes Zimmer, 

bestimmter Platz 
 



 
22  

Zimmerwechsel, 

Lebensmittelpunkt, 
Änderungskündigung, 
Verlegung 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
beiderseitiges  

Einvernehmen,  
Einverständnis 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

mern mietet man einen ganz bestimmten Platz, zum Beispiel 

das Bett am Fenster. Der Heimträger darf nicht ohne Einver-
ständnis der Betroffenen eine Verlegung vornehmen. 
 

Ein Zimmerwechsel von Seiten des Heimes sollte möglichst 
vermieden werden. Ein solcher Wechsel stellt immer eine Ver-

tragsänderung dar. Die Gerichte weisen bei diesbezüglichen 
Streitigkeiten darauf hin, dass es sich bei dem Heimzimmer um 
den Lebensmittelpunkt der Bewohnerin oder des Bewohners 

handelt und eine Umgewöhnung in der Regel schwer fällt. Dies 
gilt erst recht, wenn Pflegebedürftigkeit ei ngetreten ist. Ist eine 
Zimmerverlegung aus betrieblichen oder pflegerischen Gründen 

zwingend geboten, muss eine Änderungskündigung erfolgen7. 
Das bedeutet, dass das Heim der betroffenen Bewohnerin oder 
dem betroffenen Bewohner gegenüber den bisherigen Heim-

platz aufkündigt und gleichzeitig einen Wohnplatz an anderer 
Stelle im Haus anbietet. Die betroffene Bewohnerin oder der 
betroffene Bewohner entscheidet dann, ob sie bzw. er das An-

gebot annimmt. Niemand darf also gegen seinen Willen in ein 
anderes Zimmer "verlegt" werden. Wenn die Betroffenen g e-
sundheitsbedingt diese Willenserklärungen nicht mehr selbst 

entgegen nehmen und ihre Meinung nicht mehr selbst äußern 
können, sind die Verhandlungen mit der/dem Bevollmächtigten 

oder mit der Betreuerin/dem B etreuer zu führen.  
 
Ein vorhersehbarer Zimmerwechsel aufgrund von Besonderhei-

ten des Zimmers muss im Vertrag erwähnt werden, damit sich 
die Bewohnerin oder der Bewohner darauf einstellen kann bzw. 
im Vorfeld, also vor Vertragsabschluss, entscheiden kann, ob 

sie oder er sich einen späteren Zimmerwechsel zumuten will. 
Das kann dann zutreffen, wenn zum Beispiel das Zimmer nicht 
für die Versorgung von Schwerstpflegebedürftigen geeignet ist. 

 
Im beiderseitigen Einvernehmen ist ein Zimmerwechsel immer 
möglich: 

 
 ein Zimmerwechsel auf Vorschlag des Hauses beispiels-

weise bei Spannungen unter den Mitbewohnerinnen oder 
Mitbewohnern eines Zweibettzimmers, oder 

 ein Zimmerwechsel auf Wunsch der Bewohnerin oder 

des Bewohners. 
 

Die mit einem Zimmerwechsel zusammenhängende Vertrags-
änderung muss im Heimvertrag festgehalten werden.

                                       
7 § 8 Abs. 3 HeimG; siehe dazu auch unten Ziffer 28: ĂWie kann der Heim- 
  vertrag beendet werden?ñ 
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9.  Habe ich das Hausrecht in meinem Zimmer?  
 

Grundsätzlich darf man in seinem Zimmer tun und lassen, was 
man möchte. Die Bewohnerin und der Bewohner haben das 
Hausrecht im eigenen Zimmer. Allerdings ergeben sich Grenzen 

dort, wo Rechte Dritter verletzt werden kö nnen, etwa durch 
Lärmbelästigung oder bei Gefahrenquellen wie Kerzen. Um Ge-
fahrenquellen auszuschließen, findet sich in Heimverträgen 

meistens eine Klausel, die die Inbetriebnahme von elektrischen 
Geräten von einer Zustimmung der Heimleitung abhängig 
macht. Eine solche Klausel ist nur dann wirksam, wenn sie sich 

auf wirklich gefährliche Geräte beschränkt und nicht jegliche 
elektrische Geräte, wie etwa elektrische Wecker, umfasst. 
 

Das Heimpersonal hat ebenfalls ein Interesse daran, das Zim-
mer betreten zu können, um beispielsweise Mängel zu inspizie-
ren oder Reparaturen durchführen zu können. Im Intere sse der 

Wahrung der Privatsphäre ist ein Betreten jedoch nur nach 
rechtzeitiger vorheriger Anmeldung erlaubt. Ausnahmen gelten 

in Notfällen. Dann darf und muss das Personal sofort einschrei-
ten. 
 

Vorheriges Anklopfen und Abwarten, bis Sie die Mitarbeiterin-
nen oder Mitarbeiter hereinbitten, sollte selbs tverständlich sein. 

Ausnahmen sind nur zu akzeptieren, wenn die Bewohnerin oder 
der Bewohner gesundheitsbedingt nicht mehr hören oder sich 
nicht mehr verständigen kann oder nächtliche Rundgänge er-

folgen. 
 

Auch im Heim bleibt man ein freier Mensch und entscheidet 
selbstbestimmt über seine Lebensführung. Der Besuch von 

Verwandten oder Freunden ist daher eine Selbstverständlich-
keit. 
 

Es darf keine Beschränkung bei den Besuchszeiten geben, etwa 

dahingehend, dass alle Gäste bis 22 Uhr das Haus verlassen 
haben müssen. Wenn keine Störungen von den Besuchern aus-
gehen, bestimmen die Bewohnerin oder der Bewohner, wie 

lange ihre Gäste bleiben. 
 

Der Besuch von Verwandten und Freunden schließt auch gele-
gentliche Übernachtungen mit ein, sofern die räumlichen Be-

dingungen dies hergeben. Soweit man im Heim über eine eige-
ne Wohnung mit zusätzlichem Schlafplatz verfügt, müsste dies 
jederzeit möglich sein. Bei kleinen Einzelzimmern und vor allem  

 
 
 

 

Hausrecht, 

Lärm, 
Inbetriebnahme von 
elektrischen Geräten 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Betreten, 
Privatsphäre 

 

 
 
 

 
 
 

Anklopfen 
 
 

 
 
 

Empfang von  
Besuchern 

 

 
 

Besuchszeiten 

 
 
 

 
 

Aufnahme von Gäs-
ten über Nacht, 

Gästezimmer 
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bei Mehrbettzimmern kann es angebracht sein, dass Gäste, die 

über Nacht bleiben wollen, auf Gästezimmer verwiesen werden. 
Ausschlaggebend sind die jeweiligen räumlichen Gegebenhei-
ten. 

 
Falls Einrichtungen solche Gästezimmer für Besucher und Gäste 

vorhalten, ist ein Hinweis im Vertrag nützlich, dass es Über-
nachtungsmöglichkeiten für Gäste gibt und zu welchen Kondi-
tionen diese zur Verfügung stehen. Für die Übernachtung in 

Gästezimmern werden oft hotelähnliche Preise in Rechnung 
gestellt. 
 

Beispiel:  
 

 

§ 1 Unterkunft (Fortsetzung)  
 

(6) Die Aufstellung und Benutzung elektrischer Heiz- und Kochgeräte 
sowie sonstiger Geräte, die eine Brandgefahr darstellen können, be-
dürfen einer besonderen, jederzeit widerruflichen Zustimmung der 

Heimleitung.   (1.)  
 
(7) Der Bewohner ist ohne Zustimmung der Heimleitung nicht b e-

rechtigt, innerhalb seiner Räume an baulichen oder technischen Ein-
richtungen wie Klingel, Telefon, Lichtstrom, Gemeinschaftsantenne 
usw. sowie an Geräten Änderungen vorzunehmen oder vornehmen zu 
lassen.   (2.)  

 
(8) Das Übernachten von Gästen bedarf der Anzeige bei der Heimlei-
tung. Gästezimmer können abhängig von der Belegungssituation an-

gemietet werden.   (3.)  
 
(9) Der Heimträger ist berechtigt, notwendige Ausbesserungen im 

Rahmen von baulichen Renovierungsarbeiten nach einer angemesse-
nen Benachrichtigung des Bewohners vorzunehmen und zu diesem 
Zweck das Zimmer zu betreten.   (4.)  

 
(10) Die Heimleitung oder ein Beauftragter von ihr kann übe rlassene 
Räume nach Ankündigung aus wichtigem Grund betreten, um sich 

von deren Zustand zu überzeugen, wenn dies erforderlich scheint. 
Dies gilt vor allem dann, wenn die Vermutung besteht, dass notwe n-
dige Reparaturarbeiten durchgeführt werden müssen. Der Bewohner 

ist rechtzeitig zu verständigen und soll bei der Besichtigung möglichst 
zugegen sein.   (4.)  
 

(...)  
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Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 
 

(1.) Gefahrenherde  

Es ist gerechtfertigt, dass der 
Heimträger Risiken wie 

Brandgefahren vorbeugt, in-
dem er die Benutzung von 
elektrischen Geräten unter 

Kontrolle stellt. Eine solche 
Klausel ist nur dann wirksam, 
wenn sie sich auf wirklich 

gefährliche Geräte beschränkt 
und nicht jedes elektrische 
Gerät, etwa einen Wecker, 

von einer Zustimmung ab-
hängig macht. 
 

(2.) Bauliche, technische 
Veränderungen  
Das Gleiche gilt für bauliche 

und/oder technische Verän-
derungen. 
 

(3.) Gästeempfang  
Der Empfang darf nicht ein-

geschränkt werden. Dem 
Übernachten können jedoch 
therapeutische Gründe ent-

gegenstehen, weshalb eine 
Anzeigepflicht zulässig ist. 
 

(4.) Betreten der Rä u-
me/Wohnung durch den 
Betreiber  

Solche Klauseln kennt man 
aus dem Mietrecht. Sie sind 
üblich und zulässig. 

 

 

 
10.  Darf ich mein Haustier mitbringen?  
 

Es ist bekannt, dass der Kontakt zu Haustieren für ältere Men-
schen eine große Bedeutung hat. Daher sollte der Umzug  in 
ein Heim möglichst nicht auch noch den Verlust eines lieb ge-

wonnenen Haustieres zur Folge haben. Es ist daher sinnvoll, im 
Heimvertrag Regelungen zur Tierhaltung zu treffen.  
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Tierhaltung 
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Besuchsdienste 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ein grundsätzlicher Ausschluss der Tierhaltung ist rechtlich un-

wirksam, da er übermäßig in die Freiheitsrechte der Bewohnerin 
und des Bewohners eingreift.  
 

Es kann jedoch vorkommen, dass sich bestimmte Tiere nicht in 
jedem Zimmer oder jeder Einrichtung halten lassen. Die Frage 

der Tierhaltung wird insbesondere dann wichtig, wenn "Frau-
chen" oder "Herrchen" das Tier nicht mehr selbstständig ver-
sorgen können. Aus diesem Grund ist  es zulässig, die Tierhal-

tung von der Zustimmung der Heimleitung ab hängig zu ma-
chen. 
 

Wenn man den Kontakt der Bewohnerinnen und Bewohner zu 
Tieren fördern möchte, haben sich Besuchsdienste - vor allem 
mit Hunden - in der Praxis sehr bewährt. 

 
Beispiel:  
 

 
§ 1 Unterkunft (Fortsetzung)  

 
(12) Die Haltung von Tieren ist nach Absprache mit der Heimleitung 
grundsätzlich möglich. Sie kann ausgeschlossen werden zum Beispiel 

bei Gefahr der gesundheitlichen Beeinträchtigung sowie der Möglich-
keit von Beschädigungen am Eigentum des Heimträgers oder der 
Mitbewohner.   (1., 2.)  

 
(...)  
 

 

Pflichtangaben  

 

Empfehlenswert  

 
 

(1.) Tierhaltung  

Regelungen zur Tierhaltung 
sollten auf die Art der Einrich-
tung abgestimmt sein. Zum 

Beispiel kann das Halten von 
Tieren in Doppelzimmern oder 
bei pflegebedürftigen Bewoh-

nerinnen und Bewohnern Prob-
leme mit sich bringen. Mögli-
cherweise spielen auch Hygie-

nefragen eine Rolle. 
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Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 
 

(2.) Angebot von beso n-

deren Leistungen  
Die Pflege der Tiere von pfle-

gebedürftigen Personen, die 
sich nicht mehr selbstständig 
um das Tier kümmern kön-

nen, könnte eine sonstige 
Leistung  (Zusatzleistung) 
darstellen, die vom Heim an-

geboten oder vermittelt wird 
und die ggf. gesondert zu 
bezahlen ist. 

 

 

 
11.  Gibt es auch Räume, die von allen Bewohnern, 

eventuell auch von Außenstehenden genutzt we r-

den kö nnen?  
 
Die im Heim zur Verfügung stehenden Gemeinschaftsräume 

und sonstigen Räumlichkeiten sollten so exakt wie möglich ge-
nannt und deren Nutzungsbedingungen eindeutig beschrieben 
werden. 
 

Manche Heime verfügen zum Beispiel über besondere Räume 
für Festlichkeiten, ein Schwimmbad oder eine Cafeteria, die 

auch von der Allgemeinheit (mit -)benutzt werden können. Dies 
ist meist dann der Fall, wenn das Heim in das Wohnviertel in-
tegriert ist.  

 
Beispiel: 
 

 
§ 1 Unterkunft (Fortsetzung)  

 
(13) Die Unterkunftsleistungen umfassen das Recht zur gemeinsamen 
Mitbenutzung der für alle Bewohner vorgesehenen Räume und Ein-

richtungen des Heimes. Dies sind insbesondere 
Veranstaltungsraum, Speiseraum, Therapieraum, Andachtsraum, Ter-
rasse, Bibliothek, Grünanlagen.   (1.)  

 
Die Nutzungsbedingungen richten sich nach der als Anlage ... beige-
fügten Hausordnung.   (2.)  

 
(...)  
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Gemeinschaftsräume, 
Gemeinschaftsein-

richtungen 

 
 
 

Festsaal, 
Schwimmbad, 

Cafeteria 
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Raumpflege 
Reinigungsplan 

 

 
 
 

 
externe  
Reinigungskraft 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

(1.)Nennung der Gemei n-

schaftseinrichtungen  
z.B., Speiseraum, Teeküche, 
Therapieraum, Snoezelen-

Raum, Café, Kapelle, Schwimm-
bad, Kegelbahn, Fahrradkeller 

usw. 
 
 

(2.) Nut zungsbedingu n-

gen und -
einschränkungen  
Wenn Nutzungseinschrän-

kungen bestehen, sind die-
se näher zu beschreiben. 

Dies kann auch in einer 
Heimordnung geschehen.  
Zudem bedarf es eines 

Hinweises auf besondere 
Nutzungsbedingungen für 
die Bewohnerinnen und 

Bewohner (z.B. Entgelte bei 
Privatnutzung wie Familien-
feiern und ähnlichem).  
 

 
 

12.  Wer übernimmt die Zi mmerreinigung?  
 
Die im Entgelt enthaltenen Leistungen der Raumpflege durch 

die Einrichtung sind möglichst detailliert darzustellen, zum Bei-
spiel nach einem Reinigungsplan, der als Anlage dem Vertrag 
beizufügen ist. Dies gilt vor allem dann, wenn ähnliche Leistun-

gen als sogenannte Zusatzleistungen gegen gesonderte Bezah-
lung angeboten werden.  

 
Selbstverständlich ist es auch erlaubt, für individuell gewünsch-
te Reinigungsarbeiten eine heimexterne Reinigungskraft auf 

eigene Kosten - möglicherweise durch Vermittlung des Heims - 
zu beauftragen. 
 

Beispiel:  
 

 

§ 1 Unterkunft (Fortsetzung)  
 

(14) Reinigungsarbeiten 
Die Reinigung des Wohnraumes und der Gemeinschaftsräume (Sicht-
reinigung, Unterhaltsreinigung, Grundreinigung) erfolgt regelmäßig 

durch den Heimträger. Die Reinigungszyklen sind der allgemeinen 
Leistungsbeschreibung (Anlage) bzw. dem Rahmenvertrag nach § 75 
Abs. 1 SGB XI zu entnehmen.   (1.)  

 
Bei Wohnungen kann der Bewohner die Reinigung auch selber vor-
nehmen oder durch Dritte vornehmen lassen. 
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Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 
 

(1.) Beschreibung der 

Grund - und Intensivrein i-
gung (Umfang und Häufi g-

keit)  
- des Zimmers/Apartments, 
eventuell Hinweis auf die Be-

rücksichtigung von Bewohner-
wünschen oder die Selbstvor-
nahme von Reinigungsarbei-

ten, 
- der Sanitärräume, 
- von Fenstern und Türen, 

- der Gemeinschaftsräume und  
 -flächen. 
 

 
 
13.  Wer kü mmert sich um die Wäsche?  

 
Die im Entgelt enthaltenen Leistungen der Wäschepflege sei-
tens der Einrichtung sind - da es hier leicht zu Meinungsver-

schiedenheiten kommen kann - ein wichtiger Bestandteil des 
Vertrages. Dabei wird meist unterschieden zwischen eigener 

und vom Heim gestellter Wäsche. 
 
Zusätzlich gibt es noch die Unterscheidung zwischen Flachwä-

sche wie Handtücher, Bettwäsche und Tischwäsche sowie sons-
tiger Wäsche wie Unterwäsche und Oberbekleidung. 
 

Zu allen Punkten kann es unterschiedliche Regelungen geben. 
Je nachdem welche Regelungen getroffen sind, wirken sich die-
se auf die Pflicht zur Übernahme der Kosten aus. Nicht jede Art 

der Wäsche und nicht jede Art der Wäschepflege ist in den 
Heimkosten enthalten.8 Wenn eine Leistung gesondert bezahlt 
werden soll, muss dies vorher entsprechend vereinbart werden, 

in der Regel als Zusatzleistung. Hierbei sind die Vereinbarungen 
in Anlage 1 zum Rahmenvertrag gemäß §§ 75 Abs. 1 und Abs. 
2, § 88 SGB XI zu beachten9. 

 
 

 
 

                                       
8 Die meisten Rahmenverträge zählen auf, welche Kosten der Wäschepflege  
  von den allgemeinen Heimkosten umfasst sind. 
9 Ein beispielhafter Rahmenvertrag und Gesetzestexte sind im Anhang dar- 
  gestellt. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Wäschepflege 

 
 

 
 
 

 
Handtücher,  

Bettwäsche, 
Unterwäsche,  

Oberbekleidung 

 

 
Zusatzleistung 
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Beispiel: 
 

 
§ 2 Wäscheverso rgung  
 
(1) Bettwäsche, Tischwäsche, Handtücher, Badetücher, Waschlappen 

oder ähnliches werden auf Wunsch vom Heim zur Verfügung gestellt. 
(1.)  
 

(2) Das Waschen, Bügeln und Mangeln der Privatwäsche des Bewoh-
ners erfolgt durch das Heim, allerdings nur soweit es sich um ma-
schinell waschbare und bügelbare Wäsche- und Kleidungsstücke han-

delt und der Bewohner kein anderes Vorgehen wünscht.   (2.)  
 
(3) Die chemische Reinigung von Kleidungsstücken und die Instand-

setzung der persönlichen Wäsche gehören nicht zum Leistungsum-
fang.   (3., 4.)  
Auf Wunsch des Bewohners können diese kostenpflichtigen Leistun-

gen vom Heim vermittelt werden. Das Kennzeichnen der Wäsche 
kann als Zusatzleistung vereinbart werden.   (5.)  
 

(4) Zur Haftung bei Verlust oder Beschädigungen siehe unten § 18. 

 

 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 
 

(1.) Von der Einrichtung 
gestellte Wäsche  

Bettwäsche und Handtücher 
werden in der Regel von der 
Einrichtung gestellt. Es wäre 

bewohnerfreundlich, wenn auf 
Wunsch die Möglichkeit einge-
räumt wird, die private Flach-

wäsche (Bettwäsche, Handtü-
cher, Tischwäsche) benutzen 
zu können. 

 
(2.) Privatwäsche der B e-

wohnerin und des Bewo h-
ners  
Um Missverständnisse zu ver-

meiden, sollte eindeutig gere-
gelt sein, wieweit Flachwäsche, 
Unterwäsche und Oberbeklei-

dung der Bewohnerinnen und 
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Pflichtangaben  

 

Empfehlenswert  

 
 

Bewohner vom Heim gewa-
schen und gebügelt werden, 

ohne dass hierfür gesonderte 
Preise berechnet werden. 

 
(3.) Kleiderpflege und 
chem ische Reinigung  

In der Regel ist lediglich die 
Vermittlung der chemischen 
Reinigung der persönlichen 

Oberbekleidung und der In-
standsetzung der persönlichen 
Wäsche im Heimentgelt enthal-

ten. Die Kosten für diese ei-
gentlichen Dienstleistungen 
sind entweder als Zusatzleis-

tung zu bezahlen oder mit den 
externen Dienstleistern (Reini-
gungsfirma, Schneiderei) abzu-

rechnen.  
 
(4.) Instandhaltung der 

Kle idung  
Soweit die persönliche Wäsche  

vom Heim genäht oder ge-
stopft werden kann, ist einde u-
tig anzugeben, ob dies im 

Heimentgelt enthalten oder als 
Zusatzleistung zusätzlich zu 
bezahlen ist.  

 
(5.) Wäschekennzeichnung  
Wäschekennzeichnung sollte 

soweit möglich vom Heim an-
geboten werden. In diesem 
Fall ist ebenfalls zu regeln, ob 

dies ein Service im Rahmen 
des Heimentgelts ist oder nur 
gegen zusätzliches Entgelt er-

folgt.  
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Essen, 

Mahlzeiten 
 
 

 
Darreichungsformen 
 

 
 
 

 
Anzahl und Umfang 
der Mahlzeiten,  

Getränke 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

14.  Wie ist die Verpflegung im Vertrag ger egelt?  

 
Das Essen ist für die meisten Heimbewohnerinnen und Heim-
bewohner besonders wichtig. Die Mahlzeiten strukturieren nicht 

nur den Tag, sondern bieten Gelegenheit, mit anderen Men-
schen zusammen zu treffen und Gespräche zu führen. 

 
Schmackhaft zubereitetes Essen ist ein Gaumengenuss, optisch 
ansprechend dargereichte Speisen sind eine Augenweide. Bei-

des trägt erheblich zum Wohlbefinden bei. Gerade bei demenzi-
ell veränderten Menschen werden Empfindungen oft über die 
Essensaufnahme deutlich. 

 
Der Verpflegung kommt daher eine besondere Bedeutung zu. 
Die Grundbausteine wie die Anzahl der täglichen Mahlzeiten 

und ihr jeweiliger Umfang sind im Heimvertrag verbindlich fes t-
zulegen.  
 

Beispiel:  
 

 

§ 3 Verpflegung  
 

(1) Dem Bewohner werden als Regelleistung folgende Mahlzeiten 
angeboten:   (1.)  
- Frühstück am Frühstücksbuffet,  

- Zwischenmahlzeit mit Kaffee/Tee, Gebäck und Obst, 
- Mittagessen mit drei Gängen, 
- Kaffee-/Teemahlzeit mit Kuchen/Gebäck, 

- Abendessen mit warmen und kalten Komponenten, 
- Spätmahlzeit mit Kaltverpflegung nach Wunsch. 
 

(2) Die Mahlzeiten werden grundsätzlich im Speisesaal serviert. Im 
Fall von Krankheit oder auf Wunsch in gelegentlichen Einzelfällen 
werden die Mahlzeiten auch auf dem Zimmer serviert.   (2.)   

 
(3) Zu den Mahlzeiten und außerhalb der Mahlzeiten sthen 
-  Wasser, Sprudel, 

-  Fruchtsäfte, Früchtetees, 
-  Kaffee, Schwarztee 
in unbegrenzter Menge zur Verfügung.   (3.)  
 

(4) Weitere Speisen und Getränke stehen in der Zeit von ...... bis 
....... zum Verkauf bereit. Näheres ist dem Leistungs- und Entgeltver-
zeichnis für Zusatzleistungen zu entnehmen.   (4., 5.)  
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(5) Bei Bedarf werden Schonkost und Diätkost nach ärztlicher Ver-
ordnung gegen zusätzliches Entgelt angeboten. (5.)  

 
(6) Gäste der Bewohner sind zu allen Mahlzeiten willkommen. Die 
Preise für das Gästeessen finden sich im Leistungs- und Entgeltver-

zeichnis für Zusatzleistungen. (5.)   
 

 

Pflichtangaben  

 

Empfehlenswert  

(1.) Benennung der r e-
gelm äßigen Mahlzeiten  

Die einzelnen Mahlzeiten, die 
im Entgelt enthalten sind, 
sind nach Art und Umfang 

genau zu beschreiben. 
 

(2.) Ort der Essensdarre i-
chung  
Die Bewohnerinnen und Be-

wohner müssen verbindlich 
wissen, wo das Essen serviert 
wird und ob ein notwendiger 

Zimmerservice gesondert 
bezahlt werden muss. Wenn 
der Zimmerservice im Krank-

heitsfall - anders als im Bei-
spiel oben - zeitlich befristet 
sein soll, muss dies im Ver-

trag angegeben werden (z.B. 
bis zu 5 Tage pro Monat). 
Ebenfalls muss deutlich wer-

den, ob man auch ohne 
krank zu sein, z.B. aus per-
sönlichen Gründen, ohne 

zeitliche Begrenzung oder 
nur in festgelegtem Umfang 

die Mahlzeiten auf dem Zim-
mer serviert bekommen 
kann. 

 
(3.) Getränkeversorgung  
Die als Regelleistung gestell-

ten Getränkesorten müssen 
entweder im Vertragstext 
genannt oder in einem An-

hang aufgeführt werden.  
 

(5.) Zusatzleistungen der 
Verpflegung  

Wenn Speisen und Getränke 
zusätzlich zu den Regelleistun-
gen angeboten werden, sollte 

dies im Vertrag erwähnt wer-
den. Eine genauere Beschrei-

bung kann in einer Anlage zum 
Heimvertrag erfolgen. 
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Direkte Leistungen 
der Verwaltung, 
Postbeförderung, 

Barbetragsverwaltung 

 
 

 
 
 

 
 
Indirekte Leistungen 

der Verwaltung 

 
 
Allgemeine Verwal-
tungsarbeiten 

 

 
 
Verwaltungsleistun-

gen 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

(4.) Individuelle Bedür f-

nisse  Erforderliche Diäten 
oder Sonderkostformen sind 

individuell zu vereinbaren. Es 
muss deutlich werden, ob 
damit Zusatzkosten verbun-

den sind. 
 

 

 

 
15.  Welche Verwaltungsleistungen erbringt das 

Heim?  

 
Die Verwaltungsleistungen der Einrichtungen kann man in einen 
direkten und einen indirekten Bereich unterteilen.  

 
Die direkten Leistungen sind die individuellen Leistungen, die 
der Bewohnerin und dem Bewohner unmittelbar als Regelleis-

tung (wie z.B. die Entgegennahme und Versendung der Post, 
die Barbetragsverwaltung) oder als Zusatzleistung (wie z.B. die 
Verwahrung von Wertsachen, der Schriftverkehr mit Behörden) 

zugute kommen. 
 

Die indirekten Leistungen ergeben sich als Nebenpflichten aus 
dem Heimvertrag (wie z.B. Datenverwaltung, Abrechnung, Kor-
respondenz, Rechnungsversand und dergleichen). 

 
Es ist nicht immer einfach zu beurteilen, welche Verwaltungs-
leistung der Träger verpflichtend anzubieten hat, welche freiwi l-

lig erfolgen und für welche ein zusätzliches Entgelt zu bezahlen 
ist. 
 

Verpflichtende Verwaltungsleistungen wird man annehmen 
können für Tätigkeiten, die in die Kalkulation des Heimentgelts 
eingeflossen sind, also mit dem Heimentgelt bezahlt werden, 

wie beispielsweise die indirekten Leistungen der Betriebsfüh-
rung.  
 

Soweit die Verwaltungsmitarbeiterinnen oder -mitarbeiter fre i-
willig Leistungen  übernehmen, geschieht dies in der Regel als 

Nebenpflicht aus dem Heimvertrag, ohne dass dies gesondert 
berechnet wird (z.B. das Ausfüllen von Fragebögen/ Antrags-
formularen für Behörden, kleinere Botengänge). Solche Leis-

tungen können üblicherweise erwartet werden.  
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Je genauer eine Leistungsbeschreibung ist, desto weniger Zu-

ordnungsschwierigkeiten gibt es bei der Frage, ob auf die Über-
nahme bestimmter Verwaltungsleistungen ein Rechtsanspruch 
besteht. 

 
Beispiel:  
 

 
§ 4 Leistungen der Verwaltung  

 
(1) Der Heimträger stellt als Regelleistungen auf Wunsch des Bewoh-
ners Hilfen in persönlichen Angelegenheiten während der üblichen 

Geschäftszeiten zur Verfügung, insbesondere durch  
- Information und Beratung in Heima ngelegenheiten, 
- Unterstützung beim Schrift- und Behördenverkehr, (1.)  

- Hinweis auf Möglichkeiten der Rechts- und Sozialberatung, 
- Vermittlung seelsorgerischer Betreuung, 
- Vermittlung ärztl icher Hilfen bei freier Arztwahl, 

- Entgegennahme und Verteilung der Post. (2.)  
 
(2) Die Mitarbeiter der Verwalt ung beraten den Bewohner und die 

Angehörigen in Fragen der Heimaufnahme, der Kostenabrechnung 
und im Umgang mit Kranken- und Pflegekassen und Behörden. (1.)  
 

(3) Der Bewohner kann das Heim beauftragen, einen Barbetrag nach 
den Regeln einer ordnungsgemäßen Fremdgeldverwaltung zu verwal-
ten. Das alleinige uneingeschränkte Verfügungsrecht des Bewohners 

wird dadurch nicht berührt. (3.)  
Ein entsprechender Vordruck ist als Anlage ... beigefügt. 
Die Kosten dafür sind in den Leistungen der Verwaltung enthalten. 
(4.)  

 

 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 (1.) Hinweis auf Hilfen im 
Umgang mit Behörden und 
Kostenträgern  

Meist kennt sich das Heimper-
sonal viel besser mit Formula-

ren, Anträgen und Verwal-
tungsvorgängen aus als die 
(neu eingezogenen) Bewohne-

rinnen und Bewohner. Insofern 
wird dieser "Service" in vielen 
Häusern als Regelleistung mit 

angeboten. 
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Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 (2.) Hinweis auf Entgege n-

nahme der Post  
Wenn die Post der Bewohne-

rinnen und Bewohner von der 
Verwaltung des Heims entge-
gengenommen und verteilt 

wird, sollten diese hierzu eine 
Postvollmacht ausstellen. 
Grundsätzlich sollte aber jede 

Bewohnerin und jeder Bewoh-
ner einen eigenen Briefkasten 
besitzen, um unkontrolliert 

Post empfangen zu können 
und - falls dies aus gesundheit-
lichen Gründen selbst nicht 

mehr möglich ist - selbst eine 
Vertrauensperson mit der Ab-
holung zu betrauen. 

 
(3.) Hinweis auf Verwa l-
tung des Barbetrags  

Auch hier sollte der Grundsatz 
gelten, dass jede Bewohnerin 

und jeder Bewohner den Bar-
betrag selbst verwaltet und 
selbstständig entscheidet, ob 

sie oder er damit Dritte beauf t-
ragen möchte.  
Die Verwaltung des Barbetra-

ges der Bewohnerin oder des 
Bewohners durch das Heim 
darf also nur mit entsprechen-

der Zustimmung der Bewohne-
rin oder des Bewohners bzw. 
der/des mit der Vermögens-

verwaltung beauftragten Be-
vollmächtigten oder der/des 
rechtlichen Betreurin/Betreuers 

erfolgen.  
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Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 Es ist ratsam, die genaue Ver-

einbarung über die Verwaltung 
und Verwendung des Barbe-

trages und die Auszahlung an 
die Bewohnerin oder den Be-
wohner durch die Einrichtung 

schriftlich als Anlage zum 
Heimvertrag zu nehmen. Die 
Abrechnung der Barbetrags-

verwaltung sollte monatlich 
erfolgen. 
 

(4.) Kosten der Verwaltung  
des Barbetrages  
Der Sozialhilfeträger hat die 

Kosten der Barbetragsverwal-
tung zu tragen. Er muss den 
Heimbewohnerinnen und 

Heimbewohnern nicht nur ei-
nen monatlichen Barbetrag zur 
Verfügung stellen, sondern 

muss auch für die Kosten der 
Verwaltung aufkommen.10 

 

 
 

16.  Was fällt unter die Pfleg eleistungen?  
 
Die allgemeinen Grundpflegeleistungen sind neben den Rege-

lungen über das Wohnen Hauptleistungsbestandteil des Heim-
vertrages. Art und Umfang der individuell geschuldeten Pflege-

leistungen ergeben sich aus der Einstufung der jeweiligen Be-
wohnerin und des jeweiligen Bewohners durch den Medizini-
schen Dienst der Krankenkassen (MDK) in eine der drei Pflege-

stufen.  
 
Die Ansprüche auf Leistungen der Pflegeversicherung sind nicht 

im Heimgesetz, sondern im Pflegeversicherungsgesetz (Sozial-
gesetzbuch 11. Buch - SGB XI) geregelt.  
 

 
 
 

 

                                       
10 Sächsisches OVG Leipzig, Urteil vom 13.12.2005, Az. 4 B 886/04,  
   siehe Anhang. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
allgemeine Pflege, 

Pflegeplanung, 

Pflegekonzeption, 
Pflegemodell 
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Grundpflege, 

Körperpflege, 
Ernährung, 
Mobilität, 

hauswirtschaftliche 
Versorgung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die allgemeinen Pflegeleistungen, die man auch als Grundpfle-

ge bezeichnet, werden in die Bereiche  
- Körperpflege, 
- Ernährung11, 

- Mobilität und  
- hauswirtschaftliche Versorgung 

eingeteilt.  
 
Beispiel:  
 

 

§ 5 Leistungen  der Pflege  
 
(1) Der Bewohner erhält die nach Art und Schwere seiner Pflegebe-
dürftigkeit erforderlichen Pfl egeleistungen im Bereich der  

- Körperpflege, 
 
- Ernährung, 

- Mobilität und 
- hauswirtschaftlichen Versorgung.   (1)  
 

(2) Die Leistungen der Pflege werden nach dem allgemeinen Stand 
der pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse erbracht. Die Planung der 
Pflege erfolgt gemeinsam mit dem Bewohner bzw. seinem Vertreter. 

(2.)  
Dabei orientiert sich die Pflege an dem Modell ............   (3.)  
 

(3) Die Art und der Inhalt der Leistu ngen bestimmen sich nach den 
leistungsbezogenen Regelungen des jeweils gültigen Landesrahmen-
vertrages gemäß § 75 SGB Xl, siehe Anlage ........ 

 

 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

(1.) Leistungsbeschre i-
bung der allgemeinen 
Pflegelei stunge n 

eventuell unter Bezugnahme 
auf ausführlichere Angaben 
in einer Anlage oder den 

dann beizufügenden Landes-
rahmenvertrag12. 

 
 

(2.) Verweis auf individue l-
le Pflegeplanung  
Die Pflegeplanung13 ergänzt 

die Einzelleistungsbeschrei-
bung. Veränderungen und 
Überarbeitungen der Pflege-

planung erfolgen meist im 
Rahmen der Anpassungspflicht 

nach § 6 HeimG.14 

                                       
11 Im Gegensatz zur Verpflegung (siehe oben Ziffer 14 ) ist hier die Nah- 
   rungsaufnahme gemeint. 
12 Siehe dazu auch den im Anhang beispielhaft wiedergegebenen nieder- 
   sächsischen Landesrahmenvertrag. 
13 § 11 Abs. 1 Nr. 7 HeimG. 
14 Siehe dazu unten Ziffer 26: ĂWas geschieht, wenn sich meine Pflegebed¿rftigkeit  
   ªndert?ñ 



 
39  

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

Anmerkung: Die Nennung 

der Pflegestufe, in die die 
Bewohnerin und der Bewoh-
ner eingestuft ist, kann schon 

an dieser Stelle erfolgen. Sie 
ist in Bezug auf die individuell 

zu erbringenden Pflegeleis-
tungen hier allerdings eher 
zweitrangig. Ausschlagge-

bend ist sie in erster Linie für 
die Höhe des Heimentgeltes 
und wird meist dort e r-

wähnt.15 
 

(3.) Erwähnung des Pfl e-

gemodells oder der Pfleg e-
kon zept ion, nach der die 
Einrichtung arbeitet   

Das Pflegeleitbild, oft bereits in 
der Einleitung oder einer anlie-

genden Konzeption beschrie-
ben, kann an dieser Stelle 
nochmals genannt werden. 

 

 

Die Vorhaltung und der Einsatz von allgemeinen Pflegehilfsmit-
teln sind in der Regel Leistungen des Trägers, die sich aus den 
jeweiligen Landesrahmenverträgen ergeben und von der jewei-

ligen Ausstattung des Heims abhängig sind. Sie können daher 
von Bundesland zu Bundesland und von Heim zu Heim ver-
schieden sein. Hierzu gehören beispielsweise Pflegebetten, De-

kubitusmatratzen und Rollstühle.16 
 
Beispiel:  
 

 

§ 5 Leistungen der Pflege (Fortse t zung)  
 
(4) Das Heim verfügt über folgende Pflegehilfsmittel:   (1.)  

 
(5) Eine genaue Aufstellung (z. B. Pflegebetten, Rollstühle, Dekubi-
tusmatratzen, Lifter usw.) kann der Anlage ...... entno mmen werden. 

(2.)  
 

 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 (1.) Angabe, ob Pfleg e-
hilfsmittel eingesetzt we r-

den  
Deren Einsatz kann zum Bei-
spiel in der Pflegeplanung indi-

vidualisiert wird.  
 

                                       
15 Siehe unten Ziffer 21: ĂWelche Kosten kommen auf mich zu?ñ 
16 Einzelheiten hierzu: Siehe die BIVA-Brosch¿re ĂHilfsmittel im   
   Heimñ. Bestellmöglichkeiten und Preise siehe Anhang. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Hilfsmittel 
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medizinische  
Behandlungspflege, 
ärztliche  
Anordnungen, 

Medikamenten-
vergabe, 
Apotheke 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 (2.) Auflistung der im Haus 

vorhandenen Pflegehilf s-
mittel  

Die Aufzählung der Pflege-
hilfsmittel kann in einer Anlage 
zum Heimvertrag enthalten 

sein. Zur Vermeidung von 
Missverständnissen erscheint 
eine Abgrenzung der im Heim 

vorhandenen Pflegehilfsmittel 
zu individuellen Hilfsmitteln 
sinnvoll, da diese der Bewoh-

nerin/dem Bewohner von der 
Krankenkasse im Rahmen sei-
ner gesetzlichen Krankenversi-

cherung zur Verfügung gestellt 
werden. Hierunter fallen zum 
Beispiel Inkontinenzartikel. 

 

 

Unter medizinischer Behandlungspflege17 versteht man kran-
kenpflegerische Maßnahmen, die von der Ärztin oder vom Arzt 
zwar verordnet, aber nicht von ihm selbst erbracht werden 

müssen, sondern auf entsprechend geschulte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Heims übertragen werden können. Dazu 
gehören beispielsweise Verbandswechsel, Katheterversorgung 

oder auch Medikamentenvergabe.  
 
Beispiel:  
 

 

§ 6 Leistungen der medizinischen B ehandlungspflege   (1.)  
 
(1) Das Heim unterstützt unter Wahrung der freien Arztwahl die är z-

tliche Betreuung und die medizinische Behandlungspflege des Be-
wohners, zum Beispiel durch Beratung und Vermittlung.   (2.)  
 

 
 

 

                                       
17 In § 43 Abs. 2 SGB XI heißt es dazu:  
   Ă(2) F¿r Pflegebed¿rftige in vollstationären Einrichtungen übernimmt die   
   Pflegekasse im Rahmen der pauschalen Leistungsbeträge nach Satz 2 die  
   pflegebedingten Aufwendungen, die Aufwendungen der sozialen Betreuung und  
   die Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Behandlungspflege. (é)ñ. 
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(2) Bei den Leistungen der medizinischen Behandlungspflege handelt 
es sich um ärztlich veranlasste und verordnete Maßnahmen, die von 

den Mitarbeitern des Heimträgers ausgeführt werden. Der Heimträger 
verpflichtet sich, die Ziele ärztlicher Behandlung durch pflegerische 
Maßnahmen zu unterstützen. Die ärztlichen Leistungen selber sind 

nicht Gegenstand dieses Vertrages.   (3.)  
 
(3) Die Pflegekräfte des Heimes sind nur dann verpflichtet, Maßnah-

men der medizinischen Behandlungspflege durchzuführen, wenn fol-
gende Voraussetzungen vorliegen:  

 die Behandlungspflege ist vom behandelnden Arzt veranlasst 
und in der Dokumentation vom Arzt festgehalten worden,   

(3.)  

 die persönliche Durchführung durch den behandelnden Arzt ist 
nicht erforderlich, dem Mitarbeiter steht im Einzelfall kein 

Weigerungsrecht zu, 

 der Bewohner ist mit der Durchführung der Maßnahme durch 
Pflegekräfte des Heims einverstanden und hat im Übrigen in 
die Maßnahme eingewilligt.  

 
(4) Es besteht auch eine freie Apothekenwahl, bei der das Heim die 
Bewohner ebenfalls unterstützt.   (4.)  

 

 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 (1.) Kurze Beschreibung 
der unter den Begriff med i-
zinische Behandlungspfl e-

ge fallenden Leistungen,  
um sie von Pflegemaßnahmen 
der Grundpflege zu unter-

scheiden. 
 

(2.) Hinweis auf freie 
Arztwahl und Vermittlung 
gewünschter Fachärzte 

durch die Einric htung  
Im Zusammenhang mit der 
Behandlungspflege, die grund-

sätzlich ärztlich verordnet wird, 
kann auf das bestehende 
Recht der Heimbewohnerin 

und des Heimbewohners auf 
freie Arztwahl sowie die Mög-
lichkeit hingewiesen werden, 

der Bewohnerin und dem Be-
wohner auf Wunsch bei der 
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soziale Betreuung, 
kulturelle Angebote 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 Wahl einer geeigneten (Fach-) 
Ärztin/eines geeigneten (Fach-

)Arztes behilflich zu sein. 
 
(3.) Hinweis auf Mitwi r-

kung serfordernis  
Die Durchführung von Behand-
lungspflege ist immer von ei-

ner ärztlichen Anordnung und 
Übertragung der Ausführung 
auf die Pflegekräfte des Hei-

mes abhängig. Das Heim kann 
im Heimvertrag auch fest-
schreiben, dass diese Übertra-

gung auf die Pflegekräfte von 
der Ärztin/vom Arzt gegenüber 
der Einrichtung dokumentiert 

werden muss (z.B. durch Ab-
zeichnen). 
 

(4. ) Hinweis auf Medik a-
mentenversorgung und 

freie Ap othekenwahl  
 

 

 
17.  Habe ich auch Anspruch auf soziale B etreuung?  
 

Nach § 43 Abs. 2 SGB XI gehört zu den von den Pflegeeinrich-
tungen anzubietenden Leistungen auch die soziale Betreuung 

der Bewohnerinnen und Bewohner durch kulturelle und weitere 
Angebote mit dem Ziel, Isolation zu vermeiden und geist ige und 
körperliche Fähigkeiten zu erhalten. 

 
Beispiel:  
 

 
§ 7 Leistungen der sozialen Betreuung   (1., 2.)  

(1) Durch Leistungen der sozialen Betreuung soll für die Bewohner 
ein Lebensraum gestaltet werden, der ihnen die Führung eines 
selbstständigen und selbstbestimmten Lebens ermöglicht sowie zur 

Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft innerhalb und außerhalb 
der Einrichtung beiträgt. Dabei sind die Werte, Lebensgewohnheiten 
und persönlichen Vorstellungen der Bewohner zu berücksichtigen. 
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Durch die Leistungen der sozialen Betreuung soll der Hilfebedarf bei 
der persönlichen Lebensführung und bei der Gestaltung des Alltages 

ausgeglichen werden, soweit dies nicht durch das soziale Umfeld wie 
z.B. durch Verwandte und Freunde geschehen kann. 
 

(2) Ziel ist es insbesondere, Vereinsamungen, Apathie, Depressionen 
und Immobilität zu vermeiden und dadurch einer Ve rschlimmerung 
der Pflegebedürftigkeit vorzubeugen beziehungsweise die bestehende 

Pflegebedürftigkeit zu mindern. 
 
(3) Die Art und der Inhalt der Leistu ngen bestimmen sich nach den 

leistungsbezogenen Regelungen des jeweils gültigen Landesrahmen-
vertrages gemäß § 75 SGB XI, siehe Anlage ..., den einzelnen Ange-
boten in Anlage ... und dem Betreuungskonzept.   (3.)  

 

 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

(1.) Leistungsbeschre i-
bung der sozialen B e-
treuung  

Die Rahmenverträge sind 
dazu oft weit gefasst. Jede 
Einrichtung sollte daher Aus-

richtung und Schwerpunkte 
in der sozialen Betreuung in 
den Heimvertrag aufnehmen, 

damit sich die Bewohnerin-
nen und Bewohner ein Bild 
davon machen können. 

 

(2.) Hinweis auf die Defin i-
tion im Rahmenvertrag  
Als Mindestbeschreibung sollte, 

wie im Beispiel, die im Rahmen-
vertrag enthaltene Defin ition der 
sozialen Betreuung im Heimver-

trag wiedergegeben werden.18 
 
(3.) Hinweis auf ein dem 

Vertrag beigefügtes  Konzept 
der sozialen Betreuung  
 

 

 
18.  Können über die Regelleistungen hinaus auch Z u-

satzleistungen vom Heim angeboten werden?  

 
Neben der Erhebung der mit den Pflegekassen und Sozialhilfe-
trägern abgestimmten Heimentgelte sind Entgelte für Zusat z-

leistungen nach § 88  SGB XI für Einrichtungen mit Versor-
gungsvertrag möglich. Zusatzleistungen19 können vielfältig sein, 

zum Beispiel eine gesonderte Mahlzeit oder eine besondere 
Therapieform.  
 

 
 

                                       
18 Siehe Anhang: § 1 Abs. 4 des niedersächsischen Landesrahmenvertrages. 
19 Näheres zu den Zusatzleistungen siehe die BIVA-Brosch¿re ĂZusatzleis- 
   tungen im Heimñ. Bestellmºglichkeiten und Preise siehe Anhang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Zusatzleistungen 
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Vorherige  

vertragliche  
Vereinbarung 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Abgrenzung zur 

Grund- und Behand-
lungspflege 

 

 
 
 
Kündigung, Erhöhung 
von Zusatzleistungen 

 

 
 
 

 
 
Zusatz-

vereinbarungen 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Grundvoraussetzung, um zusätzliche Leistungen gesondert be-

zahlen zu müssen, ist eine 
- vorherige, 
- schriftliche 

vertragliche Vereinbarung mit der Bewohnerin oder dem Be-
wohner. 

 
Ohne eine solche Vereinbarung darf kein Entgelt für zusätzliche 
Leistungen verlangt werden.20 

 
Außerdem schreibt das Gesetz bestimmte inhaltliche Mindest-
voraussetzungen vor:  

 Die Zusatzleistungen müssen nach Art, Umfang, Dauer 
und Zeitabfolge bestimmt sein. 

 Die Höhe der Zuschläge und die Zahlungsbedingungen 
müssen genannt werden. 

 
In der Praxis können sich Abgrenzungsprobleme zwischen Leis-
tungen der Grundpflege oder der Behandlungspflege auf der 

einen Seite und den Zusatzleistungen auf der anderen Seite 
ergeben. Daher kommt einer eindeutigen vertraglichen Zuord-
nung besondere Bedeutung zu.21 

 
Werden von der Einrichtung Zusatzleistungen angeboten, bei-
spielsweise im Vergleich zu den Durchschnittszimmern ein grö-

ßeres Zimmer mit Balkon, sollten im Heimvertrag die grundsätz-
lichen Regelungen zur Abrechnung, Zahlung, Kündigung und 
Erhöhung der Entgelte der Zusatzleistungen gemäß § 88  SGB 

XI aufgeführt werden. Die Zusatzleistungen können anderen 
vertraglichen Regelungen unterliegen als die Hauptleistungen 
des Vertrages. Damit können auch andere Zahlungsfristen oder 

auch Kündigungsfristen vereinbart werden. 
 

Aus Gründen der Einheitlichkeit und der Transparenz sollte § 7 
HeimG auch auf die Erhöhung der Entgelte der Zusatzleistun-
gen angewandt werden. 

 
 

 

                                       
20 § 88 Abs. 2 Nr. 2 SGB XI 
21 Siehe im Anhang den niedersächsischen Landesrahmenvertrag, in dem versucht  
   wird, anhand von Beispielen die Zusatzleistungen von anderen Leistungen abzu- 
   grenzen. 



 
45  

Beispiel: 
 

 
§ 8 Zusatzleistu ngen  
 
(1) Als Zusatzleistung im Sinne des § 88 SGB XI können besondere 

Leistungen bei Unterkunft und Verpflegung sowie zusätzliche pflege-
risch-betreuende Leistungen gesondert gegen Entgelt vereinbart 
werden.   (1.)  
Die Zusatzleistungen werden schriftlich mit konkretem Leistungsinhalt 
und Leistungsumfang sowie dem Preis zwischen dem Bewohner und 
dem Heim vereinbart.   (2.)  

Genaueres zu den einzelnen Leistungen, deren Umfang und Preisen 
ist in der Anlage .......(Leistungs - und Entgeltverzeichnis für Zusatz-
leistungen) aufgeführt.  
 
(2.) Der Heimträger i st berechtigt, sein Angebot an Zusatzleistungen 
hinsichtlich Art und Umfang jederzeit durch einseitige Erklärung zu 

erweitern oder einzuschränken.   (3.)  
Soweit eine Änderung des bisherigen Leistungsangebots erfolgt, ist 
dies dem Bewohner spätestens zum dritten Werktag eines Monats mit 

Wirkung zum Ablauf des übernächsten Monats schriftlich mitzuteilen. 
(4.)  
(3) Will der Bewohner künftig auf Zusatzleistungen ve rzichten, hat er 

dies dem Heimträger spätestens zum dritten Werktag eines Monats 
mit Wirkung zum Monatsende schriftlich oder zur Niederschrift mitzu-
teilen.   (4.)   
 

 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 (1.) Definition zur Abgre n-
zung der Zusatzleistungen 
von den Standardleistungen  

Siehe dazu den Gesetzestext 
des § 88 Abs. 1 SGB XI: 
"...gesondert ausgewiesene Zu-

schläge für 
1. besondere Komfortleistungen 
bei Unterkunft und Verpfl egung 

sowie 
2. zusätzliche pflegerisch-
betreuende Leistungen ... (Zu-

satzleistungen)." 
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Pflichtangaben  
 

Emp fehlenswert  

 (2.) Hinweis auf eine geso n-

derte Zusatzleistungsve r-
einb arung  

Eine Vereinbarung von Zusatz-
leistungen im Heimvertragstext 
erscheint aufgrund der Freiheit 

der Auswahl bzw. Abwahl von 
Zusatzleistungen unpraktisch. 
Außerdem besteht die Gefahr, 

dass sich Bewohnerinnen und 
Bewohner dadurch länger an die 
vereinbarte Zusatzleistung ge-

bunden fühlen als gewünscht. 
Daher bietet es sich an, die zum 
Zeitpunkt der Vertragsunter-

zeichnung angebotenen Zusatz-
leistungen in einer Anlage zum 
Heimvertrag aufzulisten, zu be-

schreiben und mit Preisen zu 
versehen. 
 

Zur Abgrenzung von ähnlichen 
Standardleistungen kann man 

diese auch den Zusatzleistungen 
gegenüber stellen.22 
 

(3.) Hinweis auf spätere Z u-
satzangebote oder Änderu n-
gen der Angebote  

Manche Einrichtungen halten 
sich die Möglichkeit offen, später 
Zusatzleistungen anzubieten, 

falls dies nicht bei Vertrags-
schluss schon geschieht. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner 

sollten dann über ein zukünft i-
ges Angebot von Zusatzleistun-
gen schriftlich informiert we r-

den, um sich darauf einstellen 
zu können. 

 

 
 

 

                                       
22 Siehe dazu auch im Anhang Anlage 1 zum niedersächsischen Landesrahmenver- 
   trag: Zusatzleistungen nach § 88 SGB XI. 
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Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 (4.) Kündigung von Zusat z-

lei stungen  
Nach § 88 Abs. 2 Nr. 1 SGB XI 

sind Zusatzleistungen unabhän-
gig von den Regelleistungen des 
Heimvertrages zur Verfügung zu 

stellen. Es können daher andere 
Kündigungsfristen vereinbart 
werden als diejenigen, die für 

die Kündigung des Heimvertra-
ges gelten. Die Kündigungsfrist 
für die Bewohnerin und den 

Bewohner sollte möglichst kurz 
sein. Die Kündigungsfrist für 
den Heimträger kann einen län-

geren Zeitraum umfassen, damit 
die Bewohnerin und der Bewoh-
ner die Chance erhalten, sich 

ggfls. nach einem anderen Leis-
tungsanbieter umzusehen. 
 

 
 

19.  Kann ich eine bestimmte Qualität der Leistungen 
erwarten?  

 

Nach § 11 Abs. 2 Nr. 4 HeimG darf ein Heim nur betrieben wer-
den, wenn der Träger ein Qualitätsmanagement betreibt.  
 

Exkurs: Mit der Pflegeversicherungsreform wurden die Leis-
tungs- und Qualitätsvereinbarungen abgeschafft und durch 

Vergütungsverhandlungen ersetzt, in denen für die stationäre 
Versorgung nicht nur die Höhe des Pflegesatzes, sondern zu-
gleich auch die zu erbringende Leistung samt ihrer Qualität ver-

einbart werden.23 
 
Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die Versicherten die 

nach dem Heimvertrag geschuldeten Leistungen in einer Quali-
tät erhalten, die bestimmte n Mindestanforderungen und pflege-
rischen Standards entspricht.  

 
 

 
 

                                       
23 Vgl. § 84 Abs. 5 SGB XI neue Fassung 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Qualitätssicherung, 

Qualitäts-
management 
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Beschwerde- und 
Beratungsrecht 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Beispiel:  
 

 

§ 9 Abschluss und Änderu ng von Vergütungsvereinbarungen 
(ehemals Leistungs - und Qualitätsve reinbarungen)  
 

(1) Das Heim schließt eine  Vergütungsvereinbarung mit den Kosten-
trägern ab. Diese ist dem Heimvertrag als Anlage ...beigefügt.  
 

(2) Tritt eine Vergütungsvereinbarung neu i n Kraft und entspr echen 
ihr Art, Inhalt und Umfang der Leistungen nach diesem Vertrag nicht, 
so besteht für das Heim eine gesetzliche Pflicht zur Anpassung dieses 

Vertrages an die Inhalte der Leistungsbeschreibung der Vergütungs-
vereinbarung.  
 

(3) Der Anspruch auf Anpassung nach Abs. 2 kann sowohl vom Be-
wohner als auch vom Heim durch einseitige schriftliche Erklärung 
geltend gemacht werden. 

 
(4) Das Heim hat ein Qualitätssicherungskonzept. Es kann in der Ge-
schäftsstelle während der üblichen Bürozeiten eingesehen oder mit-

genommen werden. Wir beantworten auch gerne Fragen dazu. Anre-
gungen der Bewohner sind jederzeit willkommen, s. auch § 10 dieses 
Vertrages.   (1., 2.)  
 

(5) Der Heimbeirat ist ebenfalls Ansprechpartner in Qualitätsfragen. 
Er wirkt gemäß § 10 Abs. 1 HeimG an den Vergütungsvereinbarungen 
mit. Die Mitglieder des Heimbeirats können der Anlage... entnommen 

werden.   (3.)   
 

 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 (1.) Hinweis auf ein vo r-
handenes Qualitätssich e-
rungsko nzept  

Dies bietet sich insbesondere 
dann an, wenn die Bewohne-
rinnen und Bewohner zur direk-

ten Beteiligung aufgefordert 
werden. 

 
(2.) Informationsmöglic h-
keiten  
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Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 (3.) Mitwirkung des Hei m-

beir ates  
Siehe dazu § 30 Ziff. 11 und 

12 HeimmwV. 
 

 

Gemäß § 5 Abs. 10 HeimG hat der Heimträger die Bewerberin 
oder den Bewerber bei Vertragsabschluss schriftlich auf sein 
Recht hinzuweisen, sich beim Träger, bei der Heimaufsichtsbe-

hörde oder der Arbeitsgemeinschaft nach § 20 Abs. 5 HeimG 
beraten zu lassen sowie sich über Mängel bei den Leistungen 
des Heims zu beschweren. Hierzu müssen die Beschwerdestel-

len und deren Kontaktdaten angegeben werden. 
 

Beispiel:  
 

 

§ 10 Anregungen und Beschwerden  
 

(1) Anregungen und Beschwerden der Bewohner und ihrer An-

gehörigen sind wichtige Hinweise für eine Verbesserung der 
Qualität in der Einrichtung. Hier stehen den Bewohnern sowohl 

der Heimträger als auch der Heimleiter als Ansprechpartner zur 
Verfügung.   (1.)  
 

Die Adressen dieser Institutionen und auch die internen Be-
schwerdestellen sind in Anlage ... aufgeführt, die Bestandteil 
des Heimvertrags ist.   (2.)  

 

(2) Das Heim verfügt über besondere Regelungen zur Entge-
gennahme und zum Umgang mit Beschwerden. Lob und Kritik 

können Sie allen Pflegekräften entgegenbringen. Verantwortlich 
für das Beschwerdemanagement in unserem Haus ist die Pfle-
gedienstleitung.   (3.)  

 
(3) Bewohner und Angehörige können Lob und Kritik auch ohne An-
gaben von Namen in den Briefkasten der Pflegedienstleitung einwer-

fen oder sich an den Heimbeirat wenden, s. Anlage....   (4.)  
 
(4.) Bei schriftlichen Beschwerden und Anfragen erhält der Bewohner 

innerhalb von 14 Tagen eine schriftliche Antwort.   (5.)  
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Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

(1.)  Hinweis auf das g e-

setzlich ausdrücklich vo r-
gesehene B eratungs -  und 

Beschwerderecht  
 
(2.) Angabe der Adressen  

- des Trägers oder der inter-
nen Beschwerdestelle, 
- der zuständigen Heimauf 

    sicht, 
- der Arbeitgemeinschaft nach 
   § 20 HeimG.  

 
Die Auflistung kann auch in 
einer Anlage erfolgen. 
 

(3.) Angaben über die Au s-

gestaltung des Beschwe r-
demanagements der Ei n-

richtung  
 
(4.) Mitwirkung des Hei m-

beir ates 24  
Der Heimbeirat ist die Intere s-
senvertretung der Heimbe-

wohnerinnen und Heimbewoh-
ner gegenüber der Heimleitung 
und dem Heimträger. Er sollte 

in alle Angelegenheiten mit 
einbezogen werden, die das 
Leben im Heim betreffen. Dazu 

gehört auch die korrekte Leis-
tungserbringung. 
 

(5.) Antwortfrist  
Wünschenswert ist die Nen-
nung einer nicht all zu langen 

Frist für die Bearbeitung der 
Beschwerde und die Rückmel-

dung an die Beschwerdeführer, 
da dies anzeigt, dass das Heim 
die Beschwerden und Anre-

gungen ernst nimmt.  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                       
24 Siehe dazu auch unten Ziffer 35: ĂWer kontrolliert die Rechtmäßigkeit der vom  
   Heimträger verwendeten Vertragsklauseln?ñ 
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20.  Exkurs: Was kann ich tun, wenn die Leistungen 

mangelhaft erbracht we rden?   
 
§ 5 Abs. 11 HeimG sieht die Möglichkeit vor, bei Leistungsmän-

geln das Heimentgelt zu kürzen. Wenn der Heimträger die ver-
traglichen Leistungen ganz oder teilweise nicht erbringt oder 

diese Leistungen erhebliche Mängel aufweisen, kann die Be-
wohnerin oder der Bewohner das vereinbarte Heimentgelt bis 
zu sechs Monate rückwirkend um einen angemessenen Betrag 

kürzen. Bezieht die Bewohnerin oder der Bewohner Sozialhilfe, 
steht dieser Kürzungsbetrag jedoch vorrangig dem Sozialhilfe-
träger zu. 

 
Viele Verträge enthalten diese Klausel nicht. Dies spielt insofern 
keine Rolle, als das Kürzungsrecht ein gesetzliches Gewährleis-

tungsrecht ist, das den Bewohnerinnen und Bewohnern unab-
hängig von der Nennung im Vertrag zusteht. Allerdings ist kaum 
bekannt, dass auch beim Heimvertrag Gewährleistungsansprü-

che bestehen. Folglich wird von diesem Recht selten Gebrauch 
gemacht, obwohl vielfach Anlass besteht, bei Leistungs- und 
Qualitätsmängeln Regressansprüche zu stellen. 

 
Neben der Entgeltkürzung können noch weitere Ansprüche wie 

beispielsweise Schadensersatzansprüche in Frage kommen. In 
solchen Fällen sollte stets rechtskundiger Rat eingeholt werden. 
 

 
21.  Welche Kosten kommen auf mich zu?  
 

Nach § 5 Abs. 3 Satz 3 HeimG müssen im Heimvertrag nicht nur 
die einzelnen Leistungen des Heimträgers bezüglich Art, Inhalt 
und Umfang bei Unterkunft, Verpflegung und Betreuung ang e-

geben werden, sondern es müssen auch die hierauf entfallen-
den Entgelte genannt werden. Der Bewerberin oder dem Be-
werber soll es dadurch ermöglicht werden, das Leistungsspekt-

rum der f ür sie oder ihn in Betracht kommenden Heime und die 
entsprechenden Preise besser miteinander vergleichen zu kön-
nen. 

 
Üblicherweise gliedern sich die Kosten in die drei Leistungsblö-
cke25:  

- Unterkunft,  
- Verpflegung und  

- Betreuung. 

                                       
25 Siehe oben insbesondere  
   Ziffer 7 ĂWo und wie werde ich wohnen?ñ,  
   Ziffer 14 ĂWie ist die Verpflegung im Vertrag geregelt?ñ, 
   Ziffer 16 ĂWas fªllt unter die Pflegeleistungen?ñ und  
   Ziffer 17 ĂHabe ich Anspruch auf soziale Betreuung?ñ 

 

 
 
 

Entgeltkürzung bei 
Mängeln 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Gesetzliches Gewähr-
leistungsrecht, 

Regressansprüche 

 
 
 

 
 

Schadensersatz- 

ansprüche 
 
 

 
 
 

 
Heimentgelt, 
Vergütungen  
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Ausbildungspauschale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investitionskosten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildet der Heimträger künftige Altenpflegerinnen und Altenpfle-

ger aus, so ist er berechtigt, zusätzlich zum Heimentgelt für 
jede Auszubildende beziehungsweise jeden Auszubildenden ei-
ne Ausbildungspauschale zu erheben. Sie ist im Rahmen der 

Pflegekostenverhandlungen zwischen Heimträger und Kosten-
trägern berücksichtigungsfähig.26 

 
Die Höhe der Ausbildungspauschale ist von Heim zu Heim un-
terschiedlich. Die Spannweite reicht von weniger als einem hal-

ben Euro bis zu mehreren Euros täglich. Auf diese zusätzlichen 
Kosten ist im Heimvertrag hinzuweisen. 
 

Außerdem ist der Heimträger berechtigt, von der Bewohnerin 
und dem Bewohner Investitionskosten für nicht öffentlich g e-
förderte Investitionen zu verlangen. So wie bei der Miete die 

Betriebskosten wegen der gestiegenen Preise für Energiekosten 
zur sog. "zweiten Miete" geworden sind, so haben sich die In-
vestitionskosten inzwischen zu einem "zweiten Heimentgelt" 

entwickelt. Sie können sehr hoch ausfallen. Je nach Bundesland 
und Einrichtung können die Beträge bis zu 50 ú pro Tag, d.h. 
bis zu 1.500 EUR im Monat betragen! Auf diese zusätzlichen 

Kosten ist im Vertrag ausdrücklich hinzuweisen.27 
 

Sollte Unsicherheit bestehen, ob  
 die Umlage der geforderten Investitionskosten berechtigt 

ist, 

 die Höhe des geforderten Kostenanteils richtig berechnet 
ist, 

 die in Rechnung gestellten Investitionskosten genehmigt 
worden sind,  

oder wenn sonstige Fragen zu den Investitionskosten aufkom-
men, ist es ratsam, sich mit folgenden Stellen in Verbindung zu 
setzen: 

 der zuständigen Pflegekasse, der die Höhe der zu zah-
lenden Investitionskosten bekannt sein müssen; 

 der zuständigen Behörde (Sozialamt), die der Umlage der 
nicht geförderten Investitionskosten zuzustimmen hat (§ 

82 Abs. 3 SGB XI) oder der die gesonderte Berechnung 
der Investitionskosten mitzuteilen ist (§ 82 Abs. 4 SGB 
XI). 

 
 

                                       
26 § 82a Abs. 2 SGB XI 
27 Näheres zu den Investitionskosten siehe die BIVA-Brosch¿re ĂInvestitionskostenñ.  
   Bestellmöglichkeiten und Preise siehe Anhang. 
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Beispiel:  
 

 

§§ 11 Entgelte für die einzelnen Lei stungen   (1.)  
 
(1) Das Entgelt f¿r Unterkunft betrªgt tªglich ú ...,  

 
(2) das für die Verpflegung tªglich ú ... . 
 

(3) Der Pflegesatz (allgemeine Pflege, soziale Betreuung und medizi-
nische Behandlungspflege) richtet sich nach dem Versorgungsauf-
wand, den der Bewohner nach Art und Schwere seiner Pflegebedürf-

tigkeit benötigt.  
 
Der Pflegesatz für allgemeine Pflegeleistungen beträgt  

- in der Pflegestufe  0 tªglich ú ... 
- in der Pflegestufe  l tªglich ú ... 
- in der Pflegestufe  II tªglich ú ... 

- in der Pflegestufe  III tªglich ú ... 
- im Härtefall täglich ú ... 
 

Nach der derzeitigen Einstufung des Bewohners in die Pflegestufe .... . 
beträgt das Entgelt für Pflege und Betreuung zurzeit täglich ú ... .   
(2.)  
 

Bei einer Einstufung in eine niedrigere oder höhere Pflegestufe ändert 
sich das Entgelt entsprechend. 
 

(4) Nach dem Altenpflegegesetz ist eine Altenpflegeausbildungsumla-
ge zu erheben, diese betrªgt z.Zt. tªglich ú ... .  (3.)  
 

(5) Das Entgelt für die nicht geförderten Investitionsko sten  beträgt 
tªglich ú.... . 
Erhält der Bewohner Sozialhilfe, tritt für deren Dauer der mit dem 

Sozialhilfeträger vereinbarte bzw. von der Schiedsstelle festgesetzte 
lnvestitionskostensatz an die Stelle des oben vereinbarten lnvesti-
tionskostensatzes.   (4.)  

 
(6) Das Gesamtentgelt beträgt somit tªglich ú ..... . 
 

(7) Die Entgelte für Unterkunft, Verpflegung, Ausbildung sumlage und 
nicht geförderte Investit ionskosten trägt der Bewohner selbst.   (4.)  
 

(8) Die Pflegesätze werden in Höhe des Leistungsbetrages der Pfle-
gekasse vom Heimträger unmittelbar mit dieser abgerechnet. Der 
Pflegesatzanteil, der von der Pflegekasse nicht getragen wird, wird 

dem Bewohner in Rechnung gestellt.   (5.)  
 
(9) Wird der Eigenanteil des Bewohners vom Sozialhilfeträger über-

nommen, rechnet das Heim direkt mit di esem ab.   (6.)  
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(10) Bei Versicherten der privaten Pflegeversicherung, bei denen an 
die Stelle der Sachleistungen die Kostenerstattung in gleicher Höhe 

tritt, rechnet das Heim die Pflegeleistung mit dem Bewo hner selbst 
ab. Der Bewohner kann seine Versicherung anweisen, unmittelbar an 
das Heim zu zahlen.  

 
(11) Die Inh alte der entsprechenden Verträge mit den Kostenträgern 
und vor allem auch ihre Laufzeit können in der Geschäftstelle des 

Heimträgers erfragt werden.    (7.)   

 

 

Pflichtangaben  

 

Empfehlenswert  

(1.) Auflistung und B e-
schre ibung der Einzel -

Entgelte  
In Einrichtungen mit einem 
Versorgungsvertrag mit den 

Pflegekassen und den Sozial-
hilfeträgern müssen die Ent-

gelte der aktuellen Vergü-
tungsvereinbarung entspre-
chen.  
 

(2.) Nennung der Pfleg e-
stufe  

Da die Pflegestufe die Höhe 
des zu zahlenden Entgeltes mit 
bestimmt, ist es wichtig, an 

dieser Stelle die Einstufung 
des Bewohners in den Vertrag 
aufzunehmen. 
 

(3.) Aufwendungen für die 
Altenpflegeausbildung  
 

Die Höhe der zu zahlenden 
Ausbildungspauschale ist als 

Entgeltbestandteil zu nennen.  
 
 

(6.) Abrechnung mit den 
Sozialhi lfeträgern  

Leistungen der Sozialhilfe wer-
den, sofern sie nicht im Rah-
men eines persönlichen Bud-

gets erfolgen, als Sachleistun-
gen erbracht. 

Die entsprechenden §§ 61- 66 
und §§ 75 - 81 SGB XII ver-
weisen in großen Teilen auf die 

entsprechenden Vorschriften 
des Pflegeversicherungsgeset-
zes (SGB XI).  

Es gibt daher in den meisten 
Einrichtungen Leistungs-, Ver-
gütungs- und Prüfungsverein-

barungen mit den Sozialhilfe-
trägern, in denen auch die 
Kostenübernahme geregelt ist. 

Ist dies der Fall, sollte darauf 
auch hingewiesen werden. 
 

(7.) Wünschenswert sind 
fo lgende Hinweise:  
- auf das Bestehen einer Ver 

   gütungsvereinbarung mit 
   den entsprechenden Kosten 

   trägern  
- auf die Laufzeit der aktuellen 
   Vergütungsvereinbarung,  

   damit die Bewohnerinnen 
   und Bewohner sehen, wann 
   mit einer Veränderung der 

   Entgelte zu rechnen ist. 
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Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

(4.) Entgelt für gesondert 

berechenbare Investit i-
onsko sten  

Nicht geförderte, betrieb s-
notwendige Investitionen 
können auf die Bewohnerin-

nen und Bewohner umgelegt 
werden. Hierüber ist die Be-
wohne rin/der Bewohner vor 

Vertragsunterzeichnung zu 
informieren. 
 

(5.) Abrechnung mit den 
Pflegekassen  
Da die Pflegeleistungen als 

sogenannte Sachleistungen 
unmittelbar zu Lasten der 
Pflegekasse erbracht werden, 

ist gemäß § 5 Abs. 9 HeimG 
der Anspruch des Heimträ-
gers auf Zahlung des ent-

sprechenden Entgelts nicht 
gegen die Bewohnerinnen 

und Bewohner, sondern un-
mittelbar gegen die gesetzli-
che Pflegekasse zu richten. 

Hierauf ist im Vertrag unter 
Mitteilung des Kostenanteils 
hinzuweisen. 
 

 

 
 

22.  Exkurs: Pflegeversicherung sreform 2008:  
§ 87 SGB XI (Unterkunft und Verpflegung) wird 
den heimrechtlichen Regelungen ang epasst  

 
Heimträger schließen mit den Pflegekassen "Versorgungsver-
träge" ab und treffen Pflegesatzvereinbarungen. Darin werden 

unter anderem auch die Entgelte für Unterkunft und Verpfl e-
gung für all diejenigen festgelegt, die Leistungen aus der g e-

setzlichen Pflegeversicherung beziehen.28 

                                       
28 Der die Frage des Entgeltes regelnde § 87 Absatz 1 Satz 1 SGB XI (alte  
   Fassung) sah eine Kostenaufgliederung und damit eine Transparenz hin 
   sichtlich Unterkunft und Verpflegung gerade nicht vor, vielmehr beließ es  
   das Gesetz hier bei einem Kostenblock  (ĂHotelkostenñ genannt). Dagegen  
   schreibt § 5 Abs. 6 HeimG vor, dass die Kosten für Unterkunft, Verpfle- 
   gung und Betreuung gesondert auszuweisen sind. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Versorgungsvertrag, 

Pflegesatz-
vereinbarung 
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Pflegeversicherungs-

reform 

 
 

 
 
Betriebskosten 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Der Bundesgerichtshof hatte in einem Urteil 29 festgestellt, dass 

man Heimträger nicht dazu verpflichten könne, die unter dem 
Transparenzgedanken weiter greifenden Vorschriften des 
Heimgesetzes zusätzlich zu beachten. Dafür sei eine Gesetzes-

änderung erforderlich.  Entsprechendes gilt für Bewohnerinnen 
und Bewohner, die Leistungen der Sozialhilfe erhalten, da auch 

§ 5 Abs. 6 HeimG eine unmittelbare Verknüpfung mit den Ver-
einbarungen zwischen Einrichtungen und Sozialhilfeträgern 
herstellt.  
 

Im Rahmen der Pflegeversicherungsreform 2008 ist dies nun 
harmonisiert und der § 87 SGB XI geändert worden. Die Pflege-

satzparteien haben künftig die von den Pflegebedürftigen zu 
zahlenden Entgelte für Unterkunft und Verpflegung getrennt 
voneinander zu vereinbaren. 
 

Für Unterkunft und Verpflegung fallen regelmäßig, wie bei einer 
Mietwohnung, Betriebskosten an. Sie sollten übersichtlich und 

umfassend genannt werden, insbesondere dann, wenn ähnliche 
Zusatzleistungen (Telefonanschluss, Kabelgebühren) angeboten 
werden. 

 
Beispiel:  
 

 

§ 11 Entgelte für die einzelnen Leistungen (Fortse t zung)  

 
(12) Das Entgelt für die Unterkunft umfasst die Betriebskosten. Die 
Betriebskosten setzen sich zusammen aus den Kostenarten: ...   (1.)  
 

 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 (1.) Art der Betriebsko sten  
Eine beispielhafte oder sogar 
abschließende Aufzählung der 

einzelnen Kostenarten (z.B. 
Heizung, Kalt- und Warmwas-
ser, Müllentsorgung, Aufzüge, 

Strom) bietet sich an. 
Sie können auch in einer Anla-
ge genannt werden, dann am 

Besten übersichtlich abge-
grenzt gegenüber den anderen 

Kostenpositionen.  
 

                                       
29 BGH, Urteil vom 3. Februar 2005, Az. III ZR 411/04, siehe Anhang. 
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23. Wann ist das Heimentgelt fällig und wie muss es 

bezahlt werden?  
 
Im Heimvertrag sind Regelungen zur Abrechnung des Entgelts, 

zur Fälligkeit und zur Art der Zahlung zu treffen.  
 

Bei Pflegebedürftigkeit werden die Kosten der Pflegeleistungen 
in Höhe des Kostenanteils je nach Pflegestufe regelmäßig un-
mittelbar mit der Pflegekasse abgerechnet. In solchen Fällen 

werden der Bewohnerin oder dem Bewohner nur die nicht von 
der Pflegekasse getragenen Kosten in Rechnung gestellt. Dies 
sind zunächst die von den Bewohnerinnen und Bewohnern stets 

selbst zu tragenden Kosten für Unterkunft und Verpflegung. 
Man nennt diese auch die "Hotelkosten". Ferner sind dies die 
Pflegekosten, die über den Pflegesätzen liegen, die die Pflege-

kasse - je nach Pflegestufe - als Höchstbeträge für die einzelne 
Bewohnerin bzw. den einzelnen Bewohner übernimmt. Man 
spricht hier von den "ungedeckten Kosten". Schließlich sind dies 

die Kosten für die Zusatzleistungen. 
 
Um den Verwaltungsaufwand für die Bezahlung des Heiment-

gelts gering zu halten, verlangen viele Heime eine Einzugser-
mächtigung. Eine Verpflichtung zur Erteilung einer Einzugser-

mächtigung ist zulässig, wenn die Beträge für die Bewohnerin 
oder den Bewohner kalkulierbar sind. Da das Heimentgelt re-
gelmäßig und meistens in gleicher Höhe fällig wird, ist gegen 

eine solche Verpflichtung nichts einzuwenden. 
 
Etwas anderes kann jedoch gelten, wenn die monatlichen Be-

träge stark schwanken oder wenn auch die sonstigen Entgelte 
beispielsweise für Zusatzleistungen per Bankeinzug beglichen 
werden sollen. Für Zusatzleistungen ist gerichtlich entschieden 

worden, dass der verpflichtende Bankeinzug nicht zulässig ist, 
weil es für die Bewohnerin und den Bewohner nur schwer zu 
kontrollieren ist, was mit dem eingezogenen Betrag bezahlt 

wurde und das Zurückfordern zu viel gezahlter Beträge schwie-
rig ist. Daher muss es zumindest bei Zusatzleistungen auch 
möglich sein, das Entgelt zu überweisen.30 

 
 
 

 
 

 
 

                                       
30 Siehe dazu die Beispiele in der BIVA-Brosch¿re ĂHeimverträge in der  
   Rechtsprechung ï wirksame und unwirksame Vertragsklauselnñ.  
   Bestellmöglichkeiten und Preise siehe Anhang. 

 

 
 

Abrechnung, 

Fälligkeit, 
Zahlung 

 

 
 
 

 
 

Hotelkosten, 
ungedeckte Kosten, 

Zusatzleistungen 

 

 
 

 
 
 

Einzugs-
ermächtigung, 

Bankeinzug 
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Beispiel:  

 

 

§ 12 Gesamtentgelt  
 
(1) Das Gesamtentgelt aus den einzelnen Entgeltbestandteilen (§ 11) 

beträgt derzeit ú...... tªglich.   (1.)  
 
(2) Das Gesamtentgelt wird monatlich im Voraus in Rechnung gestellt 

und ist innerhalb von 5 Tagen nach Rechnungserhalt zur Zahlung auf 
das Konto ... bei der X- Bank fällig. Ist Bankeinzug vereinbart, erfolgt 
die Belastung auf dem Bankkonto in den ersten 5 Tagen des Monats. 

(2., 3.)  
 
(3) Das Entgelt für die Zusatzleistungen oder andere Wahlleistungen 

wird rückwirkend und gesondert abgerechnet. Es ist sieben Tage 
nach Zugang der Rechnung zur Zahlung fällig.   (4.)  
 

 

Pflichtangabe n 

 

Empfehlenswert  

(1.) Gesamtentgelt pro Tag  

§ 5 Abs. 3 Satz 1 HeimG ver-
langt Angaben zum "insgesamt 
zu entrichtenden Heiment-

gelt". Sinnvoll ist hier die Nen-
nung des Tagessatzes, weil die 
Monate eine unterschiedliche 

Anzahl von Tagen haben. 
Es gibt aber auch Verträge, in 
denen Monatsbeträge genannt 

werden, die sich aus dem Jah-
resmittel ergeben.  
 

(2.) Hinweis auf Rec h-

nungsstellung und Verei n-
barung über die Fälligkeit 
des Hei mentgelts  

Der direkt von der Bewohne-
rin/vom Bewohner an das 
Heim zu leistende Betrag sollte 

ebenfalls ausgewiesen werden, 
weil das Gesamtentgelt in der 
Höhe monatlich schwanken 

kann (unterschiedliche Monats-
tage, Direktabrechnungen mit 

den Kostenträgern, Abwesen-
heitsvergütungen, usw.)  
In der Regel werden die Fix-

kosten im Voraus in Rechnung 
gestellt. Bei variablen Kosten 
wie zum Beispiel einmaligen 

Zusatzleistungen kann auch 
eine rückwirkende Abrechnung 
erfolgen. 
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Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 (3.) Bankverbindung  

Sofern nicht in der monatl i-
chen Rechnung aufgeführt, 

kann auch im Heimvertrag 
die Bankverbindung angege-
ben werden. Es besteht auch 

die Möglichkeit, die Bewohne-
rin/den Bewohner auf die 
Teilnahme am Lastschriftein-

zugsverfahren hinzuweisen, 
zumindest bei regelmäßigen 
Fixkosten. 

 
(4.) Abrechnung und Za h-
lung der Zusatzleistu ngen  

Die Abrechnung der Zusatz-
leistungen kann monatlich 
zusammen mit den übrigen 

Heimentgelten erfolgen. 
Wenn die Zusatzleistung aus 
einzelnen abrechenbaren Po-

sitionen besteht, ist es vor-
teilhafter, wenn eine Abrech-

nung im Nachhinein erfolgt.  
 
 

 
 
24 . Exkurs: En tgelte, die nicht zulässig sind  

 
Die Erhebung von Bearbeitungsgebühren bei Abschluss von 
Heimverträgen stellt einen Verstoß gegen § 14 Abs. 1 HeimG 

dar und ist daher unzulässig.31 
 
Nach § 14 Abs. 1 HeimG ist es dem Heimträger untersagt, sich 

von den Bewerbern um einen Heimplatz Geld oder geldwerte 
Leistungen über das nach § 5 HeimG vereinbarte Entgelt hinaus 
versprechen oder gewähren zu lassen. Nach der Entscheidung 

des hessischen Verwaltungsgerichtshofes gilt dieses Verbot 
auch für eine Bearbeitungsgebühr, wenn sich das Aufnahme-

verfahren auf Tätigkeiten beschränkt, die no twendig sind, um 
dem Bewerber entsprechend den persönlichen Bedürfnissen 
sachgerecht Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gewähren 

zu können. 

                                       
31 Hessischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 12.12.2006, AZ.: 10 ZU  
   1061/06, siehe Anhang. 
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Reservierungsgebühr 

 
 
 

 
 
 

 
Abwesenheitsrege-

lung 

 
 

 
 
 

 
 
Rahmenverträge, 

Abwesenheitsvergü-
tung 

 

 
 
 

 
 
Pflegeversicherungs-

reform, 
Abschlag 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Diese Überlegungen sind übertragbar auf Reservierungsgebüh-

ren, insbesondere wenn nicht erkennbar ist, welche Gegenleis-
tung dieser Gebühr gegenübersteht.32 
 

 
25 . Muss ich das volle Heimentgelt beza hlen, wenn 

ich vorübergehend nicht im Heim wo hne?  
 
Für die Zeiten der Abwesenheit der Bewohnerinnen und Be-

wohner ist eine Regelung vorzusehen, ob und in welchem Um-
fang eine Erstattung ersparter Aufwendungen erfolgt. 33 Der 
Heimträger hat also die Wahl, ob er ersparte Aufwendungen 

gutschreibt oder nicht, und wenn ja, in welcher Höhe. Die j e-
weiligen Landesrahmenverträge nach § 75 SGB XI enthalten 
grundsätzliche Regelungen zur Abwesenheitsvergütung. 

 
Die Landesverbände der Pflegekassen schließen unter Beteili-
gung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung so-

wie des Verbandes der privaten Krankenversicherung e.V. mit 
den Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Lan-
desebene Rahmenverträge, um eine wirksame und wirtschaftli-

che pflegerische Versorgung der Versicherten sicherzustellen.34 
Diese Rahmenverträge sehen unter anderem Abschläge bei der 

Pflegevergütung bei vorübergehender Abwesenheit vor. 
 
Durch die Pflegeversicherungsreform wurde der § 87a Pflege-

versicherungsgesetz (SGB XI)  geändert und ergänzt, um den in 
der Praxis auftretenden Problemen bei der vorübergehenden 
Abwesenheit der Bewohnerinnen und Bewohner Rechnung zu 

tragen. 
 
In der Begründung zum geänderten § 87a SGB XI heißt es: "Die 

Neuregelung sieht vor, dass bei einer vorübergehenden Abwe-
senheit vom Pflegeheim für einen Zeitraum von bis zu sechs 
Wochen im Kalenderjahr der Pflegeplatz für die pflegebedürfti-

ge Person freizuhalten ist. Dieser Zeitraum wird bei Aufentha l-
ten in Krankenhäusern und in Rehabilitationseinrichtungen für 
die Dauer dieser Aufenthalte verlängert. Im Ü brigen ist für den  

Abwesenheitszeitraum ein Abschlag von mindestens 25 vom 
Hundert der Pflegevergütung und der Entgelte für Unterkunft 
und Verpflegung in den Landesrahmenverträgen zu vereinba-

ren, wenn die Abwesenheit drei Tage überschreitet. Während 
der ersten drei Tage ist demnach der volle Pflegesatz zu zahlen. 

 

                                       
32 Siehe zur Benennung der (Gegen-)Leistung auch § 5 Abs. 5 und 7 HeimG. 
33 § 5 Abs. 8 HeimG 
34 § 75 SGB XI 
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Darüber hinaus sind auch für den Fall Abschläge in Höhe von 

mindestens 25 vom Hundert zu vereinbaren, dass Pflegebedürf-
tige im Rahmen der integrierten Versorgung Zuschläge im Sinne 
des § 92b zu entrichten haben." 

 
Somit ist also: 

1. die Abwesenheitsvergütung (ab drei Tage) zur Pflicht gewor 
    den, 
2. der Abschlag auf mindestens 25 % festgelegt worden und 

3. der Heimplatz für mindestens sechs Wochen im Jahr freizu 
     halten, 
jedenfalls für diejenigen Einrichtungen, die einen Versorgungs-

vertrag mit den Pflegekassen abgeschlossen haben. 
 
Beispiel:  
 

 

§ 12 Gesamtent gelt (Fortsetzung)  
 
(4) Die Vergütungsregelung bei vorübergehender Abwesenheit des 

Bewohners bestimmt sich nach der maßgeblichen Regelung des je-
weils gültigen Landesrahmenvertrags gemäß § 75 SGB Xl, siehe Anla-
ge ......   (1.)  

  
(5) Die Verrechnung der Abwesenheiten erfolgt in dem darauf fo l-
genden Monat. 

 
(6) Weitergehende Erstattungen sind grundsätzlich ausgeschlossen, 
es sei denn der Bewohner führt den Nachweis, dass das Heim tat-

sächliche Aufwendungen eingespart hat.   (4.)  
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Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

(1.) Regelung, ob eine 

Erstattung ersparter Au f-
wendungen bei Abwese n-

heit der Bewo hnerin/des 
Bewohners erfolgt  
Sofern sich für die Einrich-

tung keine Pflicht zur Abwe-
senheitsvergütung aus dem 
gültigen Rahmenvertrag er-

gibt, lässt das Heimgesetz in 
§ 5 Abs. 8 Satz 1 zu, eine 
Erstattung ersparter Aufwen-

dungen ganz auszuschlie-
ßen.35 
 

(2.) Regelung, in welchem 
Umfang eine Erstattung 
er sparter Aufwendungen 

bei Abwesenheit des B e-
wohners erf olgt  
Sofern entsprechende Rege-

lungen im Rahmenvertrag 
bestehen, müssen diese in für 

die Bewohnerin oder den Be-
wohner verständlicher Form 
wiedergegeben werden.  

Bei Sozialhilfebeziehern gilt 
das Entsprechende, das 
heißt, es müssen die jeweili-

gen gesetzlichen Regelun-
gen36, auf die verwiesen wird, 
aufgenommen und verständ-

lich dargestellt werden.37  
 

(3.) Nur für manche Lä n-

der gilt: Hinweis des 
Heimträgers auf mögl i-

chen Antrag auf Fristve r-
längerung über 28 Tage 
hinaus  

Diese Regelung ist noch in 
einigen älteren Landes-
Rahmenverträgen zu § 75 

SGB XI enthalten. Danach ist 
der Einrichtungsträger be-
rechtigt, bei der Pflegekasse 

eine Verlängerung der Leis-
tungspflicht zu beantragen, 
wenn er Gründe für die Ab-

wesenheit von mehr als 28 
Tagen vorbringen kann. Ab 
dem 29. Tag zahlt der Kos-

tenträger (Pflegekasse und 
Sozialhilfeträger) sonst nicht 
mehr. 

Wenn der Heimträger die 
rechtzeitige Beantragung un-

terlassen hat, kann die Be-
wohnerin oder der Bewohner 
gegen den Heimträger mögli-

cherweise Regressforderun-
gen stellen. Den Bewohnerin-
nen und Bewohnern ist bei 

einem Krankenhausaufenthalt 
oder bei geistigen Beeinträch-
tigungen eine selbstständige 

Beantragung der Fristverlän-
gerung meist nicht zuzumu-
ten. 
 

 

                                       
35 Da die Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch zur Anrechnung des Werts  
   ersparter Aufwendungen (§ 615 BGB bei Dienstverträgen) den Regelungen  
   des Heimgesetzes entgegensteht, erscheint es im Hinblick auf §§ 305 ff.  
   BGB fraglich, ob ein genereller Ausschluss einer Abwesenheitsvergütung  
   rechtlich zulässig ist. Zuletzt haben Gerichte es für wirksam erachtet, wenn  
   bis zu drei Tagen Abwesenheit keine Entgelterstattung erfolgte: BGH, Urteil  
   vom 27.10.2005, Az. III  ZR 59/05, s. Anhang. Für Leistungsempfänger der  
   Pflegeversicherung ist dies nun im neuen § 87a SGB XI ausdrücklich geregelt. 
36 §§ 61 folgende SGB XII in Verbindung mit § 75 SGB XI 
37 § 5 Abs. 8 Satz 2 HeimG 
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Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

  
 

(4.) Hinweis auf den 

Nachweis höherer erspa r-
t er Au fwendungen  

Neben jeder Pauschal-
Regelung über eine Abwe-
senheitsvergütung sollte dar-

auf hingewiesen werden, 
dass es den Bewohnerinnen 
und Bewohnern unbenom-

men bleibt, dem Träger hö-
here ersparte Aufwendungen 
nachzuweisen, z.B. bei länger 

vorher bekannter Abwesen-
heit wie rechtzeitig geplante 
Urlaube oder regelmäßige 

Wochenendbesuche bei den 
Kindern durch Einsparungen 
bei Kosten für Energie, Reini-

gung und Ähnlichem. 
 

 

 
26 . Muss ich eine Sicherheit leisten?  

 
Von manchen Heimträgern, vor allem im höherpreisigen Markt-
segment, werden Darlehen für die Inanspruchnahme eines 

Heimplatzes verlangt. Solche Darlehen sind nur zulässig, wenn 
sie "zum Bau, zum Erwerb, zur Instandsetzung, zur Ausstattung 
oder zum Betrieb des Heimes" versprochen werden38, also im-

mer dann, wenn sie in irgendeiner Weise für die Einrichtung 
verwendet werden. 
 

Die Darlehen müssen verzinst oder können mit dem Entgelt 
verrechnet werden39. Sie müssen besonders abgesichert wer-
den. Näheres zur Absicherung regelt die Heimsicherungsver-

ordnung. 
 
Der Heimträger kann für die Erfüllung der Verpflic htungen aus 

dem Heimvertrag finanzielle Sicherheiten von den Bewohnerin-
nen und Bewohnern verlangen.40 Solche Kautionen dürfen al-

lerdings nicht von Personen gefordert werden, die Leistungen 
der Pflegeversicherung oder der Sozialhilfe erhalten.41  

                                       
38 § 14 Abs. 2 Nr. 3 HeimG 
39 § 14 Abs. 3 HeimG 
40 § 14 Abs. 2 Nr. 4 HeimG 
41 § 14 Abs. 8 HeimG 
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Sonstige  

Geldzahlungen 

 
 
 
 
 

 
 
Höhe der Kaution 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Somit können Kautionen nur von sogenannten Selbstzahlern 

verlangt werden. 
 
Auch Regelungen, die eine Art Entgeltvorauszahlung zu Beginn 

der Heimaufnahme vorsehen, die "stehengelassen" und erst bei 
Beendigung des Vertragsverhältnisses zurück gezahlt wird, oder 

ähnliche Regelungen, die eine der Kaution ähnliche "Sicherheit" 
im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 4 HeimG darstellen, sind bei Per-
sonen, die Leistungen aus der Pflegeversicherung oder aus der 

Sozialhilfe erhalten, unzulässig. 
 
Kautionen dürfen, wenn sie zulässig sind, das Doppelte des 

Monatsentgeltes42 (Gesamtentgeltes) nicht übersteigen.43  
 
Beispiel:  
 

 

§ 13 Darlehen  
 
(1) Der Bewohner stellt dem Heimträger für die Dauer des Vertrages 

den Betrag von ú ...... als Darlehen zur Verfügung.   (1.)  
 
(2) Das Darlehen wird mit 4% im Jahr verzinst. Die geschuld eten 

Zinsen berechnen sich auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen 
mit 12 Monaten zu je 30 Tagen. Die Zinszahlungen sind jeweils am 3. 
Werktag des Kalendermonats fällig und werden mit dem Entgelt (§ 12 

des Vertrages) verrechnet. Der Bewohner erhält jährlich einen Nach-
weis über die erhaltenen Zinsen.   (2., 4.)  
 

(3) Gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 Heimgesetz in Verbindung mit der 
Heimsicherungsverordnung wird das Darlehen nur zum Bau, zum 
Erwerb, zur Instandsetzung, zur Ausstattung oder zum Betriebs des 
Heims verwendet.  

 
(4) Das Darlehen wird gemäß §§ 11, 12 Heimsicherungsverordnung 
durch eine Grundschuld abgesichert.   (3.)  

 
(5) Rückzahlungsmodalitäten:...   (5.)  
 

 
 

 

                                       
42 § 5 Abs. 3 HeimG 
43 § 14 Abs. 2 Nr. 4 HeimG 
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Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

(1.) Darlehenshöhe  

Das Darlehen ist zwar kein 
direktes Entgelt im Sinne des 

§ 5 HeimG. Wenn es aber 
eine Leistungspflicht der Be-
wohnerin oder des Bewoh-

ners ist, man also nicht dar-
auf verzichten kann, muss es 
in den Vertrag aufgenommen 

werden. 
 
(2.) Pflicht zur Verzinsung  

Die Pflicht, das Darlehen mit 
mindestens 4 %/Jahr zu ver-
zinsen ergibt sich aus § 14 

Abs. 3 HeimG, genauso wie 
die jährliche Abrechnung. 
 

(3.) Sicherheiten  
Da es sich dabei um Geld der 
Bewohnerinnen und Bewoh-

ner handelt, ist es abzusi-
chern.44 

Als Sicherheiten kommen in 
Betracht: Grundpfandrechte, 
Bürgschaften von Banken, 

Versicherungen, bestimmten 
öffentlichen Rechtsträgern 
wie Kommunen, Industrie- 

und Handelskammern, Kir-
chen und auch Verbänden 
der freien Wohlfahrtspflege.  

 
 

(4.) Höhere Zinsen sind 

mö glich  
§ 14 Abs. 3 HeimG nennt ei-

nen Mindestzins von 4 
%/Jahr. Höhere Zinsen kön-
nen vereinbart werden. Aller-

dings ist zu beachten, dass 
die Zinsen von den Bewohne-
rinnen und Bewohnern über 

das Heimentgelt aufzubringen 
sind, auch für Bewerber, die 
noch nicht im Heim leben, 

das Darlehen in Erwartung 
eines späteren Einzuges aber 
bereits eingezahlt haben. Ei-

ne Rendite von 4% oder 
mehr kann über den markt-
üblichen Zinsen für Geldein-

lagen liegen und daher für 
Anleger interessant sein.  
 

(5.) Regelungen zur 
Rückza hlung  

Der Darlehensvertrag ist zwar 
in den §§ 488 ff. BGB gere-
gelt, darunter auch das Ver-

fahren der Rückabwicklung. 
Die meisten Menschen ken-
nen diese Vorschriften jedoch 

nicht. Auch kann von be-
stimmen Paragrafen abgewi-
chen werden. Es empfiehlt 

sich daher eine Aufnahme in 
den Vertrag. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                       
44 §§ 11 und 12 Heimsicherungsverordnung 
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Anpassungspflicht bei 
erhöhtem oder  
verringertem  

Betreuungsbedarf 

 
 

 
 

 
 
Hinweispflicht 

 
 
 

 
Höherstufung 

 

 
 
 
Mitwirkungspflicht 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Folgen unterlassener 
Mitwirkung 

 
 

 
 
 
Entgeltveränderung 

 
 

 
 
 

 
 

27 . Was g eschieht, wenn sich meine Pflegebedürfti g-

keit ä ndert?  
 
Nach § 6 HeimG hat der Träger seine Leistungen, soweit ihm 

dies möglich ist, einem erhöhten oder verringerten Betreuung s-
bedarf der Bewohnerin oder des Bewohners anzupassen und 

hierzu die erforderlichen Änderungen des Heimvertrages anzu-
bieten.45 Der Heimträger ist also zu Anpassungen der Leistung 
an eine veränderte Pflegebedürftigkeit der Bewohnerin oder  

des Bewohners berechtigt und verpflichtet. Die notwend igen 
Änderungen im Leistungsumfang können sowohl die Bewohne-
rin und der Bewohner als auch der Heimträger verlangen.46 

 
Auf diese Möglichkeiten späterer (gesundheitsbedingter) Leis-
tungs- und damit verbundener Entgeltveränderungen müssen 

die Bewohnerinnen und Bewohner bereits vor Vertragsschluss 
hingewiesen werden.47 
 

Bei älteren Menschen werden die Leistungsveränderungen in 
den meisten Fällen auf einem vermehrten Pflegebedarf beru-
hen, der letztlich durch eine Höherstufung durch den Medizini-

schen Dienst der Krankenkassen (MDK) festgestellt wird. 
 
Der Einrichtungsträger kann die Heimbewohnerin oder den 

Heimbewohner nicht zwingen, einen Antrag auf Änderung der 
Pflegestufe zu stellen. Allerdings ist der Heimträger berechtigt, 

die Bewohnerin oder den Bewohner dazu aufzufordern, einen 
solchen Antrag zu stellen, wenn er seine Leistungen wegen des 
veränderten Gesundheitszustandes nicht mehr zu den bisheri-

gen Konditionen erbringen kann. 48 Ob und in wieweit sich der 
Pflegebedarf geändert hat, wird letztlich vom MDK festgestellt.  
 

Weigert sich die Bewohnerin oder der Bewohner, einen Antrag 
auf Höherstufung zu stellen, ist der Träger berechtigt, ab dem 
ersten Tag des zweiten Monats, nach dem die Aufforderung 

ergangen ist, das Entgelt entsprechend der höheren Pflegestufe 
zu verlangen. Allerdings muss er es verzinst zurückzahlen, 
wenn die Begutachtung durch den MDK ergibt, dass eine Ein-

stufung in eine höhere Pflegestufe nicht angezeigt ist.49 
 
Veränderungen der Leistungen haben in der Regel auch Verän-

derungen im Entgelt zur Folge. Das gilt sowohl für eine Verrin-
gerung des Pflegebedarfs wie für eine vermehrte Betreuung. 

                                       
45 § 6 Abs. 1 HeimG 
46 § 6 Abs. 1 Satz 2 HeimG 
47 § 5 Abs. 2 HeimG 
48 § 87a Abs. 2 SGB XI 
49 § 87a Abs. 2 SGB XI 
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Der Träger ist daher im Falle z.B. einer Höherstufung verpflich-

tet, der Bewohnerin oder dem Bewohner sowohl die sich aus 
der Höherstufung ergebenden Mehrleistungen nach Art, Inhalt 
und Umfang mitzuteilen als auch die damit verbundenen höhe-

ren Preise für die geänderten Einzelleistungen und im Gesamt-
betrag anzugeben. 

 
Unterlässt der Träger dies, so muss die Bewohnerin oder der 
Bewohner das erhöhte Entgelt nicht bezahlen.50 

 
Den Bewohnerinnen und Bewohnern steht für den Fall der Ent-
gelterhöhung ein Sonderkündigungsrecht für den Zeitpunkt der 

Erhöhung zu.51 
 
Beispiel:  
 

 

§ 14 Leistungs - und Entgeltänderungen   
 
(1) Anpassungspflicht: Der Heimträger passt die Pflege an den jewei-

ligen Gesundheitszustand und Pflegebedarf des Bewohners an. Heim-
träger und Bewohner können die erforderlichen Änderungen des 
Heimvertrages verlangen. Der Heimträger darf in diesem Fall das 

Entgelt durch einseitige Erklärung in angemessenem Umfang ent-
sprechend den angepassten Leistungen erhöhen bzw. muss es sen-
ken.   (1.)  

 
(2) Die Änderungen werden erst wirksam, wenn der Bewohner über 
die Veränderungen und die Entgelterhöhungen informiert wurde und 

ausreichend Zeit zur Prüfung hatte, insbesondere für die Entschei-
dung, ob er von seinem Sonderkündigungsrecht nach § 8 Abs. 2 Satz 
2 HeimG Gebrauch macht.   (2.)  
 

(3) Bei einer Einstufung in eine niedrigere oder höhere Pflegestufe 
ändert sich die Zuordnung in die Pflegeklasse entsprechend. Beste-
hen Anhaltspunkte dafür, dass der Bewohner aufgrund der Entwick-

lung seines Zustandes einer höheren Pflegestufe zuzuordnen ist, so 
ist er nach Aufforderung des Heimes verpflichtet, bei seiner Pflege-
kasse die Zuordnung zu einer höheren Pflegestufe zu beantragen. 

(3.)  
 
(4) Soweit der Bewohner den Antrag nicht unverzüglich stellt, kann 

der Heimträger ihm oder seiner Pflegekasse bzw. dem Sozialhilfeträ-
ger ab dem ersten Tag des zweiten Monats nach der Aufforderung 
vorläufig den Pflegesatz nach der nächsthöheren Pflegestufe gemäß § 

11 Abs. 3 dieses Vertrages berechnen (§ 87a Abs. 2 SGB XI). 
 

 

                                       
50 BGH, Urteil vom 02.10.2007, Az.: III ZR 16/07, siehe Anhang.  
51 § 8 Abs. 2 Satz 2 HeimG 
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Werden die Voraussetzungen für eine höhere Pflegestufe vom Medi-
zinischen Dienst nicht bestätigt und lehnt die Pflegekasse deshalb 

eine Höherstufung ab, besteht Anspruch des Bewohners auf Rückzah-
lung nach Maßgabe des § 87 a Abs. 2 Satz 4 SGB Xl. Der Rückzah-
lungsanspruch ist ausgeschlossen, wenn die Höherstufung nur des-

halb nicht bestätigt wird, weil der Bewohner die Mitwirkung im Ra h-
men der Begutachtung gegenüber dem Medizinischen Dienst verwei-
gert.   (4.)  

 
(5) Auch diese Änderungen werden erst wirksam, wenn der Bewoh-
ner über die Veränderungen und die Entgelterhöhungen informiert 

wurde und ausreichend Zeit zur Prüfung hatte, fr ühestens jedoch mit 
dem Datum der von der Pflegekasse festgesetzten Leistungsände-
rung.   (5.)  

 

 

 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

(1.) Hinweis auf die A n-
passungspflicht des § 6 

HeimG  
§ 6 HeimG stellt in erster Li-
nie eine Verpflichtung des 

Heimträgers zur Leistungsan-
passung gegenüber der 
Heimbewohnerin und dem 

Heimbewohner dar. Auf § 6 
HeimG kann auch im The-
menbereich "Entgelte" hin-

gewiesen werden. 
In Heimen mit Versorgungs-
vertrag, die sich in der Leis-

tungsbeschreibung eng an 
den Inhalt des Rahmenver-

trages halten, wird eine g e-
ringe Veränderung des Be-
treuungsbedarfs in der Regel 

keine Vertragsänderung im 
Leistungsbereich nach sich 
ziehen, da im Vertrag die in-

dividuellen Leistungen der 
Bewohnerin oder des Bewoh-
ners gar nicht gesondert ver-

einbart sind. 
 

(2.) Hinweis auf Künd i-
gungsmöglichkeit des 

Heimve rtrages durch die 
Bewoh nerin/den Bewo h-
ner zum Zeitpunkt der 

Entgelte rhöhung  
Dieses Recht wird aufgrund 
der Verankerung in § 8 

HeimG meist im Rahmen der 
"Kündigungsmöglichkeiten" 
des Vertrags erwähnt, so 

dass seine Erwähnung an 
dieser Stelle ergänzend erfol-
gen kann. 
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Pflichta ngaben  
 

Empfehlenswert  

In Verträgen, die sich auf 

eine mit der Bewohnerin oder 
dem Bewohner zu vereinba-

rende Pflegeplanung als 
Grundlage der individuellen 
Leistung beziehen, sollte 

deutlich werden, dass ein 
veränderter Betreuungsbe-
darf eine Überarbeitung der 

Pflegeplanung und damit eine 
neue Vereinbarung erforder-
lich macht. 

 
 

(3.) Hinweis auf Entgel t-

änderung bei Pflegest u-
fenwechsel   

Es sollte aus dem Heimver-
trag klar werden, dass eine 
Änderung der Pflegestufe 

auch eine entsprechende Än-
derung des Heimentgeltes 
nach sich zieht. Eine dadurch 

verursachte "Erhöhung" des 
Heimentgeltes stellt aber kei-
ne Erhöhung im Sinne von  

§ 7 HeimG dar52. 
 
(4.) Hinweis auf die Reg e-

lu ngen des § 87a Absatz 2 
SGB XI  
Diese sehen im Falle einer 

Weigerung der Heimbewoh-
nerin oder des Heimbewoh-
ners, einen Antrag auf Erhö-

hung bei der Pflegekasse zu 
stellen, eine automatische 

Erhöhung des Entgeltes nach 
zwei Monaten vor.  
Da für die Bewohnerinnen 

und Bewohner die Beantra-
gung einer höheren Pflege-
stufe mit der Erhöhung des 

Eigenanteils an den Heimkos-
ten einhergeht, also stets mit 
einer finanziellen Mehrbelas-

tung verbunden ist, sollte der 
Heimvertrag die Regelung 
des § 87a Abs. 2 SGB XI auf-

greifen und verständlich dar-
stellen. Dasselbe gilt für die 
Pflicht zur Rückerstattung, 

wenn der Medizinische Dienst 
der Krankenkassen die höhe-

re Pflegestufe nicht bestätigt. 
 

 

 

                                       
52 BGH, Urteil vom 02.10.2007, Az.: III ZR 16/07, siehe Anhang.  
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Änderung der  
Berechnungs- 

grundlage, 
Betriebskosten 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Einsichtnahme in die 
Kalkulations-
unterlagen, 

Heimbeirat 

 
 

 
 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 
 

(5.) Hinweis auf den Zei t-

punkt der Gültigkeit des 
neuen Entgelts  

Es sollte aus dem Vertrags-
text deutlich hervorgehen, 
welcher Zeitpunkt für die Er-

höhung/Verminderung der 
Entgelte ausschlaggebend ist. 
In der Regel dürfte dies das 

Datum der Festsetzung der 
veränderten Pflegekassenleis-
tung sein, die der geänderten 

Pflegeeinstufung folgt. 
 

 
 
28 . Kann sich das Heimentgelt auch ändern, ohne 

dass sich die Leistungen ä ndern?  
 
Auch wenn die Leistungen gleich bleiben, kann sich das Heim-

entgelt ändern. Das ist dann gegeben, wenn sich die Betriebs-
kosten des Heims geändert haben, wenn also beispielsweise die 
ursprünglich bei der Preiskalkulation zugrunde gelegten Kosten 

gestiegen sind. Man spricht dann von einer Veränderung der 
Berechnungsgrundlage. Diese Veränderung der Berechnungs-
grundlage berechtigt den Heimträger, die Heimkosten zu än-

dern. Dabei müssen sowohl die Erhöhung als auch das erhöhte 
Entgelt angemessen sein.53 
 

Ebenso wie auf die Möglichkeit von Entgeltveränderungen 
durch veränderte Leistungen hat der Heimträger die Bewohne-

rinnen und Bewohner auch auf mögliche Entgeltveränderungen 
wegen Veränderungen in den Betriebskosten vor dem Ab-
schluss des Heimvertrages hinzuweisen. Die Dokumentation des 

entsprechenden Informationsgesprächs kann als Anlage zum 
Heimvertrag genommen werden. 
 

Die betroffenen Heimbewohnerinnen und Heimbewohner und 
auch der Heimbeirat können zur Überprüfung der Rechtmäßig-
keit des Erhöhungsbegehrens Einblick in die Kalkulationsunter-

lagen nehmen.54 
 
 

                                       
53 § 7 Abs. 1 Satz 1 HeimG 
54 § 7 Abs. 3 Satz 4 HeimG 



 
71  

Der Träger muss die Entgelterhöhung spätestens vier Wochen 

vor dem Zeitpunkt, zu dem sie wirksam werden soll, schrif tlich 
mit entsprechender Begründung geltend machen. 
 

Eine Erhöhung der Investitionskosten55 ist nur zulässig, soweit 
die Investitionen für das jeweilige  Heim betriebsnotwendig sind 

und nicht durch öffentliche Förderung gedeckt we rden.56 
 
Grundsätzlich bedarf die Erhöhungserklärung der Zustimmung 

der Bewohnerin oder des Bewohners. Im Heimvertrag kann je-
doch vereinbart werden, dass der Heimträger das Entgelt auch 
durch einseitige Erklärung erhöhen darf. Diese Ausnahme ist 

eigentlich in allen Heimverträgen als Regel zu finden. 
 
Bei Heimen mit Versorgungsvertrag ergeben sich veränderte 

Entgelte nach entsprechenden Vergütungsverhandlungen zwi-
schen den Pflegekassen und den Trägern der Sozialhilfe einer-
seits und dem Einrichtungsträger andererseits. Bei diesen Ver-

handlungen ist regelmäßig der Heimbeirat zu beteiligen.57 
 
Wirksam wird eine Erhöhung nur bei Einhaltung bestimmter 

Verfahrensschritte und unter folgenden Voraussetzungen58: 
 schriftliche Mitteilung, 

 Nennung des Termins, von dem an das erhöhte Entgelt 
gefordert wird,  

 Einhaltung der Vier-Wochen-Frist, 
 

Darlegung und Begründung der Änderungen in der Berech-
nungsgrundlage: 

 Auflistung der geänderten Positionen anhand der Leis-

tungsbeschreibung im Heimvertrag, 
 Erläuterung der wirtschaftlichen Notwendigkeit der Ent-

gelterhöhung, 
 

Begründung der Angemessenheit: 
 der Kostensteigerungen und  

 des geforderten Preises durch Nennung von  
Vergleichseinrichtungen oder  

 durch Bezugnahme auf das Ergebnis der Pflegesatzver-

handlungen, 
 Umlagemaßstab 

 Gegenüberstellung der alten Entgeltbestandteile und der 

neuen Entgeltbestandteile. 

                                       
55 Siehe dazu oben Ziffer 21 ĂWelche Kosten kommen auf mich zu?ñ 
56 § 7 Abs. 1 Satz 2 HeimG 
57 § 7 Abs. 4 Satz 2, § 30 Nr. 3 HeimmwV 
58 Ausführlich zu diesem Thema siehe BIVA-Brosch¿re ĂDas Verfahren bei  
   Entgelterhöhungen nach dem Heimgesetzñ. Bestellmºglichkeiten und Preise siehe  
   Anhang. 
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Beispiel: 
 

 

§ 14 Leistungs - und Entgeltänderungen (Fortse t zung)  
 
Entgeltanpassung bei Änderung der Berechnungsgrun dlagen  

(1.)  
 
(6) Der Heimträger kann auch eine Erhöhung des Entgeltes verlan-

gen, wenn sich die bisherige Berechnungsgrundlage verändert und 
sowohl die Erhöhung als auch das erhöhte Entgelt angemessen sind. 
 

(7) Der Heimträger hat dem Bewohner gegenüber spätestens vier 
Wochen vor dem Zeitpunkt, an dem die Erhöhung wirksam werden 
soll, diese schriftlich geltend zu machen.  

 
Die Begründung hat anhand der Leistungsbeschreibung und der Ent-
geltbestandteile des Heimvertrages unter Angabe des Umlagemaßs-
tabes die Positionen zu beschreiben, für die sich nach Abschluss des 

Heimvertrages Kostensteigerungen ergeben haben. Die Begründung 
stellt die vorgesehenen Änderungen dar und enthält sowohl die bis-
herigen Entgeltbestandteile als auch die vorgesehenen neuen. 

 
(8) Der Bewohner erhält Gelegenheit, die Angaben des Heimträgers 
durch Einsichtnahme in die Kalkulationsunterlagen zu überprüfen. 

(2.)   
Der Heimträger hört Vertreter des Heimbeirates vor Aufnahme der 
Verhandlungen über Vergütungsvereinbarungen sowie über Vergü-

tungsvereinbarungen mit den Pflegekassen an und erläutert ihnen die 
wirtschaftliche Notwendigkeit und Angemessenheit der geplanten 
Erhöhung. Der Bewohner hat das Recht, sich beim Heimbeirat ent-

sprechend informieren zu lassen.   (3.)  
 
(9) Die Erhöhung der Entgelte für nicht geförderte Kosten von nach 

der Art des Heimes betriebsnotwendigen Investitionen   (4.)  ist zu-
lässig, wenn sich ihre bisherige Berechnungsgrundlage verändert hat 
und sowohl die Erhöhung als auch das erhöhte Entgelt angemessen 

sind. Die Erhöhung des Entgelts für betriebsnotwendige, nicht geför-
derte Investitionen wird nur wir ksam, wenn sie vom Heim spätestens 
vier Wochen vor dem Zeitpunkt, an dem sie wirksam werden soll, 

schriftlich unter Beifügung einer Begründung geltend gemacht wird.  
 
(10) Der Heimträger ist berechtigt, das Entgelt durch einseitige Erkl ä-

rung zu erhöhen.   (5.)  
 
(11) Rückwirkende Entgelterhöhungen sind nicht zulässig. Eine Kün-
digung des Heimvertrages zum Zwecke der Erhöhung des Entgeltes 

ist ausgeschlossen.   (6.)  
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Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

(1.) Voraussetzungen und 

Verfahren zur Erhöhung 
des Heimentgelts  

Wirksam wird eine Erhöhung 
nur bei Einhaltung der Vor-
aussetzungen des § 7 HeimG. 

 
 (2.) Hinweis auf Einsic h-
tnahme in die Kalkulat i-

onsunte r lagen  
Damit sind nicht die tatsächli-
chen Kosten gemeint, son-

dern nur das planerische Zah-
lenwerk des Trägers.  
 

(3.) Mitwirkung des 
Heimbe irats  
Die Mitwirkung, das heißt das 

Recht auf Anhörung und zur 
Stellungnahme (nicht Mitbe-
stimmung) des Heimbeirats 

ergibt sich aus § 7 Abs. 4 
Satz 2 HeimG. 

 
(4.) Investitionskosten  
Es kann zu erneutem oder 

erhöhtem Investitionsbedarf 
kommen, z.B. beim Neubau 
eines Gemeinschaftszentrums 

oder der Neugestaltung eines 
Gartens. Außerdem muss der 
Investitionsaufwand gemes-

sen an den vertraglich ge-
schuldeten Leistungen not-
wendig sein, d.h. es dürfen 

keine Luxusausgaben umge-
legt werden. Und es muss die 
geforderte Umlage in ihrer 

Höhe angemessen sein, d.h., 
es dürfen im Vergleich zu 

anderen Einrichtungen keine 
überteuerten Preise gefordert 
werden. 

 
 

(5.) Klarstellung, ob der 

Heimträger von der Ve r-
einbarung eines einseit i-

gen Erhöhung srechts G e-
brauch macht  
Aus Verbrauchersicht ist ein 

einseitiges Erhöhungsrecht 
zwar nicht unbedingt zu emp-
fehlen. Es ist aber eine all-

gemein übliche Regelung und 
in § 7 Abs. 2 Satz 2 HeimG 
ausdrücklich zugelassen. 

Hierdurch kann auf die an-
sonsten erforderliche Zu-
stimmung der Bewohnerinnen 

und Bewohner zur Erhöhung 
verzichtet werden. Das hat 
zur Folge, dass die einseitig 

erklärte Erhöhung zum be-
nannten Zeitpunkt wirksam 
wird und die Bewohnerinnen 

und Bewohner das erhöhte 
Entgelt zahlen müssen, auch 

wenn sie der Erhöhung wi-
dersprechen. Sollte die Erhö-
hung rückgängig gemacht 

werden, haben die Bewohne-
rinnen und Bewohner einen 
Anspruch auf Rückzahlung 

der zuviel gezahlten Heimkos-
ten.  
 

(6.) Hinweis darauf, dass 
der Heimträger den 
Heimvertrag zum Zwecke 

der Entgel terh öhung nicht 
kündigen darf. 59  
 

                                       
59  § 7 Abs. 6 HeimG 
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Vertragsbeendigung 

durch die Bewohnerin 
oder den Bewohner 
 
 

ordentliche  
Kündigung, 
Schriftform, 

ohne Begründung 

 
 
außerordentliche 
Kündigung, 
fristlose Kündigung, 

Schriftform, 
Begründung  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tod und Kündigung 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

29. Wie kann der Heimvertrag beendet werden?  

 
Die Regelungen zur Kündigung und der Beendigung des Vertra-
ges sind abschließend in § 8 HeimG geregelt, so dass in den 

meisten Heimverträgen der Gesetzestext wiedergegeben ist. 
 

Die Bewohnerinnen und Bewohner können den Heimvertrag bis 
zum Ablauf des dritten Werktages eines jeden Monats zum En-
de des entsprechenden Monats kündigen. Diese ordentliche 

Kündigung muss schriftlich erfolgen. Gründe für die ordentliche 
Kündigung müssen nicht genannt werden. 
 

Eine fristlose Kündigung ist möglich, wenn so gravierende Um-
stände vorliegen, dass die Einhaltung der einmonatigen Kündi-
gungsfrist nicht zugemutet werden kann. Bei der fristlosen 

Kündigung ist die Vertragsauflösung also von einem auf den 
anderen Tag möglich. Sie wird oft auch "außerordentliche Kün-
digung" genannt. Auch sie sollte  - schon aus Beweisgründen - 

schriftlich erfolgen.60 Allerdings müssen in diesen Fällen die 
Gründe der Kündigung angegeben werden.  
 

Denkbare Gründe können sein: 
 

 unüberbrückbare und unerträgliche Streitigkeiten mit 
Mitbewohnern 

 Straftaten des Personals gegenüber der Bewohnerin oder 

dem Bewohner, z.B. Beleidigungen, Tätlichkeiten. 
 

Wenn die Gründe für die fristlose Kündigung vom Heimträger 
zu vertreten sind, muss er  
 

 eine angemessene Ersatzunterkunft besorgen und  
 die Umzugskosten erstatten.61 

 
Bei Tod endet der Vertrag mit dem Todestag, ohne dass es ei-

ner Kündigung durch den/die Erben bedarf. Allerdings ist der 
Heimträger berechtigt, im Vertrag zu vereinbaren, dass das 
Heimentgelt für Wohnraum und Investition skosten noch für 

zwei Wochen nach dem Sterbetag zu bezahlen ist.62 Diese Re-
gelung ist damit begründet, dass das Zimmer von den Hinter-
bliebenen erst noch geräumt werden muss und daher nicht so-

fort weiter ve rmietet werden kann.  
 
 

 

                                       
60 Das Gesetz sieht dies nicht zwingend vor. 
61 § 8 Abs. 2 S. 4 HeimG 
62 § 8 Abs. 8 HeimG 
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Für Einrichtungen, die durch einen Versorgungsvertrag mit den 

Pflegekassen gebunden sind, entfällt nun diese Möglichkeit der 
Verlängerung um zwei Wochen, trotz der im Heimgesetz anders 
lautenden Regelung. Dies dürfte für die Mehrzehal der Heime 

gelten. 
 

Beispiel:  
 

 

§ 15 Kündigung durch den Bewohner, Tod des B ewohners  
 
(1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit g eschlossen. 

 
(2) Der Bewohner kann den Vertrag spätestens am dritten Werktag 
eines Kalendermonats zum Ende dieses Monats kündigen. Abwei-

chend davon ist die Kündigung im Falle der Erhöhung des Entgelts 
nach § 14 dieses Vertrages jederzeit für den Zeitpunkt möglich, an 
dem eine Entgelterhöhung wirksam werden soll. 

 
(3) Der Bewohner kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn ihm die For tsetzung 

des Vertrages bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zuzumuten 
ist. 
 

(4) Hat das Heim im Fall des Abs. 3 den wichtigen Grund zu vertre-
ten, kann der Bewohner - auch vor der Kündigung - den Nachweis 
einer angemessenen anderweitigen Unterkunft und Betreuung zu 

zumutbaren Bedingungen verlangen. Das Heim ist im Fall des Abs. 3 
zum Ersatz der angemessenen Umzugskosten verpflichtet. 
 

(5) Die Kündigung bedarf der Schriftform. Für die Fristwahrung ist 
der Tag des Eingangs der Kündigung maßgeblich. 
 

(6) Bei Ableben des Bewohners endet der Vertrag ohne Kündigung 
mit dem Todestag.   (1.)  
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Vertragsbeendigung 

durch den  
Heimträger 
 

 
 
 

 
 
kein ordentliches 

Kündigungsrecht, nur 
Kündigung aus wich-
tigem Grund 

 
 
 

 
wichtiger Grund, 
fachgerechte  

Betreuung nicht mehr 
gewährleistet 
 

 
 
 

 
 

 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 (1.) Eindeutige Regelung 

zum Zeitpunkt des Ve r-
tragsendes bei Tod der 

Bewohn erin oder des B e-
wohners  
Die Heimbewohnerin/der 

Heimbewohner muss dem 
Vertrag eindeutig entnehmen 
können, wann die Entgeltzah-

lung endet. Die Wiedergabe 
der Regelung des Gesetzes-
textes reicht hierzu nicht aus. 

Aufgrund des § 87a Absatz 1 
SGB XI63 sind Einrichtungen 
mit Versorgungsvertrag nun 

verpflichtet, das Vertragsende 
auf den Todestag zu legen. 
 

 
 

Ein Umzug ins Heim ist in der Regel der letzte Umzug der Be-
wohnerinnen oder  Bewohner. Sie möchten dort bis zum Le-
bensende wohnen bleiben. Ihnen muss also ein lebenslanges 

Wohnrecht im Heim gesichert sein. Der Gesetzgeber hat daher 
an die Kündigungsmöglichkeiten des Trägers strenge Anforde-
rungen gestellt. Für ihn ist eine Kündigung des Heimvertrages 

nur aus wichtigem Grund möglich.64 
 
Als wichtiger Grund kommen Ereignisse in Betracht, bei denen 

der Heimträger eine fachgerechte Betreuung der Bewohnerin 
oder des Bewohners nicht mehr gewährleisten kann, so zum 

Beispiel wenn eine Bewohnerin oder ein Bewohner beatmet 
werden muss und das Heim weder über die entsprechenden 
Fachkräfte noch über die notwendigen Gerätschaften verfügt.  

 
Allerdings kann ein Heim sich nicht leichtfertig auf eine nicht 
mehr sicherzustellende Pflege berufen. Es darf es erst dann, 

wenn unter Ausschöpfung aller Pflegestufen und der damit ver-
bundenen umfangreicheren Leistungen die Sicherstellung der 
Pflege nicht mehr möglich ist.  

 

                                       
63 Ä 87a Abs. 1 Satz 2 SGB XI neue Fassung: ĂDie Zahlungspflicht der Heim 
   bewohner ... endet mit dem Tag, an dem der Heimbewohner ... ve rstirbt;  
   dies gilt auch dann, wenn heimrechtliche Vorschriften abweichende Rege- 
   lungen vorsehen.ñ 
64 § 8 Abs. 3 HeimG 
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Ein weiterer wichtiger außerordentlicher Kündigungsgrund ist 

der Zahlungsverzug der Bewohnerin oder des Bewohners. 
Wenn ein Zahlungsrückstand von zwei Monatsentgelten vor-
liegt, kann der Träger den Heimvertrag kündigen. Allerdings 

kann durch rechtzeitige Nachzahlung dieser Verzug "geheilt" 
werden, das heißt die Kündigung ist dann rückgängig zu ma-

chen. 
 
Die Kündigung durch den Heimträger bedarf 
 

 der Schriftform und  
 einer Begründung.65 

 
Je nach Kündigungsgrund bestehen unterschiedliche Kündi-

gungsfristen:  
 

 2 Monate bei Gründen, die vom Träger ausgehen, wie 

Betriebseinstellung oder -veränderung66, 
 fristlos, wenn die Kündigung der Bewohnerin oder dem 

Bewohner zuzurechnen ist, wie starke gesundheitliche 
Veränderungen oder schuldhaftes Fehlverhalten.67 

 
Bei einer Kündigung wegen betrieblicher Veränderungen oder 
bei einer Veränderung des Gesundheitszustandes der Bewohne-

rin oder des Bewohners muss das Heim eine angemessene an-
derweitige Unterbringung zu zumutbaren Bedingungen nach-
weisen68, bei der betriebsbezogenen Kündigung kommt noch 

die Pflicht zur Übernahme der Umzugskosten hinzu.69  
Ohne diese Nachweise kann der Einrichtungsträger nicht räu-
men. 

 
Beispiel:  
 

 
§ 16 Kündigung durch das Hei m 

 
(1) Das Heim kann den Heimvertrag nur aus wichtigem Grund und 
mit schriftlicher Begründung kündigen. Ein wichtiger Grund liegt  

insbesondere vor, wenn   (1.)  
 
1. der Betrieb des Heims eingestellt, wesentlich eingeschränkt oder in 

seiner Art verändert wi rd und die Fortsetzung des Vertrages für das 
Heim eine unzumutbare Härte darstellt, 
 

 

                                       
65 § 8 Abs. 5 HeimG. 
66 § 8 Abs. 6 Satz 2 HeimG 
67 § 8 Abs. 6 Satz 1 HeimG 
68 § 8 Abs. 7 Satz 1 HeimG 
69 § 8 Abs. 7 Satz 2 HeimG 

Zahlungsverzug 

 
 
 

 
 
 

 
 

Schriftform und  

Begründung 
der Kündigung 

 

 
 

Kündigungsfristen 
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2. der Gesundheitszustand des Bewohners sich so verändert hat, dass 
eine fachgerechte Betreuung dem Heim nicht mehr möglich ist,  

 
3. der Bewohner seine vertraglichen Pflichten schuldhaft so gröblich 
verletzt, dass dem Heim die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr 

zugemutet werden kann oder 
 
4. der Bewohner 

a. für zwei aufeinanderfolgende Termine mit der Entrichtung des En t-
gelts oder eines Teils des Entgelts, der das Entgelt für einen Monat 
übersteigt, im Verzug ist oder 

b. in einem Zeitraum, der sich über mehr al s zwei Termine erstreckt, 
mit der Entrichtung des Entgelts in Höhe eines Betrages in Verzug 
gekommen ist, der das Entgelt für zwei Monate erreicht. 

 
(2) Im Fall des Abs. 1 Nr. 4 ist die Kündigung ausgeschlossen, wenn 
das Heim vorher befriedigt wird.  

 
(3) I n den Fällen des Abs. 1 Nr. 2 bis 4 kann das Heim ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen. In den übrigen Fällen des Absatzes 1 ist 

die Kündigung spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats 
für den Ablauf des nächsten Monats zulässig. 
 
(4) Kündigt das Heim nach Abs. 1 Nr. 1 oder 2, kann der Bewohner 

den Nachweis einer angemessenen anderweitigen Unterkunft und 
Betreuung zu zumutbaren Bedingungen verlangen. 
 

(5) Bei einer Kündigung nach Abs. 1 Nr. 1 trägt das Heim die Kosten 
des Umzugs in angemessenem Umfang. 
 

(6) Bei einer Kündigung nach Abs. 1 Nr. 3 haftet der Bewohner dem 
Heim unter Anrechnung ersparter Aufwendungen, höchstens aber bis 
zur Höhe der Abwesenheitsvergütung (§ 12 Abs. 4), für den ursäch-

lich aus dem zur Kündigung führenden Verhalten entstandenen Scha-
den, insbesondere für entgangene Entgelte. 
 

(7) Die Kündigung bedarf der Schriftform. Für die Fristwahrung ist 
der Tag des Eingangs der Kündigung maßgeblich. 
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Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 (1.) Nähere Beschreibung 

von wichtigen Künd i-
gungsg rü nden  

Wenn dem Heimträger die 
Einhaltung bestimmter Vor-
aussetzungen für die Fortfüh-

rung des Vertrages besonders 
wichtig und diese Wichtigkeit 
auch sachlich nachvollziehbar 

ist, kann er als Sanktion für 
die Nichteinhaltung die auße-
rordentliche Kündigung vor-

sehen. An den Begriff des 
"wichtigen" Grundes ist ein 
strenger Maßstab anzulegen. 

 

 

Für den Fall des Todes sollten Vereinbarungen getroffen wer-
den, die zum Beispiel die Benachrichtigung von Angehörigen 
zur Ausrichtung der Beerdigung und die Räumung des Zimmers 

umfassen. Manche Heime behalten sich das Recht vor, das 
Zimmer zu räumen und die persönlichen Gegenstände gegen 
Entgelt einzulagern. Die hierzu in Heimverträgen verwendeten 

Formulierungen sind jedoch meist nicht zulässig, weil die Fris-
ten für eine Räumung zu kurz bemessen sind oder keine An-
haltspunkte über die Höhe der Kosten einer Einlagerung ge-

nannt werden oder die Haftung im Zusammenhang mit der Ein-
lagerung ausgeschlossen wird.70 
 

Beispiel:  
 

 

§ 17 Vertragsende  
 

(1) Der dem Bewohner überlassene Heimplatz ist bei Beendigung des 
Vertrages in ordnungsgemäßem Zustand zurückzugeben. Bei schuld-
hafter, vertragswidriger Abnutzung des Platzes durch den Bewohner 

trägt er die Kosten der dadurch bedingten I nstandsetzung. 
 

 

 
 

 

                                       
70 Siehe die BIVA-Brosch¿re ĂHeimvertrªge in der Rechtsprechung ï wirksame und  
   unwirksame Vertragsklauselnñ. Bestellmºglichkeiten und Preise 
   siehe Anhang. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Regelungen für den 

Todesfall 
 

Räumung des  

Zimmers 
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(2) Wird der Vertrag durch einen Umstand beendet, den der Bewoh-
ner zu vertreten hat, so haftet dieser dem Heim für den Ausfall der 

Heimkosten und sonst noch geschuldeter Entgelte bis zur Höhe des 
Betrages, der bei Anwendung des § 11 Absatz 6 dieses Vertrages zu 
zahlen wäre. 

 
(3) Bei Vertragsende kann das Heim die zurückgelassenen Gegens-
tände des Bewohners ohne besondere erbrechtliche Legitimation an 

folgende Person(en)  aushändigen, der/denen gegenüber auch die 
Endabrechnung aus dem Vertrag vorgenommen werden darf. 
(1., 2.)  

-                                                (Name, Tel. Nr.) 
-                                                (Name, Tel. Nr.) 
-                                                (Name, Tel. Nr.) 

Sind mehrere Personen benannt, ist jede von ihnen dem Heim gege-
nüber zur Entgegennahme der Gegenstände und Entgegennahme der 
Endabrechnung berechtigt.  

 
(4) Spezielle Wünsche können in einer Anlage niedergelegt werden.71 
(3.)  

 

 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 (1.) Erlaubnis zur Abgabe 
der im Heim verbliebenen 
Sachen der Bewohn e-

rin/des Bewohners an b e-
stimmte Personen, auch 
ohne erbrechtliche Leg i-

timation  
In den meisten Heimvertr ä-
gen werden zwei Angehörige 

oder andere, der Bewohne-
rin/dem Bewohner naheste-
hende Personen benannt, 

denen nach dem Tod die per-
sönlichen Dinge (auch die 
Möbel) übergeben werden 

können. 
 

 
 

                                       
71 z.B. ĂAnlage X: MaÇnahmen im Falle des Todes der Bewohnerin/Bewohners,  
   Herr/Frau wünscht eine christliche Urnen-Bestattung. Zu unterrichten sind daher 
- der Pfarrer éééé 
- das Bestattungsunternehmen ééééé 
  Des weiteren solléééééé...ñ (3.)  
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Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 Diese Personen sollten sich 

zur Entgegennahme bereit 
erklären. Der Bewohnerin und 

dem Bewohner bleibt es frei-
gestellt, die Empfangsberech-
tigten auszuwechseln. 

 
 
(2.) Räumung, Einlag e-

rung von Sachen  
Die Frage der Räumung der 
Wohnung und Einlagerung 

der persönlichen Gegenstän-
de nach Vertragsende ist im 
Falle des Todes der Bewoh-

nerin oder des Bewohners 
juristisch nicht eindeutig g e-
klärt, sodass das Risiko be-

steht, dass entsprechende 
Klauseln als unwirksam zu 
beurteilen sind. Zu kurze Fris-

ten (2 oder 3 Tage) oder u n-
deutliche Formulierungen 

("nicht rechtzeitig ") oder Kos-
tenabwälzung ohne Verschul-
den, ohne Betragsbegrenzung 

oder durch Pauschalen wur-
den von den Gerichten für 
unzulässig erachtet. 

 
(3.) Wünschenswert: Au f-
stellung individueller 

Wünsche der Bewohn e-
rin/des Bewo hners für 
den Todesfall.  

Vor allem bei alleinstehenden 
Bewohnerinnen und Bewoh-
nern können sich während 

des Heimaufenthaltes Wün-
sche ergeben, die die Ab-

schiednahme oder die Beer-
digung betreffen. Der Heim-
träger kann daher vorsehen, 

diese Wünsche aufzugreifen 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
82  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Haftungsregelungen  

 
 
 

 
 
 
 

 
Haftungs-
beschränkung 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 und nach dem Tod ggf. an 

die genannten Stellen weiter-
zugeben (beispielsweise 

Nachlasspfleger, Pfarrer, Ge-
meindeveraltung usw.). Zu-
nehmend bieten Heime als 

zusätzlichen Service an, für 
die Umsetzung solcher Wün-
sche selbst Sorge zu tragen. 
 

 
 

30 . Wer haftet bei Unfällen oder Schäden?  
 
Wird die Heimbewohnerin oder der Heimbewohner durch den 

Träger oder dessen Personal verletzt oder werden mitgebrachte 
Gegenstände beschädigt oder gehen sie verloren, so haften der 
Träger oder das Personal für die entstandenen Schäden, wenn 

sie ein Verschulden72 trifft. Entsprechendes gilt für Schäden, die 
Bewohnerinnen oder Bewohner anderen Personen oder an 
fremden Sachen schuldhaft verursachen. 
 

Die meisten Heime versuchen, ihre Haftung so weit wie gesetz-

lich möglich auszuschließen. Dies ist für den Fall von Personen-
schäden nicht zulässig und bei Sachschäden nur, wenn sie nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Entspre-

chendes gilt für Schäden, die von Bewohnerseite verursacht 
werden. 
 

Beispiel:  
 

 

§ 18 Haftung  
 

(1) Das Heim haftet gegenüber dem Bewohner im Rahmen der ge-
setzlichen Vorschriften, insbesondere für einwandfreie und verkehrs-
sichere Beschaffenheit aller Einrichtungen des Heimes sowie für ein-

wandfreie Leistungen aus diesem Vertrage. Die Haftung erstreckt sich 
auch auf Schäden, die durch das Unterlassen einer Handlung durch 
das Heim entstehen.   (1.)  

 
Das Heim haftet nicht für Fälle höherer Gewalt, insbesondere wenn 
dadurch die Versorgung und Pflege des Bewohners nicht oder nur 
teilweise gewährleistet werden kann.   (2.)  

 

 

                                       
72 ĂVerschuldenñ bedeutet vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln. 
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(2) Für Sachschäden haften die Vertragspartner einander nur bei Vor-
satz und grober Fahrlässigkeit. Für Personenschäden gelten die ge-

setzlichen Bestimmungen.   (3., 4., 5.)  
 
(3) Es bleibt dem Bewohner überlassen, eine entsprechende 

Haftpflichtversicherung abzuschließen.   (6.)  
 
(4) Das Heim hat selber betriebliche Versicherungen abgeschlossen. 
Über deren Umfang und die Möglichkeit, Haftpflicht - oder Hausratver-

sicherungen über die hauseigenen Versicherungsunternehmen güns-
tiger abzuschließen, können sich die Bewohner in der Geschäftsstelle 
des Trägers erkundigen.   (7.)  

 
(5) Die vom Bewohner eingebrachten Gegenstände bleiben sein Ei-
gentum; ihm wird eine Versicherung gegen Schäden aller Art (Ein-

bruchdiebstahl, Feuer, Leitungswasser) empfohlen.   (8.)  
 

 
 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 (1.) Hinweis auf Haftung 

des Heimträgers gegen ü-
ber der Bewohnerin oder 

dem B ewohner  
Das Heim hat bei der Erbrin-
gung der Leistungen diejenige 

Sorgfalt walten zu lassen, die 
dem Pflegebedarf der Bewoh-
nerin und des Bewohners ent-

spricht. Heimbewohner können 
auch durch Unterlassen einer 
Handlung, zum Beispiel durch 

das Nichtbeseitigen von Gefah-
renstellen oder durch Untätig-
keit bei notwendigen Pflege-

maßnahmen zu Schaden 
kommen. Auf den entspre-
chenden Schadensersatzans-

pruch sollte die Bewohnerin 
und der Bewohner ebenfalls 
aufmerksam gemacht werden. 
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Pflichtangaben  Empfehlenswert  
 

 (2.) Haftungsausschluss 

bei höherer Gewalt  
Hierzu genügt ein einfacher 

Hinweis, weil dies der Haf-
tungsregelung des Bürgerli-
chen Gesetzbuches ent-

spricht. 
 
(3.) Haftung des Heimtr ä-

gers bei Sach schäden g e-
genüber der Bewohnerin 
oder dem Bewohner  

Meist wird eine Haftung nur 
bei Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit im Vertrag verein-

bart. 
 
(4.) Haftung des Heimtr ä-

gers bei Personenschäden 
gegenüber der Bewohn e-
rin und dem Bewohner . 

Nach § 309 Nr. 7 BGB kann 
die Haftung bei Personen-

schäden nicht eingeschränkt 
werden. Es gelten also die 
gesetzlichen Regelungen, 

wonach für jede Art von Ver-
schulden, das heißt auch für 
leicht fahrlässig verursachte 

Körperschäden gehaftet wird. 
 
(5.) Haftung der Bewo h-

nerin oder  des Bewohners 
bei Sach -  und Persone n-
schäden gegen über dem 

Heim  
Die Haftung der Heimbewoh-
nerin und des Heimbewoh-

ners für Schäden gegenüber 
dem Heim sollte nicht stren-

ger sein, als der für den um-
gekehrten Fall vereinbarte 
Haftungsmaßstab. 
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Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 (6.) Hinweis auf den Vo r-

teil einer Haftpflichtvers i-
cherung für die Bewohn e-

rinnen und B ewohner.  
 
(7.) Hinweis auf den U m-

fang der Betrieb s-
haftpflichtvers icherung 
des Heimträgers und ein 

eventuelles Angebot einer 
Gruppenversicherung für 
die  Bewohnerinnen und 

Bewohner, vermittelt 
durch das Heim zu günst i-
geren Konditionen  

Sofern eine Betriebs-
haftpflichtversicherung des 
Heims besteht, übernimmt 

diese eventuell auch leicht 
fahrlässig verursachte Schä-
den.  

Manche Einrichtungen haben 
ihre Bewohnerinnen und Be-

wohner in die Betriebs-
haftpflichtversicherung einge-
schlossen. Die Bewohnerin 

oder der Bewohner sollte dem 
Heimvertrag oder einer Anla-
ge den Umfang des Versiche-

rungsschutzes und die Versi-
cherungssummen entnehmen 
können, um abschätzen zu 

können, ob diese Versiche-
rung ausreicht, um eigene 
Haftungsrisiken zu decken 

und gegebenenfalls die eige-
ne Privathaftpflichtversiche-
rung gekündigt werden kann.  
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
86  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
gesetzlicher  
Datenschutz 

 

 
 

 
 
Datenspeicherung 

 
 
 

 
 
 
Datenweitergabe, 
Einverständniserklä-
rung 

 
 
 

 
 
 

 
 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 Allerdings sind die Versiche-

rungssummen bei Bewohner-
versicherungen oft niedrig 

oder beinhalten sogar einen 
Haftungsausschluss bei Schä-
den gegenüber dem Heimträ-

ger, was sie für die Bewohne-
rin und den Bewohner uninte-
ressant macht. 

 
(8.) Haftungseinschrä n-
kungen bei der Verwa h-

rung von Wertgegenstä n-
den  
Dies kann auch beim Thema 

"eingebrachte Sachen" gere-
gelt sein.73 
 

 
 
31 . Wie sind meine persönlichen Daten g eschützt?  

 
Der Heimaufenthalt bringt es mit sich, dass sowohl aus verwal-

tungstechnischen als auch aus pflegerischen Gründen zahlrei-
che personenbezogene Daten der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner erfasst und verarbeitet werden. Dabei sind die Grundsätze  

des gesetzlichen Datenschutzes zu beachten. 
 
Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verlangt, dass das Ein-

verständnis zur Datenspeicherung erklärt wird. Wird diese Ein-
verständniserklärung im Zusammenhang mit anderen Erklärun-
gen abgegeben, muss sie hervorgehoben werden. Dies kann 

durch eine besondere Schriftart oder Schriftgröße oder durch 
ein ins Auge fallendes Schriftbild wirksam geschehen. 
 

Ein Einverständnis zur Weitergabe von Daten zum Beispiel an 
einen Notarzt ist üblich, aber nach der Rechtsprechung nur zu-
lässig, wenn der Kreis derjenigen, an die die Informationen we i-

tergegeben werden, auf das unbedingt Erforderliche beschränkt 
wird. 

 

                                       
73 Siehe oben Ziffer 7: Ă Wo und wie werde ich wohnen?ñ 
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Ein weiterer Grundsatz des gesetzlichen Datenschutzes ist das 

Einsichtsrecht. Es ergänzt die anderen beiden Rechte: Das 
Recht auf Auskunft und gegebenenfalls das Recht auf Lö-
schung. Im Heim ist es besonders bei der Pflegedokumentation 

von Bedeutung. 
 

Jede pflegebedürftige Person hat das Recht, Einsicht in die 
Pflegedokumentation mit den Aufzeichnungen über ihre persön-
lichen und gesundheitsbezogenen Daten zu nehmen. 

Dieses Recht zur Einsichtnahme wird aus Art. 1 und 2 Grundge-
setz hergeleitet, darüber hinaus aber auch aus mehreren ande-
ren gesetzlichen Vorschriften wie § 810 BGB und § 34 BDSG 

und nicht zuletzt aus dem Heimvertrag, zumindest als vertragli-
che Nebenpflicht.  
 

Das Einsichtsrecht umfasst nicht nur das Recht zur direkten 
Einsicht vor Ort, sondern auch das Recht, Kopien gefertigt zu 
bekommen, allerdings gegen Erstattung der Kosten.74 

 
Beispiel 
 

 
§ 19 Datenschutz/Schweigepfl icht  

 
(1) Der Heimträger und seine Mitarbeiter verpflichten sich zur Diskr e-
tion und zu einem vertraulichen Umgang mit personenbezogenen 

Informationen des Bewohners.   (1.)  
 
(2) Es werden nur solche Informationen über den Bewohner gespei-

chert, die für die Erfüllung des Heimvertrages erforderlich sind. Ins o-
weit stimmt der Bewohner der Speicherung seiner Daten zu.   (2.)  
 

(3) Die Heimaufsicht und der Medizinische Dienst der Krankenkassen 
haben das Recht, im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeiten Einsicht in die 
Pflegedokumentation zu nehmen.   (3.)  

 
(4) Widerrufsrecht: Ein einmal erteiltes Einverständnis zur Nutzung 
oder Weitergabe von Daten kann jederzeit gegenüber der Heimlei-

tung oder dem Heimträger widerrufen werden. Im Falle eines Wide r-
rufs findet eine Datennutzung nicht statt.   (4., 5. )  
 

 
 

 
 
 

 
 

                                       
74  § 811 BGB 

Einsichtsrecht, 

Einsichtnahme in 
Pflegedokumentation 
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(5) Um im Krankheitsfall eine fachgerechte Betreuung sicherzustellen 
und im Notfall gesundheitliche und medizinische Hilfen in dem erfor-

derlichen Umfang einleiten zu können, stellt der Bewohner die be-
handelnden Ärzte von der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber dem 
Heimträger insoweit frei, als es um die Weitergabe der hierfür er for-

derlichen Informationen geht. Der Bewohner hat das Recht, die Ent-
bindung seiner Ärzte von ihrer Schweigepflicht jederzeit zu widerru-
fen. (6.)  

 
(7) Der Bewohner oder ein von ihm Bevollmächtigter hat das Recht, 
Auskunft darüber zu erlangen, welche Daten über ihn gespeichert 

werden.   (7.)   
 
Er ist zudem zur Einsichtnahme in die über ihn geführte Pflegedoku-

mentation berechtigt.   (8.)  
 

 
 

Pflichtangaben  Empfehlenswert  

 
 (1.) Hinweis auf vertraul i-

chen Umgang mit pers o-
nenbez ogenen Daten  
 

(2.) Einwilligung in Da-
tenve rarbeitung  
Die Bewohnerin/der Bewoh-

ner oder ihr/sein Betreuer 
oder Betreuerin muss schrift-
lich in die beschriebene Da-

tenerfassung und -
verarbeitung einwilligen, so-

fern keine gesetzlichen Aus-
nahmen vorliegen, die die 
Verarbeitung erlauben. Da 

diese Ausnahmen meist auch 
den Einrichtungen nicht be-
kannt sind, listet man am 

Besten die benötigten Daten 
auf und erläutert der Bewo h-
nerin oder dem Bewohner die 

Notwendigkeit der Datener-
hebung. 
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Pflichtangaben  Empfehlenswert  
 

 (3.) Einwilligung in die 

Datenw eitergabe  
Sofern personenbezogene 

Daten an bestimmte Stellen 
(z.B. Heimaufsicht, Pflegekas-
se, Sozialamt) weitergegeben 

werden, müssen diese Stellen 
genau benannt werden, da-
mit die Einwilligung in die 

Weitergabe Sinn macht. Dies 
gilt nicht, soweit eine gesetz-
liche Verpflichtung zur Wei-

tergabe von Daten besteht, 
wie beispielsweise an die 
Heimaufsicht. 

 
(4.) Hinweis auf jederze i-
tigen Widerruf  

Das Recht, der Erhebung, 
Speicherung und Verwertung 
von Daten zu widersprechen, 

ist logische Folge der urs-
prünglich erteilten Zustim-

mung.75 
Ein Widerspruch macht nur 
dann Sinn, wenn die daten-

erhebende Stelle auch ge-
zwungen werden kann, die 
Daten zu korrigieren oder zu 

löschen bzw. zu sperren, falls 
zum Beispiel gesetzliche Auf-
bewahrungspflichten dem 

nicht entgegenstehen.76  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                       
75 § 20 BDSG, 
76 § 35 BDSG enthält diese Betroffenenrechte für den Fall der Datenerhebung durch  
    nicht-öffentliche Stellen, also durch die privaten und wohlfahrtsverbandlichen  
    Heimbetreiber. Bei kommunalen Heimen gilt § 20 BDSG mit den entsprechenden  
    Rechten und Pflichten. 
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Pflichtangaben  Empfehlenswert  
 

 (5.) Hinweis auf die Ko n-

sequenzen eines Wide r-
rufs der Datenverarbe i-

tung  
Der Heimträger sollte auf 
Konsequenzen hinweisen, die 

sich aus dem Widerruf weite-
rer Datenverarbeitung erge-
ben können. Ein entspre-

chender Widerruf darf keine 
Auswirkungen auf den Be-
stand des Heimvertrages ha-

ben. 
 
(6.) Einwilligung in die 

(tei lweise) Entbindung 
der behandelnden Är z-
tin/des behandelnden 

Arztes von de r Schwe i-
gepflicht  
Sowohl die behandelnde Ärz-

tin/der behandelnde Arzt als 
auch das Pflegepersonal dür-

fen einander nur Auskunft 
über persönliche Daten der 
Bewohnerin oder des Bewoh-

ners geben, wenn die-
se/dieser beide dazu befugt 
hat. 

 
(7.) Hinweis auf das Au s-
kunfts -  und Einsichtsrecht 

der Bewohnerin/des B e-
wohners in gespeicherte 
Daten  

 
(8.) Hinweis auf das Ei n-
sichtsrecht in die Pfleg e-

dokumentation 77  
 
 

 
 

                                       
77 Ausführlich zu diesem Thema siehe BIVA-Brosch¿re ĂEinsichtnahme in die Pflege- 
   dokumentationñ. Bestellmºglichkeiten und Preise siehe Anhang. 
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32. Exkurs: Heimordnung  

 
Heimordnungen enthalten in der Regel Hinweise und Regelun-
gen über das Zusammenleben im Heim. Sie sind nicht vorge-

schrieben und sind überflüssig, wenn die darin festgelegten 
Regelungen bereits im Heimvertrag enthalten sind. Die Rege-

lungen der Heimordnung dürfen den Regelungen des Heimver-
trages nicht widersprechen, denn der Heimvertrag als Vereinba-
rung zwischen Heimträger und Bewohnerin bzw. Bewohner hat 

Vorrang vor den einseitigen Festlegungen des Trägers in der 
Heimordnung. 
 

Modern geführte Häuser verzichten in der Regel auf Heimord-
nungen und nutzen andere Kommunikationswege, um bei-
spielsweise Notwendiges über den  Tagesablauf, zu den Nut-

zungsmöglichkeiten von Gemeinschaftsräumen, Gartenanlagen 
und der Ausstattung sowie den Sprechzeiten der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter mitzuteilen. Heimordnungen werden - vor 

allem wenn sie Verhaltensregeln und Anordnungen enthalten - 
als obrigkeit liches Diktat und Eingriff in die (Freiheits-)Rechte 
der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner empfunden. Wenn 

auf sie nicht verzichtet werden will, sollten sie sprachlich einem 
partnerschaftlichen Miteinander entsprechen und verständlich 

formuliert sein. 
 
Die Regelungen in Heimordnungen sind, wenn sie Bestandteil 

des Heimvertrages sind, sowohl für den Heimträger als auch für 
die Bewohnerinnen und Bewohner bindend. Meist sind sie als 
Anlage dem Heimvertrag beigefügt. 

 
Wenn der Heimvertrag auf eine Heimordnung verweist, so muss 
diese bestimmbar sein, indem beispielsweise ihr Datum genannt 

wird. So kann die Heimbewohnerin und der Heimbewohner er-
kennen, welche die für sie gültige Heimordnung ist.  
 

Änderungen der Heimordnung sind - wenn die Heimordnung 
Vertragsbestandteil ist - Vertragsänderungen und bedürfen so-
mit grundsätzlich der gegenseitigen Zustimmung. Da Heimord-

nungen im Laufe der Zeit aktuellen Entwicklungen angepasst 
werden, kann es vorkommen, dass unterschiedliche Versionen 
von Heimordnungen in einem Hause gelten. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Verhältnis  

Heimordnung zum  

Heimvertrag 
 
 

 
 
 

 
 

 
Zweck von  

Heimordnungen 

 
Verzicht auf  

Heimordnungen 

 
 
 

 
 
 

 
 

Bindende Regelungen 

 
 
 

 
Bestimmbarkeit 

 

 
 
 

Änderungen der 
Heimordnung 
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Mitwirkung des 

Heimbeirates 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Anpassungen des 

Vertrages 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Damit auch bei zwischenzeitlich vorgenommenen Änderungen 

für die gesamte Bewohnerschaft die gleichen Bestimmungen 
gelten, hat der Träger ein Interesse daran , dass die Heimord-
nung in der jeweils gültigen Fassung gilt. Diese einseitige Ver-

tragsänderung ist zwar rechtlich nicht unproblematisch. Die 
Rechtsprechung78 sieht jedoch in dieser Verfahrensweise keine 

unangemessene Benachteiligung der einzelnen Bewohnerinnen 
und Bewohner und hat Vertragsformulierungen, in denen die 
Heimordnung in der jeweils aktuellen Fassung gelten soll, als 

rechtswirksam erklärt. Allerdings muss die geänderte Heimord-
nung der Bewohnerin und dem Bewohner bekannt gemacht 
werden, um wirksam zu werden. 

 
Durch die verpflichtende Mitwirkung des Heimbeirates79 auch 
bei der Aufstellung und Änderung der Heimordnung und damit 

einer repräsentativen Beteiligung der Bewohnerschaft ist die 
Gefahr willkürlicher und nicht erforderlicher Änderungen der 
Heimordnung gering und die Berücksichtigung der Interessen 

der beiden Parteien gewährleistet. Im Übrigen sind die Bewoh-
nerinnen und Bewohner schon deshalb nicht schutzlos gegenü-
ber einer neuen Heimordnung, weil sie die Heimaufsicht zum 

Einschreiten veranlassen können.80 
 

Beispiel:  
 

 

§ 20 Heimordnung  
 
(1) Die vom Heimträger unter Mitwirkung des Heimbeirates aufge s-

tellte Heimordnung ist in der jeweils gültigen Fassung Bestandteil des 
Vertrages.  
 

(2) Eine geänderte Fassung wird in der Einrichtung ausgehängt. Sie 
kann durch einseitige Erklärung der Einrichtung, § 315 BGB, zum Ge-
genstand des Vertrages gemacht werden.  

 

 

 
 
 

 

                                       
78 Näheres siehe die BIVA-Brosch¿re ĂHeimvertrªge in der Rechtsprechung ï  
   wirksame und unwirksame Vertragsklauselnñ. Bestellmºglichkeiten und  
   Preise siehe Anhang. 
79 Nªheres zur kollektiven Mitwirkung siehe unten Ziffer 35: ĂWer kontrolliert  
   die RechtmªÇigkeit der vom Heimtrªger verwendeten Vertragsklauseln?ñ 
80 Nªheres zur Heimaufsicht als Kontrollorgan siehe Ziffer 35: ĂWer kontrol- 
   liert die Rechtmäßigkeit der vom Heimträger verwendeten Vertragsklauseln?ñ 
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33. Vertrag sänderungen und Schriftformerfo rdernis  

 
Der Heimvertrag ist ein auf Dauer angelegter Vertrag, der die 
Lebensumstände der Heimbewohnerin und des Heimbewohners 

weitgehend regelt. Wenn sich die Umstände oder Bedürfnisse-
ändern, kann es erforderlich werden, Anpassungen des Vertra-

ges vorzunehmen. So kann etwa eine Gesundheitsverschlechte-
rung und eine damit einhergehende gesteigerte Pflegeintensi-
tät81 eine Vertragsänderung nötig machen. 

 
Grundsätzlich sind auch mündlich getroffene Vertragsänderun-
gen verbindlich. 

 
Meistens enthalten Heimverträge jedoch eine so genannte 
Schriftformklausel, in der festgelegt ist, dass Änderungen des 

Vertrages der Schriftform bedürfen. Solche Klauseln sind nach 
der Rechsprechung82 in der Regel unwirksam, da sie bei der 
Bewohnerin und dem Bewohner den Eindruck hervorrufen, dass 

mündlich getroffene Vereinbarungen keine Wirkung entfalten 
können, was im Ergebnis nicht zutrifft.  
 

Beispiel:  
 

 

§ 21 Schlussb estimmungen  
 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sind auch münd-
lich wirksam. Sie werden aus Gründen der Klarheit jedoch vom Heim-
träger schriftlich bestätigt.    (1.)  

(...)  
 

 
 

Pflichtangaben  Empfehlenswert  
 

 (1 .) Schriftformklausel  

Manche Verträge sehen vor, 
dass jede Vertragsänderung 
schriftlich zu dokumentieren 

und gemeinsam abzuzeichnen 
ist.  
 

 
 

                                       
81 Siehe oben Ziffer 26: ĂWas geschieht, wenn sich meine Pflegebedürftigkeit  
   ªndert?ñ 
82 Näheres siehe die BIVA-Brosch¿re ĂHeimvertrªge in der Rechtsprechung ï  
   wirksame und unwirksame Vertragsklauselnñ. Preise und Bestellmºglichkeiten  
   siehe Anhang. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Vertragsänderungen 

 

 
Schriftform 
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Gesetzlicher  
Gerichtsstand 

 
 
Unwirksamkeit von 

Gerichtsstandsve-
reinbarungen 
 

 
 
 

 
 

Pflichtangaben  Empfehlenswert  
 

 Grundsätzlich gilt: Auch bei 

"Kleinigkeiten", die zwischen 
Heimleitung und Bewohnerin 

oder Bewohner bzw. Betreuer 
mündlich abgesprochen wer-
den, handelt es sich um wirk-

same Anpassungen/ Ände-
rungen. Die Schriftlichkeit von 
Vertragsänderungen ist ge-

setzlich nicht vorgeschrieben. 
 
Die Schriftform ist jedoch zur 

Vermeidung von Missver-
ständnissen sinnvoll. Da die 
Heime meist noch die Origi-

nalvorlage des Vertragstextes 
in ihrem Rechner haben, 
dürfte es ihnen leicht fallen, 

die schriftliche Ausfertigung 
der Vertragsänderungen zu 
übernehmen, am Besten in 

einer Gegenüberstellung der 
alten und neuen, jetzt gült i-

gen Formulierung. 
 
Änderungen sind immer von 

beiden Vertragsparteien zu 
unterzeichnen, wenn sie 
schriftlich fixiert werden.  
 

 
 

34. Schlussb estimmungen  
 
Am Ende des Heimvertrages findet man in der Regel noch all-

gemeine Regelungen oder Hinweise zum Verständnis des Heim-
vertrages. 
 

Nicht selten findet man Gerichtsstandsvereinbarungen zwischen 
Heimträger und Bewohnerin oder Bewohner. Diese sind jedoch 

unzulässig, weil nicht zum Nachteil der Bewohnerin oder des 
Bewohners von dem gesetzlich festgelegten Gerichtsstand83 
abgewichen werden darf. 

 

                                       
83 Der Gerichtsstand bestimmt den Ort, an dem jemand verklagt werden  
   kann. In der Regel ist dies der Wohn- oder Geschäftssitz der/des Beklagten. 
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Meistens findet sich in den Schlussbestimmungen auch eine so 

genannte "salvatorische Klausel". Durch eine solche Klausel soll 
sichergestellt werden, dass für den Fall, dass eine Vertragsver-
einbarung nicht rechtswirksam sein sollte, der Vertrag als sol-

cher Bestand hat und anstelle des ungültigen Textteils die ent-
sprechende gesetzliche Regelung gilt. Solche Vereinbarungen 

sind zulässig.84 
 
Beispiel:  
 

 
§ 21 Schlussbestimmungen (For t setzung)  

 
(2) Eine etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Ver-
trages berührt die Rechtswirksamkeit im Übrigen nicht.   (1.)  

 
(3) Als Anlagen sind beigefügt:   (2.)  
a) die leistungsbezogenen Regelungen des derzeit gültigen Landes-

rahmenvertrages gemäß § 75 SGB XI (Anlage ...), 
b) ...  
c) ....  

 
(4) Auf Wunsch kann eine Dokumentation des Infor mationsgesprächs 
über diesen Vertrag ausgehändigt werden. Auf mögliche Leistungs- 

und Entgeltveränderungen wurde gemäß § 5 Abs. 2 des Heimgeset-
zes hingewiesen. Insofern verweisen wir auf § 14 dieses Vertrages 
mit den Regelungen zu den Leistungs- und Entgeltänderungen.   (3.)  

 

 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 (1.) Salvatorische Klausel  
Üblich ist ein Hinweis darauf, 
dass die Unwirksamkeit ein-

zelner Vertragsteile die Wirk-
samkeit des gesamten Ver-
trages nicht berührt. Dadurch 

soll die Rechtsfolge des § 139 
BGB (Nichtigkeit des gesam-
ten Vertrages) ausgeschlos-

sen werden. 
 

 

 
 
 

 
                                       
84 Siehe dazu die BIVA-Brosch¿re ĂHeimvertrªge in der Rechtsprechung ï  
   wirksame und unwirksame Vertragsklauselnñ. Bestellmºglichkeiten und  
   Preise siehe Anhang. 

salvatorische Klausel 
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Anhang, 

Anlagen, 
Auflistungen, 
Verzeichnisse 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Pflichtangaben  
 

Empfehlenswert  

 (2.) Aufl istung der Anl a-

gen  
Diese können sehr zahlreich 

und auch umfangreich sein. 
Daher bietet sich zur besse-
ren Übersicht eine Auflistung 

am Ende des Vertrages an. 
 
(3.) Wünschenswert: D o-

kumentation der Inform a-
tion über den Vertragsi n-
halt  

Die Dokumentation des In-
formationsgespräches85 über 
den Inhalt des Heimvertrages 

kann ebenfalls als Anlage 
beigefügt werden, damit die 
Bewohnerin und der Bewoh-

ner nochmals in Ruhe nachle-
sen können, was erläutert 
wurde und sie sich überlegen 

können, ob alle Fragen im 
Zusammenhang mit dem 

Heimvertrag beantwortet 
wurden. 
 

 
 
35. Welche Anlagen gibt es zum Heimve rtrag?  

 
Üblicherweise werden nicht alle Details im Heimvertrag gere-
gelt. Zum einen gibt es Regelungen, auf die im Vertrag nur Be-

zug genommen wird, beispielsweise den Rahmenvertrag. Zum 
anderen kann es Verzeichnisse geben, die regelmäßig geändert 
und aktualisiert werden, wie etwa die angebotenen Zusatzleis-

tungen nebst Preisen oder die Liste der von der Bewohnerin 
oder dem Bewohner eingebrachten Sachen. Um nicht bei jeder 
Veränderung den Heimvertrag anpassen zu müssen, können 

diese Angaben in gesonderten Anlagen zum Heimvertrag fest-
gehalten werden, sodass nur die Angaben in diesen Anlagen 

den geänderten Umständen anzupassen sind. Anlagen, die Be-
standteil des Heimvertrages geworden sind, können nur im ge 
 

 

                                       
85  § 5 Abs. 2 HeimG 
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genseitigen Einvernehmen geändert werden, einseitige Ände-

rungen durch den Einrichtungsträger sind regelmäßig unzuläs-
sig.86 
 

Am Häufigsten findet man folgende Anlagen: 
 

 Landesrahmenvertrag zu den Pflegeleistungen nach § 75 
SGB XI 

 Heimordnung 

 ausführliche Betreuungskonzeption des Heimes 

 Konzeption des sozialen Dienstes 
 Leistungs- und Entgeltverzeichnis zu den Zusatzleistun-

gen 
 Hilfsmittelverzeichnis 

 Dokumentation des Information sgesprächs nach § 5 Abs. 
2 HeimG 

 wichtige Adressen, wie die der Heimaufsicht und der Ar-
beitsgemeinschaft nach § 20 HeimG 

 Regelungen für den Todesfall, zum Beispiel Ansprech-
partner 

 Versicherungen für die Bewohnerinnen und Bewohner 
 Liste der eingebrachten Gegenstände 

 Reinigungsplan 
 Verfahren der Barbetragsverwaltung 

 Liste der derzeitigen Heimbeiratsmitglieder oder Name 

des Heimfürsprechers 
 
Selten wird man sämtliche dieser Anlagen finden, dafür even-

tuell noch andere. 
 
 

36 . Wer kontrolliert die Rechtmäßigkeit der vom 
Heimträger verwendeten Vertragsklauseln?  

 

Der Heimaufsicht obliegt neben ihrer beratenden Aufgabe als 
Ansprechpartner für Einrichtungsträger und Bewohnerschaft 
auch die ordnungsrechtliche Aufgabe der Überwachung der 

Heime. Sie überwacht in diesem Zusammenhang nicht nur die 
Einhaltung der durch das Heimgesetz vorgegebenen gesetzli-

chen Rahmenbedingungen. Sie überprüft unter anderem auch 
die Heimverträge darauf, ob die verwendeten Vertragsklauseln 
den zwingenden gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Allerdings 

ist dies in der Regel keine juristische Prüfung, sondern lediglich 
eine überschlägige Kontrolle, ob den gesetzlichen Vorgaben 
entsprochen wurde. Gibt es einen Grund zur Beanstandung, so  

 

                                       
86 Siehe Ziffer 31: ĂExkurs: Heimordnungñ. 
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Heimbeirat, 

Heimfürsprecher 

 
 

 
 
 

 
 
Aufstellung oder Än-

derung von Muster-
verträgen 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ist es der Heimaufsicht möglich, auf eine Abänderung des Mus-

tervertrages hinzuwirken. Auf alle Fälle ist die Heimaufsicht - 
nach einem vorrangigen Gespräch mit dem Heimträger - auch 
zuständige Anlaufstelle, wenn eine Bewohnerin oder ein Be-

wohner unzulässige Regelungen in der Vertragsgestaltung er-
kennt. 

 
§ 10 HeimG sieht Mitwirkungsrechte und Mitwirkungsmöglich-
keiten der Heimbewohnerschaft in Angelegenheiten des Heim-

betriebes durch den Heimbeirat oder eine Heimfürspreche-
rin/einen Heimfürsprecher vor. Eine Erwähnung dieser Mitwir-
kungsorgane im Heimvertrag hat keinen regelnden Charakter, 

sondern ist nur als Hinweis auf die gesetzlichen Vorgaben zu 
verstehen und soll idealerweise die Unterstützung durch den 
Heimträger unter streichen. 

 
Bereits bei der Aufstellung der Musterverträge hat der Heimbei-
rat die Möglichkeit, auf die Vertragsgestaltung Einfluss zu neh-

men. § 30 Nr. 1 Heimmitwirkungsverordnung (HeimmwV) 
räumt dem Heimbeirat unter anderem das Recht ein, bei der 
Aufstellung oder Änderung der Musterverträge mitzuwirken. 

Nach § 17 Absatz 5 HeimmwV kann der Heimbeirat beschlie-
ßen, zur Wahrnehmung seiner Aufgaben fach- und sachkundige 

Personen hinzuzuziehen. Damit ist es ihm möglich, bei juristisch 
nicht einfachen Fragen - wie zum Beispiel die der Vertragsge-
staltung - Berater zu beteiligen. 

 
 
37 . An wen kann ich mich bei Fragen zum Heimve r-

trag we nden?  
 
Es gibt bei Fragen zum Heimvertrag mehrere Stellen, an die 

man sich wenden kann: 
 

 Den Heimträger , in der Regel vertreten durch die 

Heimleitung: Als Vertragspartner und derjenige, der den 
Vertrag "stellt", d.h. ein Muster oder eine Vorlage gibt, 

ist er erster Ansprechpartner bei Fragen oder Unklarhei-
ten. Nur er weiß, was er mit bestimmten Form ulierungen 
meint oder bezwecken will. 

 Die Heimaufsicht : Ihr obliegt auch die Aufsicht dar ü-
ber, ob die Verträge den zwingenden gesetzlichen Vor-

gaben entsprechen. 
 Den Heimbeirat : Er ist ausdrücklich bei der Aufstellung 

der Verträge zu beteiligen (§ 30 Nr. 1 HeimmwV) und 
sollte daher auch Fragen dazu beantworten können. 
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 Die Ve rbraucherzentralen : Deren Rechtsexperten 

übernehmen in manchen Bundesländern auch die Bera-
tung bei Heimvertragsfragen. 

 Die BIVA : Sie ist Ansprechpartnerin in sämtlichen Fra-
gen rund um das Heim und das Wohnen im Alter! 
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III. Fazit  
 
 

Ein Heimvertrag ist ein nicht ganz einfaches, aber wichtiges 
Regelwerk, das für das künftige Leben und Wohlbefinden der 
Bewohnerin und des Bewohners im Heim von grundlegender 

Bedeutung ist. Es gibt zwar das geflügelte Wort "Papier ist ge-
duldig", wer jedoch im Vorfeld einer Geschäftsbeziehung schon 
mit Informationen geizt und es an der nötigen O ffenheit und 

Klarheit fehlen lässt, tut sich oft auch später schwer, wenn es 
einmal zu Konflikten kommen sollte. Diese können vermieden 
werden durch einen umfassenden und transparenten Heimver-

trag. 
 
Die Interessentin und der Interessent für einen Heimplatz sollte 

sich daher  
 

a) genügend Zeit nehmen, den Vertrag zu prüfen und  
b) sich nicht scheuen, im Heim nachzufragen und  
c) sich Rat bei Dritten zu holen. 
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IV. Anhang  

 

1. Gesetze (in Auszügen)  

 
 

Heimgesetz (HeimG)  

§ 1 Anwendung sbereich  

  (1) 1Dieses Gesetz gilt für Heime. 2Heime im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen, die 
dem Zweck dienen, ältere Menschen oder pflegebedürftige oder behinderte Volljährige auf-
zunehmen, ihnen Wohnraum zu überlassen sowie Betreuung und Verpflegung zur Verfügung 
zu stellen oder vorzuhalten, und die in ihrem Bestand von Wechsel und Zahl der Bewohne-

rinnen und Bewohner unabhängig sind und entgeltlich betrieben we rden.  
 
  (2) 1Die Tatsache, dass ein Vermieter von Wohnraum durch Verträge mit Dritten oder auf 

andere Weise sicherstellt, dass den Mietern Betreuung und Verpflegung angeboten werden, 
begründet allein nicht die Anwendung dieses Gesetzes. 2Dies gilt auch dann, wenn die Mieter 
vertraglich verpflichtet sind, allgemeine Betreuungsleistungen wie Notrufdienste oder Ver-

mittlung von D ienst- und Pflegeleistungen von bestimmten Anbietern anzunehmen und das 
Entgelt hierfür im Verhältnis zur Miete von untergeordneter Bedeutung ist. 3Dieses Gesetz ist 
anzuwenden, wenn die Mieter vertraglich verpflichtet sind, Verpflegung und weitergehende 

Betreuungsleistungen von bestimmten Anbietern anzunehmen.  
 
  (3) 1Auf Heime oder Teile von Heimen im Sinne des Absatzes 1, die der vorübergehenden 

Aufnahme Volljähriger dienen (Kurzzeitheime), sowie auf stationäre Hospize finden die §§ 6, 
7, 10 und 14 Abs. 2 Nr. 3 und 4, Abs. 3 , 4 und 7 keine Anwendung. 2Nehmen die Heime 
nach Satz 1 in der Regel mindestens sechs Personen auf, findet § 10 mit der Maßgabe An-

wendung, dass ein Heimfürsprecher zu bestellen ist.  
 
  (4) Als vorübergehend im Sinne dieses Gesetzes ist ein Zeitraum von bis zu drei Monaten 

anzusehen.  
 
  (5) 1Dieses Gesetz gilt auch für Einrichtungen der Tages- und der Nachtpflege mit Ausnah-

me der §§ 10 und 14 Abs. 2 Nr. 3 und 4, Abs. 3 , 4 und 7 . 2Nimmt die Einrichtung in der 
Regel mindestens sechs Personen auf, findet § 10 mit der Maßgabe Anwendung, dass ein 
Heimfürsprecher zu bestellen ist.  

 
  (6) 1Dieses Gesetz gilt nicht für Krankenhäuser im Sinne des § 2 Nr. 1 des Krankenhausfi-
nanzierungsgesetzes. 2In Einrichtungen zur Rehabilitation gilt dieses Gesetz für die Teile, die 

die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen. 3Dieses Gesetz gilt nicht für Internate der Be-
rufsbildungs- und Berufsförderungswerke.  
 
 

§ 5 Heimvertrag  

  (1) 1Zwischen dem Träger und der künftigen Bewohnerin oder dem künftigen Bewohner ist 
ein Heimvertrag abzuschließen. 2Der Inhalt des Heimvertrags ist der Bewohnerin oder dem 

Bewohner unter Beifügung einer Ausfertigung des Vertrags schriftlich zu bestätigen.  
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  (2) Der Träger hat die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner vor Abschluss des Heimver-

trags schriftlich über den Vertragsinhalt zu informieren und sie auf die Möglichkeiten späterer 
Leistungs- und Entgeltveränderungen hinzuweisen.  
 

  (3) 1Im Heimvertrag sind die Rechte und Pflichten des Trägers und der Bewohnerin oder 
des Bewohners, insbesondere die Leistungen des Trägers und das von der Bewohnerin oder 
dem Bewohner insgesamt zu entrichtende Heimentgelt, zu regeln. 2Der Heimvertrag muss 

eine allgemeine Leistungsbeschreibung des Heims, insbesondere der Ausstattung, enthalten. 
3Im Heimvertrag müssen die Leistungen des Trägers, insbesondere Art, Inhalt und Umfang 
der Unterkunft, Verpflegung und Betreuung einschließlich der auf die Unterkunft, Verpfl e-

gung und Betreuung entfallenden Entgelte angegeben werden. 4Außerdem müssen die wei-
teren Leistungen im Einzelnen gesondert beschrieben und die jeweiligen Entgeltbestandteile 
hierfür gesondert angegeben werden.  

 
  (4) Wird die Bewohnerin oder der Bewohner nur vorübergehend aufg enommen, so umfasst 
die Leistungspflicht des Trägers alle Betreuungsmaßnahmen, die während des Aufenthalts 

erforderlich sind.  
 
  (5) 1In Verträgen mit Personen, die Leistungen nach den §§ 41, 42 und 43 des Elften Bu-

ches Sozialgesetzbuch in Anspruch nehmen (Leistungsempfänger der Pflegeversicherung), 
müssen Art, Inhalt und Umfang der in Absatz  3 genannten Leistungen sowie die jeweiligen 
Entgelte den im Siebten und Achten Kapitel oder den aufgrund des Siebten und Achten Kapi-

tels des Elften Buches Sozialgesetzbuch getroffenen Regelungen (Regelungen der Pflegever-
sicherung) entsprechen sowie die gesondert berechenbaren Investitionskosten (§ 82 Abs. 3 
und 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch) gesondert ausgewiesen werden. 2Entsprechen 
Art, Inhalt oder Umfang der Leistungen oder Entgelte nicht den Regelungen der Pflegeversi-

cherung, haben sowohl der Leistungsempfänger der Pflegeversicherung als auch der Träger 
einen Anspruch auf entsprechende Anpassung des Vertrags.  
 

  (6) 1In Verträgen mit Personen, denen Hilfe in Einrichtungen nach dem Bundessozialhilfe-
gesetz gewährt wird, müssen Art, Inhalt und Umfang der in Absatz  3 genannten Leistungen 
sowie die jeweiligen Entgelte den aufgrund des Abschnitts 7 des Bundessozialhilfegesetzes 

getroffenen Vereinbarungen entsprechen. 2Absatz 5 Satz 2 findet entsprechende Anwen-
dung.  
 

  (7) 1Das Entgelt sowie die Entgeltbestandteile müssen im Verhältnis zu den Leistungen an-
gemessen sein. 2Sie sind für alle Bewohnerinnen und Bewohner eines Heims nach einheitli-
chen Grundsätzen zu bemessen. 3Eine Differenzierung ist zulässig, soweit eine öffentliche 

Förderung von betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen nur für einen Teil eines 
Heims erfolgt ist. 4Eine Differenzierung nach Kostenträgern ist unzulässig. 5Abweichend von 
Satz 4 ist eine Differenzierung der Entgelte insofern zulässig, als Vergütungsvereinbarungen 

nach dem Abschnitt 7 des Bundessozialhilfegesetzes über Investitionsbeträge oder gesondert 
berechnete Investitionskosten getroffen worden sind.  
 

  (8) 1Im Heimvertrag ist für Zeiten der Abwesenheit der Bewohn erin oder des Bewohners 
eine Regelung vorzusehen, ob und in welchem Umfang eine Erstattung ersparter Aufwen-
dungen erfolgt. 2Die Absätze 5 und 6 finden Anwendung.  

 
  (9) Werden Leistungen unmittelbar zu Lasten eines gesetzlichen Leistungsträgers erbracht, 
ist die Bewohnerin oder der Bewohner unverzüglich schriftlich unter Mitteilung des Kostenan-

teils hierauf hinzuweisen.  
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  (10) 1Der Träger hat die künftige Bewohnerin oder den kün ftigen Bewohner bei Abschluss 

des Heimvertrags schriftlich auf sein Recht hinzuweisen, sich beim Träger, bei der zuständi-
gen Behörde oder der Arbeitsgemeinschaft nach § 20 Abs. 5 beraten zu lassen sowie sich 
über Mängel bei der Erbringung der im Heimvertrag vorgesehenen Leistungen zu beschwe-

ren. 2Zugleich hat er die entsprechenden Anschriften mitzuteilen.  
 
  (11) 1Erbringt der Träger die vertraglichen Leistungen ganz oder teilweise nicht oder wei-

sen sie nicht unerhebliche Mängel auf, kann die Bewohnerin oder der Bewohner unbeschadet 
weitergehender zivilrechtlicher Ansprüche bis zu sechs Monate rückwirkend eine angemesse-
ne Kürzung des vereinbarten Heimentgelts verlangen. 2Dies gilt nicht, soweit nach § 115 

Abs. 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch wegen desselben Sachverhaltes ein Kürzungsbet-
rag vereinbart oder festgesetzt worden ist. 3Bei Personen, denen Hilfe in Einrichtungen nach 
dem Bundessozialhilfegesetz gewährt wird, steht der Kürzungsbetrag bis zur Höhe der er-

brachten Leistungen vorrangig dem Sozialhilfeträger zu. 4Versicherten der Pflegeversicherung 
steht der Kürzungsbetrag bis zur Höhe ihres Eigenentgelts am Heimentgelt zu; ein über-
schießender Betrag ist an die Pflegekasse auszuzahlen.  

 
  (12) War die Bewohnerin oder der Bewohner zu dem Zeitpunkt der Aufnahme in ein Heim 
geschäftsunfähig, so gilt der von ihr oder ihm geschlossene Heimvertrag in Ansehung einer 

bereits bewirkten Leistung und deren Gegenleistung, soweit diese in einem angemessenen 
Verhältnis zueinander stehen, als wirksam.  
 

 
§ 6 Anpassung spflicht  

  (1) 1Der Träger hat seine Leistungen, soweit ihm dies möglich ist, einem erhöhten oder 
verringerten Betreuungsbedarf der Bewohnerin oder des Bewohners anzupassen und die 

hierzu erforderlichen Änderungen des Heimvertrags anzubieten. 2Sowohl der Träger als auch 
die Bewohnerin oder der Bewohner können die erforderlichen Änderungen des Heimvertrags 
verlangen. 3Im Heimvertrag kann vereinbart werden, dass der Träger das Entgelt durch ei n-

seitige Erklärung in angemessenem Umfang entsprechend den angepassten Leistungen zu 
senken verpflichtet ist und erhöhen darf.  
 

  (2) 1Der Träger hat die Änderungen der Art, des Inhalts und des Umfangs der Leistungen 
sowie gegebenenfalls der Vergütung darzustellen. 2§ 5 Abs. 3 Satz 3 und 4 findet entspr e-
chende Anwendung.  

 
  (3) Auf die Absätze 1 und 2 finden § 5 Abs. 5 bis 7 und § 7 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 
entsprechende Anwendung.  

 
 
§ 7 Erhöhung des Entgelts  

  (1) 1Der Träger kann eine Erhöhung des Entgelts verlangen, wenn sich die bisherige Be-
rechnungsgrundlage verändert und sowohl die Erhöhung als auch das erhöhte Entgelt an-
gemessen sind. 2Entgelterhöhungen aufgrund von I nvestitionsaufwendungen des Heims sind 

nur zulässig, soweit sie nach der Art des Heims betriebsnotwendig sind und nicht durch öf-
fentliche Förderung gedeckt werden.  
 

  (2) 1Die Erhöhung des Entgelts bedarf außerdem der Zustimmung der Bewohnerin oder des 
Bewohners. 2In dem Heimvertrag kann vereinbart werden, dass der Träger berechtigt ist, bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 das Entgelt durch einseitige Erklärung zu er-

höhen.  
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  (3) 1Die Erhöhung des Entgelts wird nur wirksam, wenn sie vom Träger der Bewohnerin 
oder dem Bewohner gegenüber spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, an dem sie wirk-
sam werden soll, schriftlich geltend gemacht wurde und die Begründung anhand der Leis-

tungsbeschreibung und der Entgeltbestandteile des Heimvertrags unter Angabe des Umla-
gemaßstabs die Positionen beschreibt, für die sich nach Abschluss des Heimvertrags Kosten-
steigerungen ergeben. 2Die Begründung muss die vorgesehenen Änderungen darstellen und 

sowohl die bisherigen Entgeltbestandteile als auch die vorgesehenen neuen Entgeltbestand-
teile enthalten. 3§ 5 Abs. 3 und 5 bis 9 gilt entsprechend. 4Die Bewohnerin oder der Bewoh-
ner sowie der Heimbeirat müssen Gelegenheit erhalten, die Angaben des Trägers durch Ein-

sichtnahme in die Kalkulationsunterlagen zu überprüfen.  
 
  (4) 1Bei Leistungsempfängern der Pflegeversicherung wird eine Erhöhung des Entgelts au-

ßerdem nur wirksam, soweit das erhöhte Entgelt den Regelungen der Pflegeversicherung 
entspricht. 2Absatz 2 Satz 1 findet keine Anwendung. 3Der Träger ist verpflichtet, Vertret e-
rinnen und Vertreter des Heimbeirats oder den Heimfürsprecher rechtzeitig vor der Aufnah-

me von Verhandlungen über Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen sowie über Vergü-
tungsvereinbarungen mit den Pflegekassen anzuhören und ihnen unter Vorlage nachvollzieh-
barer Unterlagen die wirtschaftliche Notwendigkeit und Angemessenheit der geplanten Erhö-

hung zu erläutern. 4Außerdem ist der Träger verpflichtet, Vertreterinnen und Vertretern des 
Heimbeirats oder dem Heimfürsprecher Gelegenheit zu einer schriftlichen Stellungnahme zu 
geben. 5Diese Stellungnahme gehört zu den Unterlagen, die der Träger rechtzeitig vor Be-

ginn der Verhandlungen den als Kostenträgern betroffenen Vertragsparteien vorzulegen hat. 
6Vertreterinnen und Vertreter des Heimbeirats oder der Heimfürsprecher sollen auf Verlan-
gen vom Träger zu den Verhandlungen über Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen sowie 
über Vergütungsvereinbarungen hinzugezogen werden. 7Sie sind über den Inhalt der Ver-

handlungen, soweit ihnen im Rahmen der Verhandlungen Betriebsgeheimnisse bekannt ge-
worden sind, zur Verschwiegenheit verpflichtet. 8Absatz 3 findet Anwendung.  
 

  (5) 1Bei Personen, denen Hilfe in Einrichtungen nach dem Bundessozialhilfegesetz gewährt 
wird, wird eine Erhöhung des Entgelts nur wir ksam, soweit das erhöhte Entgelt den Verein-
barungen nach Abschnitts 7 des Bundessozialhilfegesetzes entspricht. 2Vertreterinnen und 

Vertreter des Heimbeirats oder der Heimfürsprecher sollen auf Verlangen vom Träger an den 
Verhandlungen über Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen hinzugezogen 
werden. 3Im Übrigen findet Absatz 4 entsprechende Anwendung.  

 
  (6) Eine Kündigung des Heimvertrags zum Zwecke der Erhöhung des Entgelts ist ausge-
schlossen.  

 
 
§ 8 Vertragsdauer  

  (1) Der Heimvertrag wird a uf unbestimmte Zeit geschlossen, soweit nicht im Einzelfall eine 
befristete Aufnahme der Bewohnerin oder des Bewohners beabsichtigt ist oder eine vorüber-
gehende Aufnahme nach § 1 Abs. 3 vereinbart wird.  

 
  (2) 1Die Bewohnerin oder der Bewohner kann den Heimvertrag spätestens am dritten 
Werktag eines Kalendermonats für den Ablauf desselben Monats schriftlich kündigen. 2Bei 

einer Erhöhung des Entgelts ist eine Kündigung abweichend von Satz 1 jederzeit für den 
Zeitpunkt möglich, an dem die Erhöhung wirksam werden soll. 3Der Heimvertrag kann aus 
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn der Be-

wohnerin oder dem Bewohner die Fortsetzung des Heimvertrags bis zum Ablauf der Kündi-
gungsfrist nicht zuzumuten ist. 4Hat in den Fällen des Satzes 3 der Träger den Kündigungs-
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grund zu vertreten, hat er der Bewohnerin oder dem Bewohner eine angemessene anderwei-

tige Unterkunft und Betreuung zu zumutbaren Bedingungen nachzuweisen und ist zum Er-
satz der Umzugskosten in angemessenem Umfang verpflichtet. 5Im Falle des Satzes 3 kann 
die Bewohnerin oder der Bewohner den Nachweis einer angemessenen anderweitigen Unter-

kunft und Betreuung auch dann verlangen, wenn sie oder er noch nicht gekündigt hat. 
6§ 115 Abs. 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt.  
 

  (3) 1Der Träger kann den Heimvertrag nur aus wicht igem Grund kündigen. 2Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor, wenn  
1. der Betrieb des Heims eingestellt, wesentlich eingeschränkt oder in seiner Art verän-

dert wird und die Fortsetzung d es Heimvertrags für den Träger eine unzumutbare 
Härte bedeuten würde,  

2. der Gesundheitszustand der Bewohnerin oder des Bewohners sich so verändert hat,  

       dass ihre oder seine fachgerechte Betreuung in dem Heim nicht mehr möglich ist, 
3. die Bewohnerin ihre oder der Bewohner seine vertraglichen Pflichten schuldhaft so 

gröblich verletzt, dass dem Träger die Fortsetzung des Vertrags nicht mehr zugemu-

tet werden kann, oder  
4. die Bewohnerin oder der Bewohner  

a. für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtu ng des Entgelts oder 

eines Teils des Entgelts, der das Entgelt für einen Monat übersteigt, im Verzug 
ist oder 

b. in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der En t-

richtung des Entgelts in Höhe eines Betrags in Verzug gekommen ist, der das 
Entgelt für zwei Monate erreicht. 

  (4) 1In den Fällen des Absatzes 3 Nr. 4 ist die Kündigung ausgeschlossen, wenn der Träger 

vorher befriedigt wird. 2Sie wird unwirksam, wenn bis zum Ablauf von zwei Monaten nach 
Eintritt der Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs hinsichtlich des fälligen Entgelts der 
Träger befriedigt wird oder eine öffentliche Stelle sich zur Befri edigung verpflichtet.  

 
  (5) Die Kündigung durch den Träger bedarf der schriftl ichen Form; sie ist zu begründen.  
 

  (6) 1In den Fällen des Absatzes 3 Nr. 2 bis 4 kann der Träger den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. 2In den übrigen Fällen des Absatzes 3 ist die Kündigung spätestens am 
dritten Werktag eines Kalendermonats für den Ablauf des nächsten Monats zulässig.  

 
  (7) 1Hat der Träger nach Absatz 3 Nr. 1 und 2 gekündigt, so hat er der Bewohnerin oder 
dem Bewohner eine angemessene anderweitige Unterkunft und Betreuung zu zumutbaren 

Bedingungen nachzuweisen. 2In den Fällen des Absatzes 3 Nr. 1 hat der Träger die Kosten 
des Umzugs in angemessenem Umfang zu tragen.  
 

  (8) 1Mit dem Tod der Bewohnerin oder des Bewohners endet das Vertragsverhältnis. 
2Vereinbarungen über eine Fortgeltung des Vertrags hinsichtlich der Entgeltbestandteile für 
Wohnraum und Invest itionskosten sind zulässig, soweit ein Zeitraum von zwei Wochen nach 

dem Sterbetag nicht überschritten wird. 3In diesen Fällen ermäßigt sich das Entgelt um den 
Wert der von dem Träger ersparten Aufwendungen. 4Bestimmungen des Heimvertrags über 
die Behandlung des im Heim befindlichen Nachlasses sowie dessen Verwahrung durch den 

Träger bleiben wirksam.  
 
  (9) 1Wenn die Bewohnerin oder der Bewohner nur vorübergehend aufgenommen wird, 

kann der Heimvertrag von beiden Vertragsparteien nur aus wichtigem Grund gekündigt wer-
den. 2Die Absätze 2 bis 8 sind mit Ausnahme des Absatzes 3 Satz 2 Nr. 2 und 3 und des Ab-
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satzes 8 Satz 1 nicht anzuwenden. 3Die Kündigung ist ohne Einhaltung einer Frist zulässig. 
4Sie bedarf der schriftlichen Form und ist zu begründen.  
 
  (10) 1War die Bewohnerin oder der Bewohner bei Abschluss des Heimvertrages geschäfts-

unfähig, so kann der Träger eines Heimes das Heimverhältnis nur aus wichtigem Grund für 
gelöst erklären. 2Absatz 3 Satz 2, Absätze 4, 5, 6, 7, 8 Satz 1 und Absatz 9 Satz 1 bis 3 fin-
den insoweit entsprechende Anwendung.  

 
 
§ 10 Mitwirkung der Bewohneri nnen und Bewohner  

  (1) 1Die Bewohnerinnen und Bewohner wirken durch einen Heimbeirat in Angelegenheiten 
des Heimbetriebs wie Unterkunft, Betreuung, Aufenthaltsbedingungen, Heimordnung, Ver-
pflegung und Freizeitgestaltung mit. 2Die Mitwirkung bezieht sich auch auf die Sicherung 

einer angemessenen Qualität der Betreuung im Heim und auf die Leistungs-, Vergütungs-, 
Qualitäts- und Prüfungsvereinbarungen nach § 7 Abs. 4 und 5 . 3Sie ist auf die Verwaltung 
sowie die Geschäfts- und Wirtschaftsführung des Heims zu erstrecken, wenn Leistungen im 

Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 erbracht worden sind. 4Der Heimbeirat kann bei der Wahrneh-
mung seiner Aufgaben und Rechte fach- und sachkundige Personen seines Vertrauens hinzu-
ziehen. 5Diese sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.  

 
  (2) Die für die Durchführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden fördern die Unterrich-
tung der Bewohnerinnen und Bewohner und der Mitglieder von Heimbeiräten über die Wahl 

und die Befugnisse sowie die Möglichkeiten des Heimbeirats, die Interessen der Bewohnerin-
nen und Bewohner in Angelegenheiten des Heimbetriebs zur Geltung zu bringen.  
 
  (3) 1Der Heimbeirat soll mindestens einmal im Jahr die Bewohnerinnen und Bewohner zu 

einer Versammlung einladen, zu der jede Bewohnerin oder jeder Bewohner eine Vertrauens-
person beiziehen kann. 2Näheres kann in der Rechtsverordnung nach Absatz 5 geregelt wer-
den.  

 
  (4) 1Für die Zeit, in der ein Heimbeirat nicht gebildet werden kann, werden seine Aufgaben 
durch einen Heimfürsprecher wahrgenommen. 2Seine Tätigkeit ist unentgeltlich und ehren-

amtlich. 3Der Heimfürsprecher wird im Benehmen mit der Heimleitung von der zuständigen 
Behörde bestellt. 4Die Bewohnerinnen und Bewohner des Heims oder deren gesetzliche Ver-
treter können der zuständigen Behörde Vorschläge zur Auswahl des Heimfürsprechers un-

terbreiten. 5Die zuständige Behörde kann von der Bestellung eines Heimfürsprechers abse-
hen, wenn die Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner auf andere Weise gewährleistet 
ist.  

 
  (5) 1Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erlässt im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung durch Rechtsver-

ordnung mit Zustimmung des Bundesrates Regelungen über die Wahl des Heimbeirats und 
die Bestellung des Heimfürsprechers sowie über Art, Umfang und Form ihrer Mitwirkung[2]  
2In der Rechtsverordnung ist vorzusehen, dass auch Angehörige und sonstige Vertrauens-

personen der Bewohnerinnen und Bewohner, von der zuständigen Behörde vorgeschlagene 
Personen sowie Mitglieder der örtlichen Seniorenvertretungen und Mitglieder von örtlichen 
Behindertenorganisationen in angemessenem Umfang in den Heimbeirat gewählt werden 

können.  
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§ 11 Anforderungen an den Betrieb eines Heims  

  (1) Ein Heim darf nur betrieben werden, wenn der Träger und die Leitung  

1. die Würde sowie die Interessen und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner 

vor Beeinträchtigungen schützen, 
2. die Selbständigkeit, die Selbstbestimmung und die Selbstverantwortung der Bewoh-

nerinnen und Bewohner wahren und fördern, insbesondere bei behinderten Men-

schen die sozialpädagogische Betreuung und heilpädagogische Förderung sowie bei 
Pflegebedürftigen eine humane und aktivierende Pflege unter Achtung der Men-
schenwürde gewährleisten, 

3. eine angemessene Qualität der Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner, auch 
soweit sie pflegebedürftig sind, in dem Heim selbst oder in angemessener anderer 
Weise einschließlich der Pflege nach dem allgemein anerkannten Stand medizinisch-

pflegerischer Erkenntnisse sowie die ärztliche und gesundheitliche Betreuung sichern, 
4. die Eingliederung behinderter Menschen fördern, 
5. den Bewohnerinnen und Bewohnern eine nach Art und Umfang ihrer Betreuungsbe-

dürftigkeit angemessene Lebensgestaltung ermöglichen und die erforderlichen Hilfen 
gewähren, 

6. die hauswirtschaftliche Versorgung sowie eine angemessene Qualität des Wohnens 

erbringen, 
7. sicherstellen, dass für pflegebedürftige Bewohnerinnen und Bewohner Pflegeplanun-

gen aufgestellt und deren Umsetzung aufgezeichnet werden 

8. gewährleisten, dass in Einrichtungen der Behindertenhilfe für die Bewohnerinnen und 
Bewohner Förder- und Hilfepläne aufgestellt und deren Umsetzung aufgezeichnet 
werden, 

9. einen ausreichenden Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner vor Infektionen ge-

währleisten und sicherstellen, dass von den Beschäftigten die für ihren Aufgabenbe-
reich einschlägigen Anforderungen der Hygiene eingehalten werden, und 

10. sicherstellen, dass die Arzneimittel bewohnerbezogen und ordnungsgemäß aufbe-

wahrt und die in der Pflege tätigen Mitarbeiterin nen und Mitarbeiter mindestens ein-
mal im Jahr über den sachgerechten Umgang mit Arzneimitteln beraten werden. 

  (2) Ein Heim darf nur betrieben we rden, wenn der Träger  

1. die notwendige Zuverlässigkeit, insbesondere die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

zum Betrieb des Heims, besitzt, 
2. sicherstellt, dass die Zahl der Beschäftigten und ihre persönliche und fachliche Eig-

nung für die von ihnen zu leistende Tätigkeit au sreicht, 

3. angemessene Entgelte verlangt und 
4. ein Qualitätsmanagement betreibt.  

  (3) Ein Heim darf nur betrieben we rden, wenn  

1. die Einhaltung der in den Rechtsverordnungen nach § 3 enthaltenen Regelungen ge-

währleistet ist, 
2. die vertraglichen Leistungen erbracht werden und 
3. die Einhaltung der nach § 14 Abs. 7 erlassenen Vorschriften gewährleistet ist.  

  (4) Bestehen Zweifel daran, dass die Anforderungen an den Betrieb eines Heims erfüllt 
sind, ist die zuständige Behörde berechtigt und verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen 

zur Aufklärung zu ergreifen.  
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§ 14 Leistungen an Träger und Beschäftigte  

  (1) Dem Träger ist es untersagt, sich von oder zugunsten von Bewohnerinnen und Bewoh-
nern oder den Bewerberinnen und Bewerbern um einen Heimplatz Geld- oder geldwerte 
Leistungen über das nach § 5 vereinbarte Entgelt hinaus versprechen oder gewähren zu las-

sen.  
 
  (2) Dies gilt nicht, wenn  

1. andere als die in § 5 aufgeführten Leistungen des Trägers abgegolten werden, 
2. geringwertige Aufmerksamkeiten versprochen oder gewährt werden, 

3. Leistungen im Hinblick auf die Überlassung eines Heimplatzes zum Bau, zum Erwerb, 
zur Instandsetzung, zur Ausstattung oder zum Betrieb des Heims versprochen oder 
gewährt werden, 

4. Sicherheiten für die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Heimvertrag geleistet 
werden und diese Leistungen das Doppelte des auf einen Monat entfallenden Entgelts 
nicht übersteigen. Auf Verlangen der Bewohnerin oder des Bewohners können diese 

Sicherheiten auch durch Stellung einer selbstschuldnerischen Bürgschaft eines Kredit-
instituts oder einer öffentlich -rechtlichen Körperschaft geleistet werden. 

  (3) 1Leistungen im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3 sind zurückzugewähren, soweit sie nicht mit 
dem Entgelt verrechnet worden sind. [2]  2Sie sind vom Zeitpunkt ihrer Gewährung an mit min-
destens 4 vom Hundert für das Jahr zu verzinsen, soweit der Vorteil der Kapitalnutzung bei 

der Bemessung des Entgelts nicht berücksichtigt worden ist. 3Die Verzinsung oder der Vorteil 
der Kapitalnutzung bei der Bemessung des Entgelts sind der Bewohnerin oder dem Bewoh-
ner gegenüber durch jährliche Abrechnungen nachzuweisen. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten auch 
für Leistungen, die von oder zugunsten von Bewerberinnen und Bewerbern erbracht worden 

sind.  
 
  (4) 1Ist nach Absatz 2 Nr. 4 als Sicherheit eine Geldsumme bereitzustellen, so ist die Be-

wohnerin oder der Bewohner zu drei gleichen monatlichen Teilleistungen berechtigt. 2Die 
erste Teilleistung ist zu Beginn des Vertragsverhältnisses fällig. 3Der Träger hat die Geld-
summe von seinem Vermögen getrennt für jede Bewohnerin und j eden Bewohner einzeln bei 

einer öffentlichen Sparkasse oder einer Bank zu dem für Spareinlagen mit dreimonatiger 
Kündigungsfrist marktüblichen Zinssatz anzulegen. 4Die Zinsen stehen, auch soweit ein höhe-
rer Zinssatz erzielt wird, der Bewohnerin oder dem Bewohner zu und erhöhen die Sicherheit. 
5Abweichende Vereinbarungen zum Nachteil der Bewohnerin oder des Bewohners sind unzu-
lässig.  
 

  (5) 1Der Leitung, den Beschäftigten oder sonstigen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern des 
Heims ist es untersagt, sich von oder zugunsten von Bewohnerinnen und Bewohnern neben 
der vom Träger erbrachten Vergütung Geld- oder geldwerte Leistungen für die Erfüllung der 

Pflichten aus dem Heimvertrag versprechen oder gewähren zu lassen. 2Dies gilt nicht, soweit 
es sich um geringwertige Aufmerksamkeiten handelt.  
 

  (6) Die zuständige Behörde kann in Einzelfällen Ausnahmen von den Verboten der Absät-
ze 1 und 5 zulassen, soweit der Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner die Aufrechterhal-
tung der Verbote nicht erfordert und die Leistungen noch nicht versprochen oder g ewährt 

worden sind.  
 
  (7) 1Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kann im Einverneh-

men mit dem Bundesministerium für Wir tschaft und Arbeit und dem Bundesministerium für 
Gesundheit und Soziale Sicherung und mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsver-




